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Abklrzungen

AFU Amt fir Umwelt Kanton Zug

aGF anrechenbare Geschossflache

AGW Anlagegrenzwert (NIS)

AltlV Altlasten-Verordnung (SR 814.680)

ARV Amt fir Raum und Verkehr Kanton Zug

BAFU Bundesamt fir Umwelt

BBP Bebauungsplan

CKW Chlorierte Kohlenwasserstoffe

CO2 Kohlendioxid

CP Chlorparaffine

DTV Durchschnittlicher Tagesverkehr

DWV Durchschnittlicher Werktagsverkehr

ERP Effective Radiated Power, aquivalente Strahlungsleistung (NIS)

ES Empfindlichkeitsstufe

ESTI Eidgendssisches Starkstrominspektorat

GEP Genereller Entwasserungsplan

GSchG Gewasserschutzgesetz (SR 814.20)

GSchV Gewasserschutzverordnung (SR 814.201)

IGW Immissionsgrenzwert (Larm, NIS)

ISOS Bundesinventar der schitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationa-
ler Bedeutung

IVS Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz

KbS Kataster der belasteten Standorte

KVM Kantonales Verkehrsmodell

LBK Larmbelastungskataster

LI Lieferwagen

Lr Beurteilungspegel (Larm)

LRV Luftreinhalte-Verordnung (SR 814.318.142.1)

LSV Larmschutz-Verordnung (SR 814.41)

LW Lastwagen

MIV Motorisierter Individualverkehr

NIS Nichtionisierende Strahlung

NISV Verordnung Uber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung
(SR 814.710)

NO2 Stickstoffdioxid

NOx Stickoxide

OMEN Orte mit empfindlicher Nutzung (NIS)

ov Offentlicher Verkehr

PAK Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe

PBG Planungs- und Baugesetz Kanton Zug (721.11)

PBV Prufperimeter fir Bodenverschiebungen

PCB Polychlorierte Biphenyle

PET Physiologisch aquivalente Temperatur

PFAS Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen

PM10 Particulate Matter < 10 um (Feinstaub)
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PP
PW
SNBS
SS
USG
UVB
UvP
UVPV
VBBo
VOC
VVEA

wwz
ZUDK

Parkplatz

Personenwagen

Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz

Sattelschlepper

Umweltschutzgesetz (SR 814.01)

Umweltvertraglichkeitsbericht

Umweltvertraglichkeitsprifung

Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (SR 814.011)
Verordnung Uber Belastungen des Bodens (SR 814.12)

Volatile Organic Compounds (Flichtige organische Verbindungen)
Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen
(SR 814.600)

Wasserwerke Zug

Zentralschweizer Umweltdirektorenkonferenz
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Zusammenfassung und Gesamtbeurteilung

Ausgangslage

Zug Estates und die Stadt Zug planen die Weiterentwicklung des Gebietes Metalli. Das
Areal Metalli liegt an prominenter Lage im Zentrum der Stadt Zug, 6stlich des Bahn-
hofs. Es stellt einen Zentrumsbereich dar, der heute einen Schwerpunkt des Detailhan-
dels der Stadt Zug abdeckt. Das Areal weist zudem Flachen fur Dienstleistungen und
Wohnen auf.

Mit der Weiterentwicklung verbunden ist ein Arealumbau mit verbesserter Vernetzung
und Durchlassigkeit des Areals. Basis fiir die Neuplanung und den Bebauungsplan bil-
det das Richtprojekt Metalli. Ein erstes Richtprojekt Metalli-Bergli vom September 2020
wurde 2022/2023 tberarbeitet. Im Juni 2023 haben die Stimmberechtigten der Stadt
Zug die Initiative "2000 Wohnungen fir den Zuger Mittelstand" angenommen. Aus die-
sem Grund wurde das Projekt 2024 erneut Uberarbeitet. Ein grosser Teil der neuen
Mietflachen wird als Wohnraum, auch im preisglnstigen Segment, genutzt.

Der Zonenplan der Stadt Zug weist das Areal Metalli der Kernzone C (KC) mit der
Empfindlichkeitsstufe (ES) Il zu.

Die bestehenden Bebauungsplane Metalli und Bergli ermdglichen insgesamt 900 Park-
platze (Metalli 728, Bergli 172 Parkplatze), womit der Schwellenwert fiir die UVP-Pflicht
von 500 Parkplatzen tberschritten wird. Da die beiden Tiefgaragen Metalli und Bergli in
einem raumlichen und funktionellen Zusammenhang stehen, unterliegt die Parkierungs-
anlage als Gesamtanlage der UVP.

Der vorliegende Umweltvertraglichkeitsbericht (UVB) gibt Auskunft Gber die Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens und die vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der
Umwelt. Umweltschutzfachstelle ist das Amt fiir Umwelt (AFU) des Kantons Zug.

Verkehr

Gemass den rechtsgultigen Bebauungsplanen sind insgesamt 900 Parkplatze zulassig
(Metalli 728, Bergli 172 Parkplatze) und vorhanden. Es werden trotz Verdichtung keine
zusatzlichen Parkplatze vorgesehen. Gemass der Praxis des Kantons und der Stadt
Zug soll die Verdichtung an zentraler und besterschlossener Lage ohne zuséatzliche
Parkplatze erfolgen.

Gemass Parkplatznachweis liegt das Parkplatzangebot von 900 Parkplatzen innerhalb
der zulassigen Bandbreite gemass dem giltigen Parkplatzreglement der Stadt Zug.

Die kiinftigen Nutzungen ergeben im Betriebszustand 2040 ein Verkehrsaufkommen
(DTV) von rund 4'800 Fahrten/Tag. Gegenulber dem Ist-Zustand 2022 resultiert eine
Verkehrszunahme (MIV und Anlieferung) von rund 700 Fahrten/Tag.

Aufgrund der ausgezeichneten Erschliessung mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln und fir
den Langsamverkehr ist mit (iberdurchschnittlich hohen Anteilen von OV und Langsam-
verkehr am Personenverkehr zu rechnen. Darauf weisen auch die tiefen spezifischen
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Verkehrspotenziale bei Kunden und Mietern hin. Massnahmen zur Férderung flexibler
und zeitgemasser Mobilitdtsangebote, neben den bereits eingeleiteten Massnahmen
wie dem Ausbau der Elektromobilitat, sind Gegenstand des Mobilitdtskonzeptes, wel-
ches im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens vorzulegen ist.

Die Leistungsbeurteilung ergibt im Betriebszustand am durch das Projekt starkst belas-
teten Knoten Gotthard-/Baarerstrasse eine zufriedenstellende Verkehrsqualitat (Quali-
tatsstufe C).

Umweltauswirkungen
Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt betreffen vorab die Bereiche Luftrein-
haltung, Larm, Energie, Altlasten und Abfalle, Naturschutz sowie Stadtraum.

Aufgrund der verscharften Abgasnormen und von technologischen Verbesserungen bei
den Fahrzeugen werden die NOx- und Feinstaubemissionen des Verkehrs in den kom-
menden Jahren trotz Verkehrswachstum weiter abnehmen. Zug Estates unterstutzt
diese Entwicklung indem per Ende 2023 bereits Uber 20 6ffentliche Ladestationen fur
Elektrofahrzeuge erstellt wurden. Somit ist im Untersuchungsperimeter keine Ver-
schlechterung der Luftqualitat zu erwarten.

In der Bauphase ist mit Massnahmen der Massnahmenstufe B dafiir zu sorgen, dass
die Emissionen von NOx, PM10 und Staub so gering wie mdglich gehalten werden.

Die durch den gesamten induzierten Verkehr der Areale Metalli und Bergli erzeugten
Larmimmissionen halten die IGW Uberall ein. Die bereits umgesetzten Massnahmen
Parkplatzbewirtschaftung und Parkleitsystem tragen dem Vorsorgeprinzip Rechnung.
Damit werden die Anforderungen von Art. 8 LSV fiir bestehende ortsfeste Anlagen er-
fullt. Die larmrechtlichen Bestimmungen wahrend des Betriebs werden ohne zusatzli-
che Massnahmen eingehalten.

Die durch die Uberbauung Metalli erzeugten Larmimmissionen halten die massgeben-
den IGW fiir Industrie- und Gewerbelarm an den kritischen Immissionsorten mit
Massnahmen bei der Zufahrt zur Tiefgarage Metalli ein. Die Massnahmen sind mit den
jeweiligen Baugesuchen nachzuweisen. An allen tbrigen Orten mit Iarmempfindlicher
Nutzung innerhalb und ausserhalb des BBP-Perimeters sind die IGW eingehalten. Die
Anforderungen der LSV kénnen erflllt werden.

In der Bauphase ist mit Massnahmen der Massnahmenstufe B dafiir zu sorgen, dass
Larmstoérungen durch die Bauarbeiten minimiert werden. Dazu zahlen insbesondere die
Einhaltung der Ruhezeiten, Zeitbeschrankung fir larmintensive Arbeiten sowie der Ein-
satz larmarmer Bauverfahren.

Die Warme- und Kalteversorgung des Metalli-Areals erfolgt heute und kiinftig gréssten-
teils mit erneuerbaren Energien tber den Seewasser-Energieverbund Circulago. Die
Energieeigenproduktion soll soweit moglich lokal bzw. regional erfolgen. Die PV-Eigen-
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produktion soll auf geeigneten Dachflachen und nach Méglichkeit an gewissen Fassa-
den erfolgen. Die Massnahmen werden im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens
konkretisiert.

Der Projektperimeter weist keine Eintrage im Kataster der belasteten Standorte (KbS)
auf. Allerdings ist auch ausserhalb der im KbS eingetragenen belasteten Standorte mit
Verschmutzungen des Untergrundes zu rechnen. Der Kenntnisstand bezuglich der Be-
lastungen im Untergrund ist tief. Aufgrund der langen industriellen Nutzung sind Belas-
tungen wahrscheinlich. Wie die durchgefiihrten Abklarungen zeigen, sind die Bedingun-
gen von Art. 3 AltlV erfullt. Unter Bertcksichtigung der vorgesehenen Massnahmen
kann das Bauvorhaben aus Sicht Altlasten als genehmigungsfahig beurteilt werden. Bei
den Bauvorhaben auf dem Metalli-Areal fallen grosse Mengen an Ruckbaumaterial und
teilweise Aushubmaterial an. Unter Berlcksichtigung der vorgesehenen Massnahmen
kdénnen diese der korrekten Verwertung bzw. Entsorgung zugefiihrt werden.

Die Planung und Umsetzung der erforderlichen altlasten- und abfallrechtlichen Abkla-
rungen erfolgt in Abstimmung mit dem AFU.

Die heutige Metalli als dicht bebautes Areal weist wenig Frei- und Griinrdume und eine
geringe Biodiversitat auf. Durch die geplante Freiraumgestaltung soll das Areal kiinftig
griner werden und damit zusatzlichen Lebensraum fir Pflanzen und Tiere ermdgli-
chen. Begrinungen auf verschiedenen Ebenen sowie Baumpflanzungen erhdhen die
Biodiversitat und Aufenthaltsqualitit und sind das effektivste Mittel gegen die Uberwar-
mung. Damit tragt das Projekt einen wichtigen Teil zum innerstadtischen dkologischen
Ausgleich und zur Hitzeminderung im Stadtzentrum bei.

Das Areal Metalli ist Teil des neuen Stadtzentrums. Das Quartier soll mit den Eingriffen
noch mehr zum Scharnier der angrenzenden Quartiere werden und das Angebot an
hochwertigen Stadtraumen erweitern. Mit der geplanten Verdichtung, u.a. dem Bau des
Hochhauses, wird dem Grundsatz der haushalterischen Nutzung des Bodens entspro-
chen. Mit den zeitgemassen Neubauten und der Umgestaltung des Areals wird eine
stadtebauliche Aufwertung des Quartiers ermdglicht.

In den Ubrigen relevanten Umweltbereichen Erschutterungen, Licht, NIS, Grundwasser,
Abwasser, Boden sowie Kulturguter, Archaologie sind die massgebenden Umwelt-
schutzvorschriften mit geeigneten Massnahmen einhaltbar.

Eine Zusammenstellung der vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der Umwelt und
der weiteren Umweltabklarungen auf Stufe Baugesuch findet sich am Ende dieses Be-
richtes (Kapitel 22).

Gesamtbeurteilung

Die Umweltabklarungen zum Bebauungsplan Metalli fiihren zum Schluss, dass die Um-
weltschutzvorschriften beim Bau und Betrieb der geplanten Umbauten und Erweiterun-
gen mit den vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der Umwelt eingehalten werden
kdnnen.




Basler & Hofmann

Vorhaben

Auftrag

Bebauungspléane

Kantonaler Richtplan

Revision Bebauungsplan Metalli, UVB-Hauptuntersuchung 4

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Zug Estates und die Stadt Zug planen die Weiterentwicklung des Gebietes Metalli. Das
Areal Metalli liegt an prominenter Lage im Zentrum der Stadt Zug, 6stlich des Bahn-
hofs. Es stellt einen Zentrumsbereich dar, der heute einen Schwerpunkt des Detailhan-
dels der Stadt Zug abdeckt. Das Areal weist zudem Flachen fur Dienstleistungen und
Wohnen auf.

Mit der Weiterentwicklung verbunden ist ein Arealumbau mit verbesserter Vernetzung
und Durchlassigkeit des Areals. Basis fiir die Neuplanung und den Bebauungsplan bil-
det das Richtprojekt Metalli. Ein erstes Richtprojekt Metalli-Bergli vom September 2020
wurde 2022/2023 tberarbeitet. Im Juni 2023 haben die Stimmberechtigten der Stadt
Zug die Initiative "2000 Wohnungen fir den Zuger Mittelstand" angenommen. Aus die-
sem Grund wurde das Projekt 2024 erneut Uberarbeitet. Ein grosser Teil der neuen
Mietflachen wird als Wohnraum, auch im preisglnstigen Segment, genutzt.

Durch die Lage direkt am Bahnhof Zug und die Anbindung mit mehreren Buslinien ist
das Areal mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erschlossen. Ebenso ist es fiir den
motorisierten Individualverkehr gut erreichbar und mit einer ausreichenden Anzahl an
Parkplatzen ausgestattet. Es werden trotz Verdichtung keine zusatzlichen Parkplatze
vorgesehen.

Im Rahmen der bestehenden Bebauungsplane wurde keine Umweltvertraglichkeitspru-
fung (UVP) durchgefiihrt. Aufgrund des Umfangs der geplanten Umbauten und Erwei-
terungen ist mit der Neuplanung der Metalli eine UVP erforderlich. Fir das Projekt Me-
talli-Bergli wurde 2022/2023 ein Umweltvertraglichkeitsbericht (UVB) erstellt und dem
Kanton zusammen mit den revidierten Bebauungsplanen zur Vorprifung eingereicht.
Dieser wurde vorliegend auf das Uberarbeitete Projekt aktualisiert.

Die Firma Basler & Hofmann AG, Ingenieure, Planer und Berater, wurde von der Stadt
Zug mit der Erstellung des UVB beauftragt.

1.2 Raumplanerische Aspekte

Fir die Areale Metalli und Bergli / Parkhotel besteht je ein rechtsgiiltiger Bebauungs-
plan (BBP):

_ Metalli, Plan-Nr. 7082, Genehmigungsdatum: 23.07.2010

_ Bergli / Parkhotel, Plan-Nr. 7054, Genehmigungsdatum: 19.04.2005

Der Bebauungsplan Metalli wird auf Grundlage des Richtprojekts Gberarbeitet. Die Peri-
meter der beiden Bebauungsplane bleiben unverandert. Der Bebauungsplan definiert
die gesetzlichen Rahmenbedingungen fiir die Weiterentwicklung des Metalli-Areals.

Die geplante Verdichtung der Areale wurde planerisch im Wesentlichen durch die vom
Kanton Zug vorgegebene Verdichtungsstrategie ermoglicht. Gemass kantonalem Richt-
plan liegen die Areale in einem "Gebiet fiir Verdichtung II" mit einer Ausnitzungsziffer
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(als Richtwert) bis 3.5, wobei Abweichungen gestltzt auf stadtebauliche Studien zulas-
sig sind.

Das Hochhausreglement der Stadt Zug ermdglicht im vorderen Bereich der Metalli
(nicht jedoch an der Industriestrasse) Hochhauser mit bis zu 80 m Hohe, womit die vom
Kanton vorgegebenen Dichten erreichbar sind.

Der Zonenplan der Stadt Zug weist das Areal Metalli der Kernzone C (KC) mit der
Empfindlichkeitsstufe (ES) lll zu (vgl. Abbildung 1).

Die umliegenden Bebauungen sind ebenfalls der Zone KC sowie der Kernzone B (KB)
zugeordnet. Ostlich des Bergli-Areals schliesst die Zone des éffentlichen Interesses fiir
Erholung und Freihaltung (OelF) und im Nordosten eine 3-geschossige Wohnzone W3
(ES ) an.

T
ey
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ey |/
no..,..\l... -~
.y

»

S

'-"""._—_

Abbildung 1: Auszug Zonenplan und bestehende Bebauungspldane Metalli, Plan-Nr. 7082, und Bergli /
Parkhotel, Plan-Nr. 7054 (Quelle: ZugMap.ch)

Das Metalli-Areal ist eingezont und erschlossen. Das Areal befindet sich im Einflussbe-
reich verschiedener Strassen und Bahnlinien. LA&rmmassig relevant ist aufgrund der Ab-
stédnde von den Larmquellen und der Emissionen der Strassenlarm; eine Beurteilung
des Eisenbahnlarms ist nicht notwendig. Gemass Art. 22 USG und Art. 31 LSV durfen
Neubauten und wesentliche Anderungen von Geb&uden in larmbelasteten Gebieten
nur bewilligt werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Immissionsgrenzwerte (IGW)
eingehalten werden kénnen.
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Der Einfluss des Strassenlarms auf die Nutzungen im BBP-Perimeter wurde im Rah-
men des Larmgutachtens [5] untersucht. Die IGW fur Wohn- und Betriebsnutzung sind
bei allen Gebauden eingehalten (Art. 31 LSV); es sind keine weiteren Abklarungen er-
forderlich.

Weitere Larmquellen innerhalb des Areals fallen unter den Begriff des Industrie- und
Gewerbelarms (nachfolgend Betriebslarm). Die Larmbelastung setzt sich zusammen
aus dem Larm der Parkierungsanlage (Tiefgaragen), des Glterumschlags, des Ver-
kehrs auf dem Betriebsareal und der haustechnischen Anlagen (Rickkihler, Luftungs-
anlagen). Eine Grobbeurteilung erfolgt in Kapitel 8 "Betriebslarm (inkl. Bauldrm)". Die
Einhaltung der IGW ist im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens nachzuweisen.

1.3 UVP-Pflicht und Verfahren

Bei der Planung von Anlagen, welche die Umwelt erheblich belasten kénnen, ist eine
UVP erforderlich. Gemass Ziffer 11.4 des Anhangs der Verordnung uber die Umwelt-
vertraglichkeitsprifung (UVPV) unterliegen Parkhauser und Parkplatze fur mehr als
500 Motorwagen der UVP-Pflicht. Anderungen bestehender UVP-pflichtiger Anlagen
unterliegen der UVP, wenn sie wesentliche Umbauten, Erweiterungen oder Betriebséan-
derungen betreffen (Art. 2 Abs. 1 Bst. a UVPV), wovon im vorliegenden Fall auszuge-
hen ist.

Die bestehenden Bebauungsplane Metalli und Bergli ermdglichen insgesamt 900 Park-
platze (Metalli 728, Bergli 172 Parkplatze), womit der Schwellenwert fur die UVP-Pflicht
von 500 Parkplatzen uberschritten wird. Da die beiden Tiefgaragen Metalli und Bergli in
einem raumlichen und funktionellen Zusammenhang stehen, unterliegt die Parkierungs-
anlage als Gesamtanlage der UVP.

Die UVP erfolgt nicht in einem eigenstandigen Verfahren, sondern lehnt sich an das
Ubergeordnete Bewilligungsverfahren an. Gemass Art. 5 Abs. 3 UVPV ist die UVP im
frihestmoglichen Zeitpunkt durchzufiihren. Kénnen die Umweltauswirkungen bereits
im Bebauungsplanverfahren abgeklart und geprift werden, dann ist die UVP entspre-
chend im Bebauungsplanverfahren durchzufiihren."

Grundlage der UVP bildet der UVB, der Auskunft Gber die Umweltauswirkungen des
Vorhabens und die vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der Umwelt gibt. Umwelt-
schutzfachstelle ist das Amt fur Umwelt (AFU) des Kantons Zug.

Am 2. November 2021 fand eine Besprechung mit dem AFU und der Stadt Zug statt,
an welcher Inhalt und Vorgehen fiir die UVB-Erarbeitung besprochen wurden.

Die UVB-Voruntersuchung mit Pflichtenheft fir die Hauptuntersuchung wurde dem AFU
am 23. November 2021 zur Stellungnahme eingereicht. Mit Schreiben vom 13. Dezem-
ber 2021 hat das AFU zur UVB-Voruntersuchung Stellung genommen. Die daraus fol-
genden Prazisierungen und Hinweise wurden bei der Erarbeitung des Bebauungsplans
und der UVB-Hauptuntersuchung berucksichtigt.

' Gemass Arbeitshilfe Bebauungsplan, Ein Leitfaden fiir die Praxis, Baudirektion Kanton Zug, Amt fir Raum
und Verkehr, Oktober 2019.
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Im Rahmen der kantonalen Vorprifung hat das AFU zum UVB, Stand 19.09.2022, rev.
24.01.2025, Stellung genommen. Es kommt in seiner Beurteilung vom 17. Februar
2023, rev. 12. Marz 2025, zum Schluss, die Realisierung des Bebauungsplans Metalli
entspreche unter Vorbehalt der gestellten Antrage den bundesrechtlichen und kantona-
len Vorschriften Uber den Schutz der Umwelt. Die Antrage sowie Empfehlungen und
Hinweise des AFU wurden in der vorliegenden Aktualisierung bericksichtigt. Die we-
sentlichen Anderungen gegeniiber dem UVB 2022/2023 betreffen folgende Aspekte:
Die aktuelle Bebauungsplanrevision beschrankt sich auf das Metalli-Areal. Der UVB
wurde entsprechend angepasst (weiterhin gesamtheitlich betrachtet wird die Parkie-
rung Metalli und Bergli als raumliche und funktionelle Einheit).

Die bestehende Parkierung Metalli und Bergli inklusive Ein- und Ausfahrten sowie
das Parkplatzangebot werden beibehalten (keine neue Zufahrt zur Tiefgarage
Bergli).

Durch die (Nach-)Verdichtung und Erhéhung der Nutzungsflache erhéht sich das
Verkehrsaufkommen. Gegenuiber dem Ist-Zustand 2022 (4'090 Fahrten/Tag) resul-
tiert eine Verkehrszunahme (MIV und Anlieferung) von rund 700 Fahrten/Tag

(UVB 2022/2023: +450 Fahrten/Tag). Die hohere Fahrtenzahl hat Auswirkungen auf
den Strassenlarm (Kapitel 7) und den Betriebslarm (Kapitel 8). Die massgebenden
Grenzwerte der Larmschutz-Verordnung kénnen weiterhin eingehalten werden.

In Absprache mit dem AFU wurden die Strassenlarmberechnungen auf das neue
Emissionsmodell sonROAD18 angepasst (seit 1.7.2023 Stand der Technik). Die An-
forderungen der LSV bleiben erfillt.

Die Massnahmen zur Energie (Kapitel 10) wurden mit den Uberarbeiteten Energie-
bestimmungen des Bebauungsplans (Ziff. 17) abgestimmt.

Das im Sudosten an das Bergli-Areal (Industriestrasse 12 und 14) angrenzende
Waldareal ist nicht mehr betroffen. Das Kapitel "Wald" im UVB entfallt.

2. Grundlagen

[11 Zug Estates AG: Richtprojekt Lebensraum Metalli, 1. November 2024.

[2] Metalli-Bergli, Zug, Qualitatssicherndes Konkurrenzverfahren, Bericht des Beurtei-
lungsgremiums, Stadt Zug / Zug Estates, 27.02.2020.

[3] Revision Bebauungsplan Metalli, Situationsplan 1:500, Bestimmungen, Planungs-
bericht, Plan Nr. 7518, 24.1.2025.

[4] Revision Bebauungsplan Metalli, Verkehrsgutachten, TEAMverkehr, 21. Juli 2022,
rev. 27. Juni 2023, rev. 24. Januar 2025.

[5] Zug — Metalli — Revision Bebauungsplan, Larmgutachten, Ingenieurbiro Andreas
Suter, Version 3.1, 24.1.2025.

[6] Grundstiicke Metall-, Industrie- und Haldenstrasse Zug / ZG, Generelle geolo-
gisch-hydrogeologische Baugrundbeurteilung, Jackli Geologie, 1. September
2017.

[71 Richtprojekt Metalliareal Zug, Konzeptuberlegungen Tragwerk, WaltGalmarini AG,
21.1.2022.

[8] Revision Bebauungsplan Metalli 2024, Flachenauszug Retention, SKW,
14.11.2024.
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[91 Bebauungsplan Metalli, Richtprojekt, Retentionsberechnung, Baudepartement
Zug, Stadtentwasserung, 19.11.24.

[10] Metalli Richtprojekt, Baarerstrasse 14—22, Zug, Machbarkeitsstudie HLKS,
Amstein+Walthert, 17. August 2020.

[11] Geoportal Kanton Zug, ZugMap.ch.

3. Projektbeschreibung

3.1 Standort und Umgebung

Das Areal Metalli liegt an prominenter Lage im Zentrum der Stadt Zug, in unmittelbarer
Nahe des Bahnhofs zwischen Baarerstrasse, Metallstrasse, Industriestrasse und Gott-
hardstrasse. Es stellt einen Zentrumsbereich dar, der heute einen Schwerpunkt des
Detailhandels der Stadt Zug abdeckt. Den Kern bildet die Uberdachte Metalli-Passage.
Hier befinden sich rund 60 Geschéafte mit zusammen rund 17'000 m? Verkaufsflache.
Das Areal weist zudem Flachen fiir Dienstleistungen und Wohnen auf.

Auf der Seite der Baarerstrasse steht das Areal vis-a-vis der Metalli aufgrund der Ver-
netzung zum Bahnhof in enger Beziehung mit der Metalli. Das Areal soll in einer sepa-
raten Planung vollstandig neu entwickelt werden (Bebauungsplan Baarerstrasse West /
Bahnhof). Die Planung ist zurzeit sistiert.

Das 6stlich gelegene Bergli-Areal markiert den Ubergang zur Bergliwiese und damit
zum Bergli.

3.2 Arealgeschichte

Nach der Fusion der 1880 gegrindete Metallwarenfabrik Zug AG (genannt Metalli) mit
der Verzinkerei Zug zur V-Zug AG 1959 wurde die Produktion in der Zuger Innenstadt
in den Folgejahren vollstandig in die Verzinkerei verlegt. Zur Umnutzung des frei ste-
henden Fabrikareals wurde 1972 das Projekt Metalli, ein Stadtquartier der Schweizer
Architekten Leo Hafner und Alfons Wiederkehr vorgestellt und der dafiir erforderliche
Bebauungsplan Metalli Bergli am 27. Februar 1983 in einer Volksabstimmung ange-
nommen.

Die Realisierung der heutigen Metalli begann 1983 mit dem Abbruch der alten Metall-
warenfabrik. Der bestehende Einkaufs-, Wohn- und Blirokomplex wurde in mehreren
Bauphasen in den Jahren 1984—1991 (Arch. Hafner, Wiederkehr & Partner), das UBS-
Bankgebaude im Jahr 1995 (Arch. Ammann) errichtet.

Die Eréffnung des ersten Teils Metalli | war am 24. September 1987. Im gleichen Jahr
wurde das benachbarte Parkhotel fertiggestellt. Metalli 1l folgte am 14. Marz 1991. Am
3. Juli 1995 eroffnete die UBS ihren neuen Hauptsitz im Abschnitt 11l. Bis Ende 1995
entstand auch der Abschnitt IV mit Gberwiegend Buros und Wohnungen. Im Jahr 2012
folgte eine Erweiterung an Metalli I/Il um 2'000 m? Biro- und 4'000 m? Ladenflache.
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Abbildung 2: Arealgeschichte der heutigen Metalli

3.3 Geplante Bebauung

Im Rahmen eines qualitatssichernden Konkurrenzverfahrens mit drei Planungsteams
wurde 2019 das Team unter der Leitung von Hosoya Schaefer Architects? zur Weiter-
bearbeitung als Basis fir den Bebauungsplan bestimmt. Hauptelemente des Projekts
bilden die Bebauung an der Baarerstrasse mit dem Hochhaus im Nordwesten des
Areals und dem Arkadenhaus. Anhang 2-1 gibt eine Ubersicht {iber das Richtprojekt,
Stand 2024.

Am 13. Februar 2020 hat die Beurteilung der Weiterbearbeitung des Projekts durch ei-
nen Ausschuss des Beurteilungsgremiums stattgefunden. Das qualitatssichernde Kon-
kurrenzverfahren wurde damit abgeschlossen. Aufgrund der Uberarbeitung des Richt-
projekts 2024 fand am 29. Mai 2024 eine abschliessende Beurteilung durch das Beur-
teilungsgremium statt.

Die Bestandsbauten werden soweit technisch méglich erhalten. Die einzelnen Bauetap-
pen (Hochhaus, Arkadenhaus, Mitte, Industriestrasse) kénnen prinzipiell unabhangig
entwickelt werden.

2 Hosoya Schaefer Architects AG, NYX Architects GmbH, Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Stadte-
bau GmbH.
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Abbildung 3: Ubersicht Richtprojekt, Stand 2024 (Quelle: Zug Estates / Hosoya Schaefer Architects [1])

Die neue Bebauung an der Baarerstrasse wird gepragt durch das Hochhaus, das den
neuen Metalliplatz fasst und sich in den "Stadtboulevard mit Skyline" (Stadtraumkon-
zept Zug) eingliedert. Das Hochhaus mit 80 m Héhe bildet ein Ensemble mit den zwei
Bestandsgebauden auf der gegeniberliegenden Seite der Baarerstrasse. In Zukunft
wird es hier (gemass dem Bebauungsplan Baarerstrasse West / Bahnhof) insgesamt
vier Hochhauser mit bis zu 52 m Héhe geben; das Hochhaus der Metalli bildet im Zent-
rum somit den héchsten Punkt und markiert eine stadtraumliche Mitte.

Das Erdgeschoss weist ausschliesslich publikumswirksame Nutzungen auf. Im restli-
chen Sockel vom 2. bis zum 4. OG folgen Bliironutzungen. Im Turm vom 5. bis zum
25. Geschoss befinden sich Wohnungen.

Das Gebaude mit 30 m Hohe grenzt an den neuen Metalliplatz und den bestehenden
Stanziplatz an und bildet so eine neue Mitte. Wie das Hochhaus weist auch dieser Bau
umlaufend gedeckte Freirdume auf. Das Gebaude nutzt zum grossen Teil die Trag-
struktur des Bestands.

Im Erdgeschoss befinden sich weiterhin Flachen flr Retail- und Gastronutzungen. Das
1. OG bietet Moglichkeiten fiir besondere Arbeitsorte von Coworking bis zu Selbstandi-
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genbliros in Verbindung mit Gastronomie, Shopping und Kultur. In den Obergeschos-
sen befinden sich Biirofldchen, alternativ/optional kann eine Wohnnutzung vorgesehen
werden.

Die Aufstockung des zentralen Baukdrpers tritt vom Metalliplatz mit einer hoheren Ge-
baudehdhe von 29 m in Erscheinung. Der bestehende Bau besteht aus zwei Geschos-
sen mit Retailflachen. Darliber befinden sich im Norden drei Biirogeschosse, die sich
um einen Innenhof gliedern, und im Sitiden vier Wohngeschosse in einem Riegel. Im
Jahr 2012 wurde der nérdliche Teil um zwei Geschosse aufgestockt und das oberste
Geschoss des westlichen und 6stlichen Fllgels erganzt. Auf die bestehenden Retail-
und Buronutzungen werden im Rahmen des Richtprojekts zwei weitere Geschosse auf-
gestockt; dabei kann es sich entweder um Biiro- oder Wohnnutzungen handeln.

Die Aufstockung des Ostlichen Baukoérpers auf 29 m Hohe wirkt sich nicht direkt auf den
Stadtraum aus; zur Industriestrasse ist die Aufstockung hinter dem Baumbestand kaum
wahrnehmbar. Der Bau besteht aus einem Geschoss mit Retailflachen. Dartber
befinden sich ein Blrogeschoss und drei Wohnvollgeschosse sowie ein Attikageschoss
mit Wohnnutzung. Zwei Vollgeschosse ersetzen das bisherige Attikageschoss und ein
zuriickgesetztes Technik-/Wohngeschoss bildet den Abschluss.

3.4 Nutzungen

Abbildung 4 zeigt die Nutzungsverteilung auf dem Areal Metalli gemass Richtprojekt.
Es wurden zwei Varianten beziiglich Bebauung entworfen:

_ Variante 1: Buro Mitte und Biro Baarerstrasse

_ Variante 2: Wohnen Mitte und Biiro Baarerstrasse

WQQ 7 &

Blra

‘
Ny .
N
Wohnen \ \

Wohnen oder Biro

Publikumswirksame Nutzungen

Abbildung 4: Nutzungsverteilung Metalli (Quelle: Zug Estates / Hosoya Schaefer Architects [1])
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Die bevorzugte Variante 2 "Wohnen Mitte und Bliro Baarerstrasse" weist die nachfol-
gend dargestellten Flachen auf (Tabelle 1). Durch die Verdichtung erhéht sich die anre-
chenbare Geschossflache (aGF) auf rund 88'845 m2. Eine markante Zunahme erfahrt
die Wohnnutzung, wahrend Bironutzung und Gastro/Retail einen geringeren Anstieg
verzeichnen. Die Flachenangaben entsprechen einer Genauigkeit von +/-10%.

Fur die verkehrlichen Untersuchungen wurde die Variante 1 "Biro Mitte und Biro Baar-
erstrasse" mit einem geringeren Wohnanteil, jedoch einem héheren Bliroanteil betrach-
tet (Tabelle 2). Diese Zusammensetzung ergibt das hdchste Verkehrsaufkommen
(Worst Case; siehe dazu Kapitel 5 "Verkehr").

Nutzung Ist-Zustand Betriebszustand Veranderung in %
2024 2040

Wohnen 14'500 32'970 +18'470 +127.4%
Biro 26'660 34'565 +7'905 +29.7%
Gastro/Retail 18'770 21'115 +2'345 +12.5%
Technik 1'165 195 -970 -83.3%
Total 61'095 88'845 +27'750 +45.4%
Potenzial* 6'476 - - -
Total inkl. Potenzial 67'571 88'845 - -

* Das Potenzial entspricht der nicht beanspruchten, aber gemass dem giiltigen Bebauungsplan noch vorhan-
denen Ausnitzung.

Tabelle 1: anrechenbare Geschossflache Metalli in m2 (Variante 2 "Wohnen Mitte und Biiro Baarer-
strasse")

Nutzung Ist-Zustand Betriebszustand Verdnderung in %
2024 2040

Wohnen 14'500 27'605 +13'105 +90.4%

Biro 26'660 39'930 +13'270 +49.8%

Gastro/Retail 18'770 21115 +2'345 +12.5%

Technik 1'165 195 -970 -83.3%

Total 61'095 88'845 +27'750 +45.4%

Tabelle 2: anrechenbare Geschossflache Metalli in m2 (Variante 1 "Biiro Mitte und Biiro Baarerstrasse")

3.5 Bauphase
Das Vorhaben wird in Etappen Uber einen minimalen Zeitraum von rund 6 bis 7 Jahren
realisiert. Anhang 2-2 zeigt den moglichen Bauablauf.

In der ersten Bauphase wird die Aufstockung Mitte erstellt. In der zweiten und dritten
Bauphase ist zur Erstellung des Hochhauses, des Metalliplatzes und des Arkadenhau-
ses vorgesehen, das Gebaude an der Baarerstrasse schrittweise zurtickzubauen.
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Fur das Hochhaus und den Metalliplatz soll das bestehende Gebaude von der Achse
A bis K bis zur Decke uber dem 1. UG abgebrochen werden. Das Hochhaus wird auf
Grossbohrpfahlen fundiert, welche von der Decke tber dem 1. UG durch Aussparun-
gen in den Decken erstellt werden.

Fir das Arkandenhaus ist vorgesehen, die obersten drei Geschosse des verbleibenden
Teils des Gebaudes an der Baarerstrasse abzubrechen und das EG bis 2. OG bis auf
die Tragstruktur zuriickzubauen.

Die Baustellenlogistik stellt aufgrund der Lage in der Zuger Innenstadt eine grosse Her-
ausforderung dar. Der An- und Abtransport via Baarerstrasse ist wegen der Beeintrach-
tigung des Verkehrs nicht moglich, weshalb mit einer Logistik von Seiten der Metall-
und Gotthardstrasse zu rechnen ist.

Um die Belastungen fiir Anwohnende und Umwelt wahrend der Bauphase mdoglichst
tief zu halten, wird ein Baulogistikkonzept erarbeitet und mit dem ersten Baugesuch
eingereicht (siehe Kapitel 6.4).

4. Systemabgrenzung und Relevanzmatrix

4.1 Zeitliche Abgrenzung

Als Ist-Zustand (Z0) werden die Daten 2022 resp. die letzt verfligbaren Daten verwen-
det. Frihester Baubeginn ist 2029. Fur die Aspekte Verkehr, Larm und Luftreinhaltung
wird als Ausgangs- bzw. Referenzzustand ohne Vorhaben (Z0.1) das Jahr 2040 be-
stimmt. Als Betriebszustand mit Vorhaben (Z1) wird vom Zeitpunkt des Endausbaus
(Vollbetrieb) ebenfalls 2040 ausgegangen.

4.2 Raumliche Abgrenzung
Der Projektperimeter umfasst den Perimeter des revidierten Bebauungsplans Metalli.

Fir die Aspekte Verkehr, Strassenverkehrslarm und Luftreinhaltung wurde der Untersu-
chungsperimeter anhand aktueller Verkehrserhebungen bestimmt (Zufahrtsstrassen mit
induziertem Verkehr aus dem Projektperimeter von mehr als 10%; siehe Kapitel 5 "Ver-
kehr").

4.3 Relevanzmatrix

Die Auswirkungen des Projekts und ihre Bedeutung fiir die Umwelt sind in der nachfol-
genden Relevanzmatrix dargestellt. Dabei wird unterschieden zwischen dem Ist-/Aus-

gangszustand vor Realisierung des Projekts, der Bauphase und dem Betriebszustand

nach Realisierung des Projekts.
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Umweltbereich Ist-/Ausgangs- Bauphase Betriebs-
zustand zustand
Luftreinhaltung / Stadtklima X ([ ] ([ ]
Strassenverkehrslarm X L L
Betriebslarm (inkl. Baularm) X ([ ] ([ ]
Erschutterungen / Kérperschall — ([ ] —
Energie X — [
Licht X — [
Nichtionisierende Strahlung X — @)
Grundwasser X L L
Oberflachengewasser — — —
Abwasser / Entwésserung X ([ ] [ ]
Boden X [} —
Altlasten X L —_—
Abfalle, Materialbewirtschaftung X [ J @]
Umweltgefahrdende Organismen* X O —_—
Storfallvorsorge / Katastrophenschutz — — —
Wald — — —
Naturschutz X O O
Stadtraum, Landschaft (inkl. Erholung), Ortsbild X O [ ]
Kulturdenkmaler, Archéologie X @] _—

Naturgefahren

* Der Aspekt "invasive Neophyten" wird nachfolgend unter dem Umweltbereich "Boden" (Kapitel 15) behandelt.

Legende:

[ J relevante Auswirkungen, detailliert zu behandeln
o geringe Auswirkungen, zu beschreiben

=—  keine/nicht relevante Auswirkungen

X wird im UVB dargestellt

4.4 Bemerkungen zu den nicht relevanten Umweltbereichen
Folgende Umweltbereiche sind flir das Vorhaben nicht relevant und werden in den
nachfolgenden Kapiteln nicht weiter behandelt:

Oberflachengewasser Innerhalb und im ndheren Umkreis des Projektperimeters befinden sich keine Oberfla-
chengewasser. Nachstgelegenes Oberflachengewasser ist der Zugersee in mindestens
300 m Entfernung.

Stérfallvorsorge / Katastrophen- Die kinftige Uberbauung ist gepragt durch publikumswirksame Nutzungen und Woh-

schutz nen. Fur die gewerblichen Nutzungen sind aufgrund der Flachenverhaltnisse keine Be-
triebe zu erwarten, welche relevante Stoffe und Mengen gemass Storfallverordnung la-
gern oder umsetzen. Das Projekt unterliegt damit nicht der Stoérfallverordnung.
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Das im Sidosten an das Bergli-Areal angrenzende Waldareal ist nicht betroffen.

Die Gefahrenkarte weist im Metalli-Areal mehrheitlich eine geringe Gefahrdung und im
sudostlichen Teil eine Restgefahrdung von Wasserprozessen aus.

5. Verkehrsgrundlagen

Das folgende Kapitel fasst die wesentlichen Erkenntnisse des Verkehrsgutachtens [4]
zusammen.

5.1 Verkehrserschliessung

Das Areal Metalli ist fir den Fuss- und Veloverkehr sehr gut erschlossen. Vom Bahnhof
und den Bushaltestellen her kann das Gebiet direkt und sicher zu Fuss erreicht wer-
den. Es ist durch eine kommunale Fussgangerverbindung und einen kantonalen Wan-
derweg an das stadtische und kantonale Fusswegnetz angebunden. Mit dem Projekt
Metalli sollen die Verbindungen auf der West-Ost-Achse (Bahnhof-Bergli) und auf der
Nord-Sud-Achse (Neustadt-Altstadt) verbessert werden (siehe Kapitel 19.2). Fir den
Veloverkehr bieten die bestehenden kantonalen und kommunalen Radstrecken entlang
der Industriestrasse bzw. Gotthardstrasse gute Verbindungen. Der Richtplan der Stadt
Zug wird im Rahmen der Ortsplanungsrevision Uberarbeitet und auf die kantonalen
Planungen abgestimmt. Die Hauptverbindung fiir den Veloverkehr gemass kantonaler
Velonetzplanung verlauft auf der Baarerstrasse. Auf der Gotthardstrasse und auf der
Industriestrasse verlauft eine Nebenverbindung.

Durch die Lage direkt am Bahnhof Zug und die Anbindung mit mehreren Buslinien ist
das Areal mit &ffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erschlossen (OV-Giiteklasse A).
Der Bahnhof Zug bietet zahlreiche Bahnverbindungen (Fernverkehr, S-Bahn, Stadt-
bahn). Er bildet einen zentralen Umsteigepunkt im Netz der Zugerland Verkehrsbe-
triebe.

Das Areal ist fur den motorisierten Individualverkehr gut erreichbar und mit einer aus-
reichenden Anzahl an Parkplatzen ausgestattet. Bei den 6ffentlichen Strassen im Um-
feld (inkl. Baarerstrasse) handelt es sich seit 2021 um Gemeindestrassen. Die Anbin-
dung an das Ubergeordnete Strassennetz erfolgt im Siiden via Gubelstrasse bzw. tiber
den Bundesplatz. Im Norden erfolgt die Anbindung via Goblistrasse/Feldstrasse bzw.
Industriestrasse Nord an die Tangente Zug / Baar.

Far die Industriestrasse auf dem Abschnitt Metallstrasse bis Goblistrasse hat die Stadt
Zug ein Betriebs- und Gestaltungskonzept erarbeitet. Damit soll, auch als flankierende
Massnahme zur Tangente Zug / Baar, eine Verkehrsberuhigung erreicht werden. Die
seitlichen Vorzonen fiir Fussgangerinnen und Fussganger werden vergréssert. Neu soll
Tempo 30 gelten und fir den Bus sind Fahrbahnhaltestellen vorgesehen.

5.2 Parkierung
Gemass den rechtsglltigen Bebauungsplanen sind insgesamt 900 Parkplatze zulassig
(Metalli 728, Bergli 172 Parkplatze) und vorhanden. Die Tiefgaragen Metalli und Bergli
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sind heute miteinander verbunden. Diese Verbindung bleibt weiterhin bestehen. Auf der
Seite Metalli besteht bei der Parkhausausfahrt ein Linksabbiegeverbot; die Wegfahrt in
Richtung Norden ist auf der Seite Bergli moglich.

Es werden trotz Verdichtung keine zusatzlichen Parkplatze vorgesehen. Gemass der
Praxis des Kantons und der Stadt Zug soll die Verdichtung an zentraler und bester-
schlossener Lage ohne zuséatzliche Parkplatze erfolgen.

5.3 Parkplatznachweis

Der Parkplatzbedarf wurde durch das Biro TEAMverkehr auf der Grundlage des gulti-
gen Parkplatzreglements der Stadt Zug und der VSS-Norm 40 281 bestimmt [4]. Das
Areal Metalli liegt in der Zone A Zentrum gemass Parkplatzreglement. Fir die Zone A
resultiert ein effektiver Bedarf von 20—100% (Bewohner, Besucher/Kunden) bzw.
10-100% des Grenzbedarfs (Beschaftigte). Nach VSS-Norm (Standort-Typ A) erfolgt
eine Reduktion auf 20-40% des Grenzbedarfs, wahrend bei der Wohnnutzung keine
Reduktion erfolgt.

Aufgrund der prozentualen Anteile des Grenzbedarfs resultiert eine Bandbreite nach
VSS-Norm 40 281 von 794 bis 1'257 Parkplatzen (vgl. Tabelle 3). Damit unterschreitet
das vorgesehene (bzw. bestehende) Parkplatzangebot die Nachfrage. Es wird daher
verlangt, ein Mobilitatskonzept zu erarbeiten und zusammen mit einem ersten Bauvor-
haben zur Bewilligung einzureichen (siehe Kapitel 5.11).

Grenzbedarf Reduzierter Bedarf PP-Angebot
min. max.
Variante 1 "Biro Mitte und Biro 2'620 PP 794 PP 1251 PP 728 PP
Baarerstrasse"
Variante 2 "Wohnen Mitte und 2'536 PP 830 PP 1'257 PP 728 PP

Biro Baarerstrasse"

Tabelle 3: Parkplatzbedarf BBP Metalli geméass VSS-Norm 40 281

Gemass Parkplatzreglement der Stadt Zug resultiert eine Bandbreite von minimal 370
bis maximal 2'269 Parkplatzen (vgl. Tabelle 4). Das Parkplatzangebot liegt damit inner-
halb der zulassigen Bandbreite.

Grenzbedarf Reduzierter Bedarf PP-Angebot
min. max.
Variante 1 "Buro Mitte und Blro 2'268 PP 378 PP 2'269 PP 728 PP
Baarerstrasse"
Variante 2 "Wohnen Mitte und 2'194 PP 370 PP 2'194 PP 728 PP

Buro Baarerstrasse”

Tabelle 4: Parkplatzbedarf BBP Metalli geméass Parkplatzreglement Stadt Zug
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5.4 Verkehrsaufkommen

Durch die Verdichtung und Erhéhung der Nutzungsflache erhdht sich das Verkehrsauf-
kommen. Grundlagen bildet ein theoretischer zusatzlicher Parkplatzbedarf aufgrund der
Nutzungsanderungen [4]. Die Berechnung des zusatzlichen Fahrtenaufkommens er-
folgt anhand von Literaturwerten fiir das spezifische Verkehrspotenzial (SVP®). Fiir die
Variante 1 "Buro Mitte und Blro Baarerstrasse" (Worst Case; vgl. Kapitel 3.4) resultiert
ein zusatzlicher durchschnittlicher Tagesverkehr (DTV) von rund 700 Fahrten.

Zur Erfassung des MIV wurden die Schranken der Tiefgaragen Metalli und Bergli wah-
rend einer Woche im Méarz 2022 (07.03.-13.03.) ausgewertet. Die Corona-bedingten
Einschrankungen waren aufgehoben und das Verkehrsverhalten somit nicht mehr be-
einflusst. Die Auswertung ergab 4'361 Fahrten pro Werktag (DWV). Der DTV betragt
3'976 Fahrten. Der tUberwiegende Teil der Fahrten (92%) entfallt auf Kunden, nur ein
kleiner Teil (8%) auf Mieter. Das SVP von 6.7 (Kunden) bzw. 1.3 Fahrten (Mieter) ist
vergleichsweise tief, was allgemein mit der ausgezeichneten Lagequalitdt am Bahnhof
und vermehrtem Homeoffice zu erklaren ist. Insgesamt ist der DTV von rund 4'000
Fahrten plausibel.

Die Geschafte der Metalli werden heute Ulber einen zentralen Umschlagplatz von der
Metallstrasse her beliefert. Die Feinverteilung vom Umschlagplatz findet iber die La-
gerraume in den Untergeschossen und mit kleineren Fahrzeugen auf Erdgeschossni-
veau statt. Das bestehende Anlieferungskonzept wird beibehalten.

Die Entsorgung erfolgt tber einen zentralen Recyclingraum direkt am Umschlagplatz.

Eine Erhebung des Anlieferungsverkehrs im November 2021 ergab 147 Zu- und Weg-
fahrten pro Werktag (DWV). Der DTV betragt 114 Zu- und Wegfahrten. Mit der kunfti-
gen Nutzung nehmen die Verkaufs- und Gastroflachen um 12.5% zu (vgl. Kapitel 3.4).
Es wird angenommen, dass die Anzahl Anlieferungen im gleichen Umfang steigt, d.h.
auf 165 Fahrten/Tag (DWV) bzw. 128 Fahrten/Tag (DTV).

Insgesamt ergibt sich im Betriebszustand folgendes Verkehrsaufkommen (Tabelle 5):

Fahrzeugkat. DWV Anteil DTV Anteil

Tag 07-19 Nacht 19-07 Tag 06-22 Nacht 22-06
PW/Motorrader 5'129 91.6% 8.4% 4'676 98.9% 1.1%
Lieferwagen 92 84.1% 15.9% 71 93.5% 6.5%
Lastwagen 56 75.8% 24.2% 43 88.0% 12.0%
Sattelschlepper 17 86.7% 13.3% 14 82.0% 18.0%
Total 5'294 91.3% 8.7% 4'804 98.7% 1.3%

Tabelle 5: Verkehrsmengen Metalli und Bergli in Fahrten/Tag (Variante 1 "Biiro Mitte und Biiro Baarer-
strasse")

3 SVP = Summe der Zu- und Wegfahrten pro Parkplatz und Tag.
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5.5 Verkehrsbelastungen Ist-Zustand 2022
Die Verkehrsbelastungen im Raum Zug-Baar im Ist-Zustand sind aus Daten der Jahre

2019 und 2022 bekannt. Im April 2022 hat der Kanton Zug die Verkehrszahlen nach Er-
offnung der Tangente Zug / Baar publiziert, welche die Entlastungswirkung auf dem be-
stehenden Strassennetz zeigen. Auf der Baarerstrasse zeigt sich gegenuber 2016 eine
Entlastung um 13.4%. Fir die Baarerstrasse und die Industriestrasse wurden daher die
Daten von Anfang Januar bis Ende April 2022 verwendet. Auf dieser Basis wurden die

Verkehrsmengen im Untersuchungsperimeter ermittelt [4]. Fur den Ist-Zustand 2022 er-
geben sich die in Abbildung 5 dargestellten Verkehrsbelastungen.
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= Ist-Zustand 2022
- Tagesverkehr Nachtverkehr
é Mrai,, |l 06:00-22:00 Uhr | 22:0006:00 Uhr | DTV
o= bsolut|  %| absol %)
z 10 1)|industriestrosse 4593| 964%|  108| 36%| 5181
- 11 1)|Industriestrasse 4'993) 96.4% 188 36%| 5181
- 12 1)|industriestrasse 5'696| 954% 272 4.5%| 5'968
E 13 1)|Industriestrasse 5'696| 954% 272 46%| 5'968
- 14 1)|Metallstrasse 10321 95.7% 46| 43% 1078
- 15  1)|Gubwalstrasse 2’404 95.5% 112] 4.5% 2'516
E 20 1){Industriestrasse 5'BB4| 980% 235 40% 5'923
— 21 2)|Poststrasse 1°480
- 22 1)|Gotthardstrasse 5'684] 96.0% 239| 40%| 5'923
= 30 1)|Boorerstrasse B'028| 925% 653| 75%| @681
= 31 1)|Baorerstrosse 7793 92.5% 636 7.5%| 8435
- 32 1)|Boarerstrasse 9'276| 92.8% 722f 72%| 9'998
- 33 1)|Boarerstrasse 8739 95.2%| 642| 68% 9381
’: 34 3)|Bahnhofstrasse 11'332| 92.3% 945 7.7%| 12277
- 35 3)|Vorstodt 101120 93.0% 762| 70% | 10882
= 36 3)|Bundesplatz 9'984| 92.5% 810 7.5% 10'794
® 37 3)|Alpenstrosse 9'984] 92.5% 810| 7.5% | 107594
38 3)|Chomerstrosse 10°980] 92.6% B79 74%| 11'859
40 1)|Gubelstrasse 5'933] 929% 454] 7.%| 6387
& 41 3)|Gubselstrasse 7171 946% 406| 54% 7577
g 42 2)|Gotthardstrasse | 7020
§ 43  1)|Gotthardstrosse 2'995| 95.8% 130| 4.2%| 3128
3 44 2)|Alpenstrasse | 6460
‘E 1) Zahldaten 2022 Jonuar bis anfangs Mai
« 2] Varkehrsmodell DTV 2017
3] Zahldaten 2019

Abbildung 5: Verkehrsmengen Ist-Zustand 2022 [4]
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5.6 Verkehrsbelastungen Ausgangszustand 2040
Die Daten fur den Ausgangszustand 2040 basieren auf dem kantonalen Verkehrsmo-

dell (KVM). Mit der Neugestaltung der Industriestrasse (vgl. Kapitel 5.1) wird eine Ver-
kehrsverlagerung von der Industriestrasse auf die Baarerstrasse angestrebt, was mit
einer Korrektur an der Verkehrsveranderung gemass Modell berticksichtigt wird (vgl.
Abbildung 6). Auf der Industriestrasse wird eine allgemeine Verkehrsentwicklung von
0.5% p.a. berticksichtigt. Die restliche Verkehrszunahme wird auf die Baarerstrasse

Strassennetz Ausgangszustand
2040

umgelegt.

IHll'lfll'llllllllllllllll I

= Ausgangszustand 2040
S T
= o & « g £
- 5 o S e § E
= Abschnitt 3 S| 82 'E ° i3
- ~ ™~ e ™~
2 | 27| 48| B
Gubelstrosse .E > 3
=
= Industriestrosse 5181 1'863 500| 5'681
o Industriestrasse 5181 1'816| 500/ 5'681
Industriestrasse 5'068| 1863 500| 6'468
Industriestrasse 5'968| 3'052| 1'000| 6'968
Metallstrasse 1078 47 1'125
Gubelstrasse 2’516 196 2712
Industriestrasse 5'923 110 6'033
Poststrasse 1'490 368 1'858
Gotthardstrasse 5923 110 6'033
Boarerstrasse B'681 751 2000 10'681
Baarerstrasse 8'435 712| 2'000] 10435
Boarerstrasse 9'998 877| 2'800| 12'798
Boorerstrosse 9'3m 775 9'381
Bahnhofstrasse 12277 806 13'083
Varstadt 10'882 175 11’657
Bundesplatz 10'794 1135 11'929
Alpenstrasse 10'794|  1'119 11'913
Chamerstrasse 11'859| 1'244 13103
Gubelstrasse 6'387 642 7'029
Gubelstrasse 7'577 383 7'960
Gotthardstrasse 7'020 626 7'646
Gotthardstrasse 3'125 376 3'501
Alpenstrasse 6'460 759 7'219

Abbildung 6: Verkehrsmengen Ausgangszustand 2040 [4]
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5.7 Verkehrsbelastungen Betriebszustand 2040
Abbildung 7 zeigt die Verkehrsbelastungen fiir den Betriebszustand 2040. Die grossten
Veranderungen sind auf dem sudlichen Abschnitt der Industriestrasse, der Gotthard-
strasse Ost und auf dem Abschnitt der Baarerstrasse zwischen Gotthardstrasse und

Gubelstrasse zu erwarten.

Fel,
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Bahnhofstrasse

|Industriestrasse
|ndustriestrasse
|Industriestrosse
|Metallstrasse
Gubelstrosse
|Industriestrosse

Poststrasse
EGunhurﬁatrum
|Bagrerstrasse

Boarerstrosse
|Boarerstrasse
iBnumrslmsse
|Bohnhofstrosse

Vorstadt
|Bundesplatz
|Alpenstrasse
Chomerstrasse
[Gubelstrasse
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Betriebszustand 2040
W LW
- Mehrverkehr = = (g
g §
2 g
] g Verkehrsverteilung g g
g o~ 'E o~
o =
8 . w| 3
< %
PW LW
20%| 10| 3| 5824
5'681 20% 140 3 5'824
6468 20% 140 3 6'611
6'968 20% 140 3 7111
11125 10% 70 1 1196/
2712 10% 70 1 21'783
6'033 BO% 560 11 6'604
1'858 5% 35 1 1'894]
6033 75% 525 1 6'568)
10'681 45% 315 6 11'002|
10'435 45% 315 6 10'756)
12'798 0% 210 4 13'012]
9°381 30% 210/ 4 9'595
13’083 8% 56 1 13'140|
11'657 8% 56 1 11'714
11'929 0% 210 4 12'143]
11'913 30% 210! 4 12'127|
13103 15% 105 2 13'210|
7'029 20% 140 3 7172
7'960 20% 140 3 8'103|
7’646 10% 70 1 1717
3501 10% 10 1 3'572
7'219 10% 70 1 7'291

Abbildung 7: Verkehrsmengen Betriebszustand 2040 [4]

Im Betriebszustand erhéht sich der Verkehr aus dem Projektperimeter (MIV und Anlie-
ferung) von heute 4'090 Fahrten/Tag auf 4'804 Fahrten/Tag (+714 Fahrten/Tag). Die
héchsten Anteile des induzierten Verkehrs am Gesamtverkehr auf den Strassenab-
schnitten im Untersuchungsperimeter ergeben sich auf den Abschnitten 20 (Industrie-
strasse) und 22 (Gotthardstrasse). Am Rand des Untersuchungsperimeters ergeben

sich auf vier Abschnitten noch Anteile zwischen 11.1% und 13.5% (vgl. Tabelle 6),

welche jedoch an den folgenden Knoten unter 10% sinken.
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Strassenabschnitt DTV 2040 [Fz/Tag] Anteil BBP
Nr. Strasse Gesamt BBP in %
10 Industriestrasse 5'824 961 16.5%
1" Industriestrasse 5'824 961 16.5%
12 Industriestrasse 6'611 961 14.5%
13 Industriestrasse 7111 961 13.5%
14 Metallstrasse 1'196 480 40.1%
15 Gubelstrasse 2'783 480 17.3%
20 Industriestrasse 6'604 3'843 58.2%
21 Poststrasse 1'894 240 12.7%
22 Gotthardstrasse 6'568 3'603 54.9%
30 Baarerstrasse 11'002 2'162 19.7%
31 Baarerstrasse 10'756 2'162 20.1%
32 Baarerstrasse 13'012 1'441 11.1%
33 Baarerstrasse 9'5695 1'441 15.0%
34 Bahnhofstrasse 13'140 384 2.9%
35  Vorstadt 11714 384 3.3%
36  Bundesplatz 12'143 1'441 11.9%
37 Alpenstrasse 12127 1'441 11.9%
38 Chamerstrasse 13'210 721 5.5%
40 Gubelstrasse 7172 961 13.4%
41 Gubelstrasse 8'103 961 11.9%
42 Gotthardstrasse 777 480 6.2%
43 Gotthardstrasse 3'672 480 13.4%
44 Alpenstrasse 7'291 480 6.6%

Anteile induzierter Verkehr am Rand des Untersuchungsperimeters rot markiert

Tabelle 6: Gesamtverkehr und Anteile Metalli und Bergli

5.8 Modalsplit
Zum Modalsplit liegen keine Zahlen vor. Aufgrund der ausgezeichneten Erschliessung

mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln und fir den Langsamverkehr ist mit Gberdurchschnitt-

lich hohen Anteilen von OV und Langsamverkehr am Personenverkehr zu rechnen. Da-

rauf weisen auch die tiefen spezifischen Verkehrspotenziale bei Kunden und Mietern

hin (vgl. Kapitel 5.4). Massnahmen zur Foérderung flexibler und zeitgemasser Mobilitats-
angebote, neben den bereits eingeleiteten Massnahmen wie dem Ausbau der Elektro-

mobilitat, sind Gegenstand des Mobilitatskonzeptes, welches im Rahmen des Baube-
willigungsverfahrens vorzulegen ist (siehe Kapitel 5.11).



Basler & Hofmann

Revision Bebauungsplan Metalli, UVB-Hauptuntersuchung 22

5.9 Kapazititsnachweis

In der Morgen- und Abendspitzenstunde werden rund 111 zusatzlich Fahrten erwartet,
welche zu rund 75% Uber den Knoten Gotthard-/Baarerstrasse erfolgen. Die zusatzli-
chen 84 Fahrten entsprechen einer Verkehrszunahme am Knoten von 6.4%. Die Leis-
tungsbeurteilung [4] ergibt sowohl im Ist-Zustand als auch im Betriebszustand eine
zufriedenstellende Verkehrsqualitat (Qualitatsstufe C).

5.10 Nachweis Veloabstellplatze

Die Berechnung der Veloabstellplatze nach VSS-Norm 40 065 [4] ergibt einen zusatzli-
chen Bedarf von 552 Abstellplatzen, davon 206 Kurzzeit- und 346 Langzeitabstell-
platze. Ausschlaggebend fir den Mehrbedarf ist insbesondere die Zunahme der Wohn-
nutzungen. Ein hoher Anteil am Mehrbedarf entfallt auf das Hochhaus. Dazu werden in
den Untergeschossen rund 220 (iber einen Lift erschlossene Veloabstellplatze fir
Langzeitnutzer erstellt [1]. Der Bedarf fiir Neubauten nach VSS-Norm ist mit den jewei-
ligen Baugesuchen nachzuweisen. Fir die Bestandsbauten gilt das Parkplatzreglement
der Stadt Zug. Entsprechend ist bei kiinftigen Nutzungsanderungen der Bestandsbau-
ten das Parkplatzreglement massgebend.

5.11 Mobilitatskonzept

Gemass Ziff. 13 der Bebauungsplanbestimmungen ist zusammen mit einem ersten

Bauvorhaben ein Mobilitatskonzept zur Bewilligung einzureichen. Insbesondere sind

die folgenden Massnahmen aufzuzeigen:

_ die Aufteilung der Parkfelder auf die Nutzergruppen

_ die flankierenden Massnahmen zur Verkehrslenkung

_ die ausreichende Anzahl Veloabstellplatze und die Realisierung einer nutzerfreund-
lichen und raumlich zweckmassig verteilten Veloinfrastruktur

Zu prifen sind Uberdies insbesondere:

_ Mobilitdtsvereinbarungen in Mietvertragen mit Unternehmungen

_ Autoverzichtserklarung in Mietvertragen fur Bewohnende

_ die Schaffung von Carsharing-Angeboten

_ die dauerhafte Sicherstellung der Mobilitdtsmassnahmen in einem Controlling
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6. Luftreinhaltung / Stadtklima

6.1 Grundlagen

Die Zentralschweizer Kantone haben 2007 ihren zweiten gemeinsamen Massnahmen-
plan gegen Ubermassige Luftschadstoff-Emissionen umgesetzt bzw. in die kantonale
Umweltschutzgesetzgebung tberfihrt.*

Die Klimakarten des Kantons Zug (Planhinweiskarten) geben Hinweise fiir die Mass-
nahmenplanung beziglich Hitzeminderung und Verbesserung des Stadtklimas.

6.2 Ist-/Ausgangszustand

Die Luftqualitat in der Zentralschweiz hat sich in den vergangenen Jahren dank einer
Vielzahl von Massnahmen deutlich verbessert. Seit einigen Jahren werden die Grenz-
werte fur Stickstoffdioxid (NOz) und Feinstaub (PM10) nur noch vereinzelt Gberschrit-
ten. Im Vergleich zum Vorjahr nahmen die NO2-Belastungen 2023 erneut leicht ab, die
PM10-Belastungen nahmen nach einem Anstieg im Vorjahr um 2—-3 pg/m?® ab. Sowohl
die Jahresmittel- als auch die Tagesmittelgrenzwerte wurden an allen Standorten ein-
gehalten.®

Gleichzeitig zeigen die hohen Ozonbelastungen in den haufiger auftretenden Hitzesom-
mern die Notwendigkeit auf, die Vorlauferschadstoffe von Ozon noch weiter zu reduzie-
ren. Dazu zahlen hauptsachlich Stickoxide (NOx) und leichtflichtige organische Verbin-
dungen (VOC). Angesichts der grossen gesundheitlichen Bedeutung der feinen und
ultrafeinen Feinstaubfraktionen (PM2.5, PM1, Russ) miissen auch weitere Anstrengun-
gen zur Reduktion dieser Schadstoffe unternommen werden.

Im Rahmen des interkantonalen Luftmessnetzes "in-Luft" werden auf dem Gebiet der

Stadt Zug die Messstationen "Zug, Postplatz" und "Zugerberg" sowie aktuell 2 Passiv-
sammlerstandorte fiir NO2 betrieben. Am Standort "Zug, Postplatz" (in-luft-Kat. 3%, neu
Standortklasse S_T) nahmen die NO2-Messwerte seit 2015 (32.6 pug/m?®) stetig ab und
lagen 2016 erstmals unter dem Jahresmittelgrenzwert von 30 pg/mé. Seither nahm die
Belastung weiter ab und lag 2023 bei 18.1 pug/m? (vgl. Abbildung 8).

4 Zentralschweizer Massnahmenplan Luftreinhaltung Il, Zentralschweizer Umweltschutzdirektoren-Konferenz,
4. Dezember 2007.

5 Luftbelastung in der Zentralschweiz: Detaillierte Messdaten 2023, Umwelt Zentralschweiz, Juni 2024.

6 Stadte mit mehr als 25'000 Einwohnern; der Standort liegt an einer stark befahrenen Strasse. Verkehr/DTV:
16'000 Fahrzeuge/Tag (LW-Anteil: 10%). Strassenabstand: 24 m.
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Abbildung 8: Jahresmittelwerte NO, Messstation Zug, Postplatz 2000-2023 (Quelle: in-Luft)

Am exponierten Standort "Zug, Neugasse" (Passivsammiler, in-luft-Kat. 27, neu Stand-
ortklasse S_T) nahmen die Messwerte seit 2011 (50.7 ug/m?®) ebenfalls ab, jedoch auf
héherem Niveau. Im Jahr 2023 wurde ein Jahresmittelwert von 26.1 ug/m® gemessen.
Der Standort befindet sich in 8 m Strassenabstand zwischen Neugasse und Zeughaus-
gasse, unweit vom Postplatz.

Bei PM10 wird der Jahresmittelgrenzwert von 20 ug/m?® seit mehreren Jahren an allen
Zentralschweizer Standorten eingehalten. So auch am Standort "Zug, Postplatz", wo
seit 2014 durchwegs Werte unter dem Grenzwert gemessen wurden (vgl. Abbildung 9).
Nach einer geringen Zunahme in den beiden Vorjahren nahm die Belastung 2023 er-
neut ab und erreichte den bisher tiefsten Stand von 12.2 ug/m?. Der Tagesmittelgrenz-
wert von 50 ug/m® wurde ebenfalls eingehalten. Wie im Jahr zuvor wurden keine Uber-
schreitungen registriert. Geméass LRV sind drei Uberschreitungen pro Jahr erlaubt.
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Abbildung 9: Jahresmittelwerte PM10 Messstation Zug, Postplatz 2000-2023 (Quelle: in-Luft)

7 Standort liegt naher als 50 m an einer stark befahrenen Strasse innerorts mit mehr als 5'000 Fahrzeugen pro
Tag.
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Die durchschnittliche Russbelastung tGberschritt 2022 am Standort "Zug, Postplatz" den
empfohlenen Richtwert (0.1 ug/m®) um rund das Fiinffache. Ahnlich hohe Russkonzent-
rationen wurden auch an anderen Standorten verzeichnet.

Die Ozonkonzentrationen sind nach wie vor sehr hoch. Die Ozongrenzwerte wurden
2023, ausser an verkehrsexponierten Standorten, haufiger Gberschritten als im Jahr zu-
vor. Das Ausmass der Ozonbelastung war charakteristisch fiir einen heissen und son-
nigen Sommer und Herbst. Sdmtliche Grenzwerte wurden deutlich Gberschritten.

Am Standort Metalli kann aufgrund der aktuellen Verkehrsmengen und der Strassenab-
stdnde davon ausgegangen werden, dass die NOz2-Immissionen am Rand der Bebau-
ung im Bereich des Jahresmittelgrenzwerts, im Inneren der Metalli hingegen unter dem
Jahresmittelgrenzwert von 30 ug/m? liegen. Bei PM10 kénnen in Analogie zum Standort
"Zug, Postplatz" Immissionswerte unter dem Jahresmittelgrenzwert von 20 pg/m?® er-
wartet werden.

Gemass der Klimakarte des Kantons Zug unterliegt das Metalli-Areal insbesondere am
Tag einer sehr starken Warmebelastung (38—41°C PET). Zwar wirkt vom Bergli her ein
Kaltluftstrom Richtung Bahnhof, der aber durch die Uberbauung entlang der Industrie-
strasse reduziert wird, bis er beim Bahnhof praktisch nicht mehr vorhanden ist. Zudem
zeigt die typologische Ausgangslage der Metalli unglinstige Voraussetzungen: hohe,
dicht bebaute Gebaude kombiniert mit versiegelten Flachen bewirken eine starke Hitze-
bildung und -speicherung. In der Nacht ist die Uberwarmung dank des Kaltluftstroms
weniger ausgepragt (vgl. Anhang 6-1).

6.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Die Emissionen im Projektperimeter stammen in erster Linie aus dem Strassenverkehr
und der Parkierung sowie untergeordnet aus der Warme- und Kélteerzeugung (Spit-
zenabdeckung).

Seit 2020 ist die Uberbauung Metalli an den Warme- und Kélteverbund Circulago ange-
schlossen (siehe dazu Kapitel 10 "Energie”). Fur die Spitzenabdeckung kommt Erdgas
zum Einsatz. Dadurch fallen im Projektperimeter nur geringe Emissionen an.

Bei den Emissionen des Strassenverkehrs kann kunftig aufgrund von technologischen
Verbesserungen bei den Fahrzeugen mit einer weiteren Abnahme der Emissionen im
Untersuchungsperimeter gerechnet werden. Durch die kiinftige Uberbauung wird sich
die NO2-Belastung von unter 30 ug/m?® nicht ernéhen. Bei PM10 nehmen die Auspuff-
Emissionen — und damit die besonders schadlichen Dieselrussemissionen — als Folge
der aktuellen Abgasvorschriften (EURO 5 und 6) und der steigenden Elektromobilitat
ab. Da ein Grossteil der PM10-Emissionen durch Abrieb und Aufwirbelung bedingt ist,
kann allerdings nicht mit einer raschen zusatzlichen Reduktion gerechnet werden. Die
PM10-Belastung diirfte unabhangig vom Projekt unter dem Grenzwert von 20 ug/m?®
verbleiben.

_ Parkplatzbewirtschaftung: Kunden- und Besucherparkplatze sind monetar und len-
kungswirksam zu bewirtschaften.
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_ Die Parkierungsanlage verflgt iber ein internes Parkleitsystem mit Einzelplatzan-
zeige, wodurch der Parksuchverkehr minimiert wird.

Angesichts der ausgepragten Uberwérmung im Stadtzentrum kommt den Massnahmen
zur Entsiegelung und Begrinung und damit zur Hitzeminderung eine besondere Be-
deutung zu. Die Metalli als dicht bebautes, vollstandig versiegeltes Areal stellt dabei er-
hoéhte Anforderungen an die Planung. Die vorgesehenen Massnahmen stehen in en-
gem Zusammenhang mit dem Freiraumkonzept (siehe Kapitel 18 "Naturschutz"). We-
sentliche Elemente bilden die Baumpflanzungen als Schattenspender, versickerungs-
fahige und begriinte Oberflachen sowie offene Wasserflachen (z.B. grosse Brunnen).

Um der Hitzebildung entgegenzuwirken, sollen Freiflachen moglichst entsiegelt sein. In
der Metalli ist das nur begrenzt maéglich. Beeinflusst wird dies vor allem durch die Un-
terbauung, die sich auf praktisch der gesamten Flache verteilt. Bei der Neuplanung der
Freiraume ist deshalb zwingend darauf zu achten, dass — wo mdglich — Oberflachen
versickerungsfahig oder mit einem hellen Belag versehen sind. Dachflachen sind — so-
weit statisch mdglich — begrint, Wasserflachen in Form von beispielsweise grossen
Brunnen werden miteinbezogen und Baume an maoglichst vielen Stellen gepflanzt und
an unterschiedlichen Orten verteilt. Im vorliegenden Freiraumkonzept sind deshalb die
Baumpflanzungen vor die Siidfassaden gelegt worden. Ziel soll ein Freiraum sein, der
eine hohe Aufenthaltsqualitat aufweist. Der Fokus wird dabei auf heisse Sommertage
gelegt, wenn der Schutz des Schattens existenziell ist.

_ Durch eine sorgfaltige, auf den Schattenverlauf abgestimmte Anordnung von gross-
kronigen Baumen entstehen zahlreiche schattige Aufenthaltsorte.
_ Auswahl von Baumsorten, die auf die Klimaerwarmung abgestimmt sind.

6.4 Projektauswirkungen in der Bauphase

Fir die Luftreinhaltung auf der Baustelle gilt die Massnahmenstufe B gemass der Bau-
richtlinie Luft des BAFU (2009, erganzte Ausgabe Februar 2016) und der Ubersichts-
broschure/Infoblatter der ZUDK "Gib 8!", d.h. es sind Basismassnahmen und spezifi-
sche Massnahmen notig.8

Fir die Beurteilung der Bautransportemissionen kann die Vollzugshilfe “Luftreinhaltung
bei Bautransporten" (BAFU, 2001) herangezogen werden. Aufgrund der Bauarealflache
(> 5'000 m?) und des Hochbauvolumens (> 10'000 m?) handelt es sich um eine grosse
Baustelle, welche relevante Transportemissionen verursachen kann.

In Anbetracht der innerstadtischen Lage und der nach wie vor zu hohen Luftbelastung

im Kanton Zug ist zu fordern, Bautransporte entsprechend dem héchstmdglichen Aus-
rustungsstandard abzuwickeln. Dies bedeutet zurzeit den Einsatz von Fahrzeugen der
Abgasnorm EURO 6. Mit dieser Massnahme lasst sich der Zielwert fur Flachenbaustel-
len von 10 g NOx/m?® bzw. 1'200 g CO2/m? geméss der BAFU-Vollzugshilfe erfahrungs-
gemass sicher einhalten. Weitergehende Massnahmen sind nicht erforderlich. Mit dem

8 Geméss Infoblatt 2 "Baubewilligung und Ausschreibung" der ZUDK gehdren Grossprojekte, fiir die ein UVB
erstellt werden muss, generell zur Massnahmenstufe B.
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vorgesehenen Ausristungsstandard fir Transportfahrzeuge wird auch dem Minimie-
rungsgebot fiir Dieselrussemissionen entsprochen.

Staubemissionen kénnen insbesondere bei den Riickbauarbeiten, Bautransporten und
durch Aufwirbelung/Verwehung entstehen. Verschmutzungen (und damit Aufwirbelung
von Staub) auf dem offentlichen Strassennetz sind zu vermeiden.

Mit den einzelnen Baugesuchen wird ein Baulogistikkonzept eingereicht, welches

Angaben zu folgenden Punkten enthalt:

_ Bauphasen, Dauer, Arbeitszeiten

_ Bauinstallationen, Baustellenerschliessung

_ Anzahl Bautransporte und Zeiten, Verkehrsfihrung, Abstimmung mit angrenzen-
den Baustellen, Warteraume fiir Lastwagen, Just-in-time-Anlieferung

Die auf der Baustelle eingesetzten dieselbetriebenen Maschinen und Gerate werden

mit Partikelfiltersystemen gemass BAFU-Filterliste ausgerustet:

_ Leistung > 37 kW: alle

_ Leistung 18-37 kW: ab Baujahr 2010

Benzinbetriebene Arbeitsgerate mit 2-Takt- und 4-Takt-Motoren ohne Katalysator

sind mit Geratebenzin nach SN 181 163 zu betreiben.

Staubbekampfung:

_ Bauzufahrt und Verkehrsflachen regelmassig reinigen und wenn nétig befeuchten

_ Radwaschanlage bei der Baustellenausfahrt (bei grésseren Aushubarbeiten)

_ Bei staubintensiven Arbeiten mit Maschinen und Geraten staubmindernde Mass-
nahmen treffen (z.B. Benetzen, Erfassen, Absaugen, Staubabscheiden)

_ Abbruch-/Rickbauobjekte méglichst grossstiickig zerlegen und geeignete Staub-
bindung vorsehen (z.B. Wasserbediisung oder -vorhang)

Fur die Bautransporte werden Transportfahrzeuge verlangt, welche der Abgasnorm

EURO 6 oder héher entsprechen.

Die Massnahmen werden auf Stufe Baugesuch konkretisiert und in die Ausschreibun-
gen und Werkvertrage ibernommen.

6.5 Beurteilung

Aufgrund der verscharften Abgasnormen und von technologischen Verbesserungen bei
den Fahrzeugen werden die NOx- und Feinstaubemissionen des Verkehrs in den kom-
menden Jahren trotz Verkehrswachstum weiter abnehmen. Somit ist im Untersu-
chungsperimeter keine Verschlechterung der Luftqualitat zu erwarten. Die Uberbauung
Metalli hat dabei nur einen untergeordneten Einfluss. Die bereits heute tiefe NO>-Belas-
tung von unter 30 pg/m? wird sich nicht erhéhen. Die PM10-Belastung diirfte unabhéan-
gig vom Projekt unter dem Grenzwert von 20 ug/m?® verbleiben.

In der Bauphase ist mit Massnahmen der Massnahmenstufe B dafiir zu sorgen, dass
die Emissionen von NOx, PM10 und Staub so gering wie mdglich gehalten werden.
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7. Strassenverkehrslarm

7.1 Grundlagen

Die Bewilligung und Realisierung der heutigen Metalli geht auf das Jahr 1983 zurtick
(vgl. Kapitel 3.2 "Arealgeschichte"). Aufgrund des Umfangs der geplanten Umbauten
und Erweiterungen handelt es sich um eine wesentliche Anderung der bestehenden
ortsfesten Anlage nach Art. 8 LSV (Bewilligung vor 1.1.1985, Inkrafttreten USG).

Wird eine bestehende ortsfeste Anlage geandert, so missen die Larmemissionen der
neuen oder gednderten Anlageteile nach den Anordnungen der Vollzugsbehérde so
weit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich mdglich sowie wirtschaftlich
tragbar ist (Art. 8 Abs. 1 LSV).

Wird die Anlage wesentlich geandert, so missen die Larmemissionen der gesamten
Anlage mindestens so weit begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte (IGW)
nicht Uberschritten werden (Art. 8 Abs. 2 LSV), d.h. durch den induzierten Verkehr auf
den Zufahrtsstrassen (Sekundarlarm) dirfen die IGW nicht Giberschritten werden.

Die LSV legt fur Strassenverkehrslarm (Anhang 3 LSV) folgende Grenzwerte fest (Ta-
belle 7):

Empfindlichkeitsstufe Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
(Art. 43 LSV) Lrin dB(A) Lrin dB(A) Lrin dB(A)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
ES II* 55 45 60 50 70 65
ES III* 60 50 65 55 70 65

* Bei Raumen in Betrieben (z.B. Biros) gelten um 5 dB(A) héhere Planungs- und Immissionsgrenzwerte.

Tabelle 7: Belastungsgrenzwerte fiir Strassenverkehrslarm

Da der Verkehr am Tag und in der Nacht stattfindet, sind die Tages- (06—22 Uhr) und
Nachtwerte (22-06 Uhr) massgebend.

Die Verkehrszusammensetzung und die Tag/Nacht-Aufteilung des induzierten Verkehrs
ist aus aktuellen Erhebungen bekannt (vgl. Kapitel 5.4). Die Verkehrs- und Larmdaten
des Gesamtverkehrs stammen aus dem kantonalen Strassenlarmkataster (LBK 2040),
basierend auf dem Strassenlarm-Emissionsmodell sonROAD18.

Die Larmimmissionen wurden mit der Software CadnaA, Version 2024 MR1, unter An-
wendung des Modells sonROAD18 und der Norm ISO 9613-2 berechnet. Der Beurtei-
lungspegel (Lr) setzt sich aus der energetischen Larmbelastung Leq und der Pegelkor-
rektur K1 fir Motorfahrzeuglarm gemass Anhang 3 LSV zusammen. Die Darstellung
der Immissionen erfolgt als Isophonenkarte in 4 m Hohe.

7.2 Ist-/Ausgangszustand
Im Untersuchungsperimeter werden die IGW heute verschiedenenorts Gberschritten, so
u.a. entlang der Industriestrasse zwischen Gubelstrasse und Goéblistrasse. Durch die
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geplante Einfiihrung von Tempo 30 im Abschnitt Metallstrasse bis Goblistrasse redu-
ziert sich die Larmbelastung um 3 dB(A), was eine spurbare Verbesserung der Larmsi-
tuation bedeutet. Tempo-30-Zonen bestehen bereits im Quartier Guthirt und entlang
der Lauriedstrasse.

7.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Die Larmbelastung durch den Verkehr aus dem Projektperimeter allein (MIV und Anlie-
ferung) liegt bei allen Strassenabschnitten im Untersuchungsperimeter (und ausser-
halb) unterhalb der IGW der ES Il bzw. Ill. In der ES Ill werden die IGW von 65 dB(A)
tags bzw. 55 dB(A) nachts uberall eingehalten (siehe Anhang 7-1). Die hdchsten Be-
lastungen am Tag ergeben sich an Abschnitten der Industriestrasse und Gotthard-
strasse und der Baarerstrasse in Richtung Norden. An allen tbrigen Abschnitten sowie
in der Nacht liegen die Belastungen unterhalb der Planungswerte von 60 dB(A) tags
bzw. 55 dB(A) nachts. In der ES Il werden die IGW von 60 dB(A) tags bzw. 50 dB(A)
nachts Uberall eingehalten.

Durch die Verkehrszunahmen auf dem Strassennetz ergeben sich Larmerhdhungen
gegenuber dem Ausgangszustand von maximal 0.2 dB(A) tags und 0 dB(A) nachts,
d.h. im nicht wahrnehmbaren Bereich (vgl. Anhang 7-2).

Siehe Kapitel 6.3 (Parkplatzbewirtschaftung, Parkleitsystem)

7.4 Projektauswirkungen in der Bauphase
Siehe Kapitel 8.4 (Baularm)

7.5 Beurteilung

Die durch den gesamten induzierten Verkehr der Areale Metalli und Bergli erzeugten
Larmimmissionen halten die IGW Uberall ein. Die bereits umgesetzten Massnahmen
Parkplatzbewirtschaftung und Parkleitsystem tragen dem Vorsorgeprinzip Rechnung.
Damit werden die Anforderungen von Art. 8 LSV fiir bestehende ortsfeste Anlagen er-
fullt. Die larmrechtlichen Bestimmungen wahrend des Betriebs werden ohne zusatzli-
che Massnahmen eingehalten.

8. Betriebslarm (inkl. Baularm)

8.1 Grundlagen

Die Bewilligung und Realisierung der heutigen Metalli geht auf das Jahr 1983 zurtick
(vgl. Kapitel 3.2 "Arealgeschichte"). Aufgrund des Umfangs der geplanten Umbauten
und Erweiterungen handelt es sich um eine wesentliche Anderung der bestehenden
ortsfesten Anlage nach Art. 8 LSV (Bewilligung vor 1.1.1985, Inkrafttreten USG).

Bezulglich Industrie- und Gewerbelarm (nachfolgend Betriebslarm) werden neue Anla-
geteile im Sinne der Vorsorge nach Art. 7 Abs. 1 LSV, die Gesamtanlage nach Art. 8
Abs. 2 LSV beurteilt.
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Die LSV legt fur Industrie- und Gewerbelarm (Anhang 6 LSV) folgende Grenzwerte fest
(Tabelle 8):

Empfindlichkeitsstufe Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
(Art. 43 LSV) Lrin dB(A) Lrin dB(A) Lrin dB(A)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
ESII* 55 45 60 50 70 65
ES III* 60 50 65 55 70 65

* Bei Rdumen in Betrieben (z.B. Biros) gelten um 5 dB(A) hohere Planungs- und Immissionsgrenzwerte.

Tabelle 8: Belastungsgrenzwerte fiir Industrie- und Gewerbelarm

Da der Betrieb am Tag und in der Nacht stattfindet, sind die Tages- (07—19 Uhr) und
Nachtwerte (19-07 Uhr) massgebend, ausser fur Betriebsnutzung (kein Betrieb
nachts).

Die Larmbelastung setzt sich zusammen aus dem Larm der Parkierungsanlage (Tiefga-
ragen), der Anlieferung bzw. des Guterumschlags, des Verkehrs auf dem Betriebsareal
und der haustechnischen Anlagen (Ruckkunhler, Liftungsanlagen). Die Lage der Larm-
quellen ist aus Anhang 8-1 ersichtlich. Die einzelnen Teil-Immissionspegel werden se-
parat berechnet und energetisch addiert. Der Beurteilungspegel (Lr) setzt sich aus der
energetischen Larmbelastung Leq und den Pegelkorrekturen K1 bis K3 zusammen.

Die Larmimmissionen der Parkierung werden nach der VSS-Norm 40 578 "Larmimmis-
sionen von Parkierungsanlagen” berechnet. Die Larmemissionen der Tiefgaragen be-
stehen aus den Anteilen der Ein- und Ausfahrten ausserhalb der Tiefgaragen sowie der
Abstrahlung der Ein- und Ausfahrtséffnungen (siehe Anhang 8-2). Die Tag/Nacht-
Aufteilung des induzierten Verkehrs ist aus aktuellen Erhebungen bekannt (vgl. Kapitel
5.4). Die Tiefgaragen Metalli und Bergli sind miteinander verbunden und diese Verbin-
dung wird beibehalten. Die Zufahrten erfolgen zu 82% auf der Seite Metalli und zu 18%
auf der Seite Bergli. Bei den Wegfahrten liegt das Verhaltnis bei 67% (Metalli) zu 33%
(Bergli).

Das heutige und kunftige Anlieferungskonzept und der Anlieferungsverkehr sind in [4]
beschrieben. Am Standort A erfolgen die Anlieferungen der Migros mit Sattelschlep-
pern im Einrichtungsverkehr. Das Ausladen der Kuhlprodukte erfolgt ohne laufende
Kuhlaggregate. Bei den Anlieferungsstellen B und C finden Zu- und Wegfahrten statt.
Beim Standort D ist nur die Wegfahrt moglich. Die Anlieferungen am Standort E fallen
kiinftig weg (vgl. Abbildung 10). Die Larmemissionen der Anlieferung bzw. des Guter-
umschlags bestehen aus den Anteilen des Mandvrierens und des eigentlichen Guter-
umschlags (siehe Anhang 8-3).

Im Fruhling 2024 wurde in der Metalli ein neuer Lidl eroffnet. Der Laden erzeugt von
Montag bis Samstag je eine Anlieferung pro Tag (Sattelschlepper). Die Anlieferung er-
folgt Uber die Zufahrt B und die Wegfahrt D.
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Insgesamt nehmen die Verkaufs- und Gastroflachen im Betriebszustand um 12.5% zu
(vgl. Kapitel 3.4). Es wird angenommen, dass die Anzahl Anlieferungen im gleichen
Umfang steigt, d.h. von 147 auf 165 Fahrten/Tag (DWV) bzw. von 114 auf 128 Fahr-
ten/Tag (DTV).

me®

Abbildung 10: Anlieferungsstandorte und Erschliessung

Der Verkehr auf dem Betriebsareal wird als Linienquellen mit einem Schallleistungspe-
gel (Lwa) von 103 dB(A) berucksichtigt (sieche Anhang 8-4).

Oberhalb der Migros-Anlieferung auf dem 6. OG befinden sich vier Gasrtckkihler fur
die gewerbliche Kalte (Einbaujahr 2009). Die Gerate mit 1 x 6, 1 x 10 und 2 x 12 Venti-
latoren weisen Schallleistungspegel von 60, 62 und 63 dB(A) auf. Die Riickkuhler lau-
fen nach Bedarf (v.a. morgens von 08—10 Uhr, wenn die Kihlprodukte angeliefert wer-
den, danach reduziert). Fir die Larmberechnung wird von einem durchgehenden Be-
trieb ausgegangen.

Zu allfalligen Liftungsanlagen auf dem Dach des Hochhauses und der tibrigen Bauten
kdnnen zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Mégliche vorsorgliche Massnah-
men sind geeignete Standortwahl/Aufstellung, emissionsarme Gerate, Reduktion der
Betriebszeiten, Schalldampfung sowie Abschirmungen/Einhausung und Absorption. Mit
den jeweiligen Baugesuchen ist der Nachweis zu erbringen, dass die Planungswerte
eingehalten werden.
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Es werden folgende Pegelkorrekturen nach Anhang 6 LSV berlcksichtigt (Tabelle 9):

Larmquelle K1 K2 K3

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Parkierungsanlage (Tiefgaragen) 0 5 0 0 0 0
Glterumschlag 5 5 0 0 2 2
Verkehr auf dem Betriebsareal 0 0 0 0 0 0
Haustechnische Anlagen 5 10 2 2 0 0

K1: Korrektur nach Ziff. 33 Abs. 1 Anh. 6 LSV, K2: Korrektur Tongehalt, K3: Korrektur Impulsgehalt

Tabelle 9: Pegelkorrekturen Industrie- und Gewerbelarm

Als massgebende Immissionsorte werden die nachstgelegenen kritischen Raume mit
larmempfindlicher Nutzung betrachtet. Diese befinden sich im Bereich der Ein- und
Ausfahrten der Tiefgaragen und der Anlieferung.

8.2 Ist-/Ausgangszustand

Die Belastung durch die bestehenden Larmquellen wurde bisher nicht untersucht. Wie
die Berechnungen zeigen, muss im Bereich der Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage Me-
talli bereits heute mit Uberschreitungen des IGW nachts gerechnet werden. Geméss
Art. 18 USG darf eine sanierungsbedurftige Anlage nur umgebaut oder erweitert wer-
den, wenn sie gleichzeitig saniert wird.

8.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Die Berechnung der Larmimmissionen durch die Gesamtanlage ergibt folgende Beur-
teilungspegel (Tabelle 10 und Anhang 8-5). Angegeben ist der hdchste Immissionspe-
gel beim jeweiligen Gebaude bzw. Geschoss.
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Immissionsort Beurteilungspegel IGW ES 1l
Lr,i in dB(A) Lrin dB(A)
Bez. Geschoss Nutzung Tag Nacht Tag Nacht
Industriestrasse 15a EG+1.0G B 68 - 70 -
Sud
Industriestrasse 15a 2.0Gsud W 65 59* 65 55
Industriestrasse 15a 3.0GSsud W 64 58* 65 55
Industriestrasse 15a 4.0GSsSud W 63 57* 65 55
Industriestrasse 15a 5.0GSud W 62 56* 65 55
Industriestrasse 15a Ost B 66 - 70 -
Industriestrasse 15b Ost B 63 - 70 -
Industriestrasse 13a, 13¢c  EG+1.0G B 69 - 70 -
Nord

Industriestrasse 13a, 13c 2. OG Nord W 66* 59* 65 55
Industriestrasse 13a, 13c 3. OG Nord W** (65) (58) 65 55
Industriestrasse 13a, 13c 4. OG Nord W** (64) (57) 65 55
Industriestrasse 13a, 13¢c 5. OG Nord W/B 63 57* 65 55
Industriestrasse 13a, 13c 6. OG Nord W/B 62 56* 65 55
Industriestrasse 13a, 13c 7. OG Nord W/B 62 55 65 55
Industriestrasse 13b Ost B 64 - 70 -
Gotthardstrasse 2, 4 Nord B 61 - 70 -
Industriestrasse 12 West W 53 47 65 55
Industriestrasse 14 West W 58 53 65 55
Industriestrasse 16 West B 58 - 70 -
Industriestrasse 18 Sud B 50 - 70 -
Metallstrasse 9 Sid W 53 48 65 55

W: Wohnen
B: Betrieb (5 dB(A) hohere Grenzwerte, ohne Nachtnutzung)
* ohne Massnahmen, ** keine larmempfindlichen Raume

Tabelle 10: Lirmimmissionen Betriebslarm

Fazit Hauptlarmquelle ist die offene Rampe der Tiefgarage Metalli (vgl. Abbildung 11). Ohne

Massnahmen ist der IGW fur Wohnnutzung insbesondere nachts bei angrenzenden

Wohnraumen der Gebaude Industriestrasse 15a (Abbildung 12) und Industriestrasse

13c (Abbildung 13) Uberschritten. Mogliche Massnahmen, um den IGW einzuhalten,

sind:

_ larmtechnisch wirksame Uberdeckung der Rampe

_ schallabsorbierende Verkleidung der Rampenwande und Verzicht auf Wohnnutzung
in den Raumen mit weiterhin Uberschrittenen IGW, angrenzend an die Rampe

_ Verzicht auf Wohnnutzung in den Radumen mit Uberschrittenen IGW, angrenzend an
die Rampe

Fur Betriebsraume oder nicht larmempfindliche Raume bestehen keine Einschrankun-
gen.
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Abbildung 11: offene Rampe Tiefgarage Metalli
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Rot eingerahmt: IGW nachts fiir Wohnnutzung Gberschritten

Abbildung 12: 3D-Darstellung Larmbelastungen am Gebaude Industriestrasse 15a
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Rot eingerahmt: IGW nachts fir Wohnnutzung (iberschritten

Abbildung 13: 3D-Darstellung Larmbelastungen am Gebaude Industriestrasse 13c inkl. Aufstockung

An allen Ubrigen Orten mit larmempfindlicher Nutzung innerhalb und ausserhalb des
BBP-Perimeters sind die IGW eingehalten. Bei den nachstgelegenen Wohnhausern im
Nordosten (ES Il) ergeben sich Immissionspegel, welche deutlich unterhalb der IGW
der ES Il von 60 dB(A) tags bzw. 50 dB(A) liegen.

_ Mit dem ersten Baugesuch ist nachzuweisen, wie die IGW bei den larmempfindlich
genutzten Raumen der Gebaude Industriestrasse 15a und Industriestrasse 13c im
Bereich der Zufahrt zur Tiefgarage Metalli eingehalten werden.

_ Neue Anlageteile wie Heizungs-, Luftungs- und Klimaanlagen missen bei larmemp-
findlichen Raumen die Planungswerte nach Anhang 6 LSV einhalten. Mit den jeweili-
gen Baugesuchen ist der Nachweis zu erbringen, dass die Planungswerte eingehal-
ten werden.

8.4 Projektauswirkungen in der Bauphase

Fir die Bauarbeiten gilt die Massnahmenstufe B gemass der Bauldrm-Richtlinie des
BAFU (2006, Stand 2011), d.h. Maschinen und Gerate entsprechen dem anerkannten
Stand der Technik. Die Arbeiten finden grundsatzlich am Tag von 07 bis 12 Uhr und
von 13 bis 19 Uhr statt. Flr Arbeiten von 12 bis 13 Uhr oder von 19 bis 07 Uhr kommt
die nachst hohere Massnahmenstufe C zur Anwendung. Die eingesetzten Maschinen
und Gerate mussen in diesem Fall dem neuesten Stand der Technik entsprechen.

Zum heutigen Zeitpunkt kdnnen noch keine Angaben zu den Materialflissen wahrend
der Bauphase und damit zur Anzahl Bautransporte gemacht werden. Unabhangig von
der Massnahmenstufe werden bereits aus lufthygienischen Griinden erhéhte Anforde-
rungen an den Ausristungsstandard der Fahrzeuge gestellt. Es werden Transportfahr-
zeuge verlangt, welche dem anerkannten Stand der Technik entsprechen (EURO 6
oder hoher; vgl. Kapitel 6.4).
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Larmarmer Rickbau (z.B. Entkernung bei geschlossener Gebaudehiille, geschoss-
weise Demontage mit Kleinbagger/Beisszange, Abtransport der Materialien ber in-
ternen Lift, Hebeblhnen oder mit Kran/Mulden)

Alternative Verfahren zum Abbruch nach dem "schlagenden Prinzip" (z.B. Schneiden
statt Spitzen, hydraulisches Spalten, hydraulische Schere/Betonbeisser)
Alternativen zum Rammen (z.B. Bohren statt Rammen und Vibrieren)
Zeitbeschrankung fur larmintensive Bauarbeiten (07 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr)
Provisorische Abschirmungen (wo mdglich)

Orientierung der Larmbetroffenen

Anlaufstelle fir Baularmfragen

Fur die Bautransporte werden Transportfahrzeuge verlangt, welche dem anerkann-
ten Stand der Technik entsprechen (EURO 6 oder hdher; vgl. Kapitel 6.5).

Die Massnahmen werden auf Stufe Baugesuch konkretisiert und in die Ausschreibun-
gen und Werkvertrage ibernommen.

8.5 Beurteilung

Die durch die Uberbauung Metalli erzeugten Léarmimmissionen halten die massgeben-
den IGW fiir Industrie- und Gewerbelarm an den kritischen Immissionsorten mit
Massnahmen bei der Zufahrt zur Tiefgarage Metalli ein. Die Massnahmen sind mit den
jeweiligen Baugesuchen nachzuweisen. An allen tbrigen Orten mit Iarmempfindlicher
Nutzung innerhalb und ausserhalb des BBP-Perimeters sind die IGW eingehalten. Die
Anforderungen der LSV kénnen erflllt werden.

In der Bauphase ist mit Massnahmen der Massnahmenstufe B dafiir zu sorgen, dass
Larmstoérungen durch die Bauarbeiten minimiert werden. Dazu zahlen insbesondere die
Einhaltung der Ruhezeiten, Zeitbeschrankung flr larmintensive Arbeiten sowie der Ein-
satz larmarmer Bauverfahren.

9. Erschiitterungen / Korperschall

9.1 Grundlagen

_ VSS-Norm 40 312 "Erschitterungen — Erschutterungseinwirkungen auf Bauwerke",
2019.

_ Deutsche Norm DIN 4150-2 "Erschutterungen im Bauwesen — Teil 2: Einwirkungen
auf Menschen in Gebauden", Juni 1999.

9.2 Ist-/Ausgangszustand
Die heutige Metalli beherbergt keine Betriebe, welche Erschiitterungen und abgestrahl-
ten Korperschall verursachen.

9.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand
Die kiinftige Uberbauung sieht (iberwiegend Wohn-, Biiro- und Einkaufsnutzungen vor.
Aufgrund dieser Nutzungen sind keine Erschutterungen zu erwarten.
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9.4 Projektauswirkungen in der Bauphase

Wahrend der Bauphase ist mit erschitterungsrelevanten Arbeiten zu rechnen. Fir Bau-
grubenabschlisse kdnnen je nach Baugrubentiefen sowie Untergrund- und Wasserver-
haltnissen Bodenvernagelungen, Spundwande oder gebohrte Riuhlwande zur Anwen-
dung kommen.

Beim Einvibrieren von Spundwandprofilen entstehen sowohl Larm- als auch Erschiitte-
rungsimmissionen. Es existieren heute allerdings sogenannte resonanzfreie bzw. fre-
quenzgesteuerte Vibratoren, welche die Erschitterungen im Allgemeinen auf ein er-
tragliches Mass reduzieren.

Zur vorsorglichen Beweissicherung wird empfohlen, den Zustand der Strassen und Ge-
baude im Umkreis von ca. 25 m um die Baugrube vor Baubeginn visuell zu protokollie-
ren (amtliches Rissprotokoll). Beim Einvibrieren und Ziehen der Spundwandprofile sind
Setzungen im naheren Wandbereich unvermeidlich, was insbesondere an nahegelege-
nen Gebauden, Strassen und darin verlegten Werkleitungen zu Schaden fihren kann.
Es empfiehlt sich daher, umliegende Strassen und Gebaude mit einem Prazisionsnivel-
lement vor, wahrend und nach der Bauphase periodisch zu iberwachen. Falls erschiit-
terungsempfindliche Einrichtungen betroffen sind, wird zudem empfohlen, Erschiuitte-
rungsmessungen durchzufiihren.

Ergénzung geméss Empfehlung AFU aus Beurteilung UVB vom 12.03.2025:

Die Beweissicherung zu den Themen Rissbildung und Erschlitterungsiiberwachung ist
rechtsverbindlich in die Baubewilligung aufzunehmen.

_ Erschiitterungsarme Bauverfahren (z.B. resonanzfreie bzw. frequenzgesteuerte Vib-
ratoren)
_ Weitere Massnahmen siehe Kapitel 8.4 (Baularm)

9.5 Beurteilung

Fundationen und Baugrubenabschlisse sollen mdglichst schonend erstellt werden. Fir
die Fundation des Hochhauses kommen voraussichtlich Grossbohrpfahle zum Einsatz.
Fur Baugrubenabschlisse sind nach Méglichkeit larm- und erschitterungsarme Bau-
verfahren einzusetzen. Wo der Abbauhammer zum Einsatz kommt, sind die Arbeiten
auf die weniger empfindlichen Tageszeiten zu legen. Die Baugrubenarbeiten werden
mittels vorsorglicher Beweissicherung (Rissaufnahme) und allenfalls Erschitterungs-
messungen uUberwacht.
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10. Energie

10.1 Grundlagen

Der Zuger Kantonsrat hat am 26. Januar 2023 der Teilrevision des kantonalen Energie-
gesetzes zugestimmt. Das revidierte Energiegesetz und die dazugehdrige Verordnung
sind seit dem 1. Februar 2024 in Kraft.

Bereits seit dem 1. Januar 2023 missen Neubauten einen Teil der von ihnen bendtig-
ten Elektrizitat selber erzeugen. Die Art der Stromerzeugung ist frei wahlbar, in der Re-
gel wird sie mit PV-Anlagen erfolgen. Die zu installierende Leistung bemisst sich nach
der Energiebezugsflache des Gebaudes.

Die Regelung gilt auch bei Erweiterungen von bestehenden Gebauden. Als Befreiung
gilt, wenn die neu geschaffene Energiebezugsflache weniger als 50 m? betragt, oder
maximal 20% der Energiebezugsflache des bestehenden Geb&udes und nicht mehr
als 1'000 m? betragt.

10.2 Ist-/Ausgangszustand

Seit 2020 ist die Uberbauung Metalli an den Warme- und Kélteverbund Circulago ange-
schlossen. Die Energie fur Circulago stammt aus dem Wasser des Zugersees. Die
Quartierzentrale "Metalli" versorgt den Einkaufskomplex und die umliegenden Geb&ude
mit 6kologischer Energie fiir Heizung, Warmwasser, Klimakalte und Serverraumkih-
lung. Die Warme stammt zu mindestens 70% und die Kalte zu 100% aus erneuerbaren
Quellen. Fur die Spitzenabdeckung bei sehr tiefen Temperaturen oder bei einem Aus-
fall des Systems kommt Erdgas zum Einsatz. Mit dem Ersatz der fritheren Olheizung
resultierte eine jahrliche CO2-Einsparung von rund 780 t.

Die Heizungsunterstationen befinden sich im 3. UG (Technikrdume) und sind mit Fern-
warmeleitungen ab der Clusterzentrale Metalli erschlossen.

Die Kalteenergieverteilung erfolgt Gber die Kaltefernleitungen ab der bestehenden
Clusterzentrale Metalli.

Die aus den 1980er-Jahren stammende Beleuchtung der Metalli wurde in den vergan-
genen Jahren ersetzt (Wand- und Deckenleuchten, Parkhausbeleuchtung). Mit der Um-
stellung auf LED-Leuchten und der Anpassung des Betriebskonzeptes konnte der
Stromverbrauch um rund 100'000 kWh pro Jahr reduziert werden.

Die Tiefgarage Metalli verflgte per Ende 2023 Uber 20 6ffentliche Ladestationen fur
Elektrofahrzeuge, davon 14 Schnellladestationen.
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Abbildung 14: Energieverbund Circulago, Stand: November 2023 (Quelle: WWZ Energie AG)

10.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Fir das Richtprojekt Metalli wurde eine Machbarkeitsstudie HLKS erarbeitet [10]. Die
bestehende Energieerzeugungsanlage ist von den geplanten Umbauten und Erweite-
rungen nicht direkt betroffen und kann die zukiinftig erforderliche Warme und Kalteleis-
tung abdecken. Die neuen notwendigen Unterstationen kénnen in den bestehenden
Technikraumen untergebracht werden.

Fir die verschiedenen Nutzungen sind mechanische Luftungsanlagen mit zentraler
Luftaufbereitung und Warmeriickgewinnung vorgesehen. Je nach Bedarf wird die Zuluft
erwarmt oder gekuhilt.

Dachzentrale Luftung (10m Lange x 4m Breite x 3m Hohe
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- Lufterhitzerleitung - Lufterhitzer- und Luftkuhlerleitung

Abbildung 15: Konzept Heizung / Kilte (Quelle: Amstein+Walthert)

Das Richtprojekt sieht im Grundsatz eine nachhaltige und effiziente Energienutzung
vor. Gemass Ziff. 17 der Bebauungsplanbestimmungen ist zusammen mit dem Bauge-
such fur die jeweiligen Etappen ein Energiekonzept einzureichen, in welchem das Po-
tenzial fUr einen effizienten Energieeinsatz, die Vermeidung von Grauenergie und das
Potenzial zur Nutzung von Solarenergie nachgewiesen wird.
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Ergénzung geméss Empfehlung AFU aus Beurteilung UVB vom 12.03.2025:
Zusétzlich sind die Massnahmen zur Ausschépfung der Potenziale aufzuzeigen.

Bei Neubauten ist im Baugesuch mindestens ein Vorzertifikat des jeweils gultigen Stan-
dards Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS-Hochbau-Gold oder eines gleichwertigen
Standards nachzuweisen. Auf ein definitives Zertifikat kann verzichtet werden, wenn
die Einhaltung des Standards in einer externen Expertise bestatigt wird. Diese Anforde-
rungen gelten ebenfalls als erfiillt, wenn das ganze Areal als Minergie-Areal oder
SNBS-Areal oder nach einem vergleichbaren Standard entwickelt und zertifiziert wird.

Fir Umbauten, Erweiterungen und Aufstockungen gelten die Anforderungen der kanto-
nalen Energievorschriften.

Die Ladeinfrastruktur fiir Elektrofahrzeuge soll bedarfsgerecht weiter ausgebaut wer-
den. Der Ausbau umfasst Ladestationen sowohl fiir Mieterinnen und Mieter als auch fir
Kundinnen und Kunden.

Begrinte Dachflachen sollen gemass Richtprojekt nach Mdglichkeit in Kombination mit
PV-Anlagen geplant werden. Falls es sich im Wettbewerb als vorteilhaft erweist, sollen
auch an gewissen Fassaden PV-Anlagen erstellt werden.

Anpassung gemdss Empfehlung AFU aus Beurteilung UVB vom 12.03.2025:
Zusammen mit dem Baugesuch fiir die jeweiligen Etappen ist ein Energiekonzept
einzureichen, in welchem die Potenziale fiir einen effizienten Energieeinsatz, zur
Vermeidung von Grauenergie und zur Nutzung von Solarenergie sowie die Mass-
nahmen zur Ausschdpfung der Potenziale aufgezeigt werden.

Der Gebaudeenergiestandard richtet sich nach Ziff. 17 der Bebauungsplanbestim-
mungen.

Geeignete Dach- und Fassadenflachen sollen nach Méglichkeit zur Stromproduktion
genutzt werden.

10.4 Beurteilung

Die Warme- und Kalteversorgung des Metalli-Areals erfolgt heute und kiinftig gréssten-
teils mit erneuerbaren Energien tUber den Seewasser-Energieverbund Circulago. Die
Energieeigenproduktion soll soweit moglich lokal bzw. regional erfolgen. Die PV-Eigen-
produktion soll auf geeigneten Dachflachen und nach Mdglichkeit an gewissen Fassa-
den erfolgen. Die Massnahmen werden im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens
konkretisiert.
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11. Licht

11.1 Grundlagen

_ Schweizer Norm SN 586 491 (SIA 491) "Vermeidung unnétiger Lichtemissionen im
Aussenraum”, 2013.

_ Vollzugshilfe "Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen", BAFU, Stand
2021.

_ Merkblatt "Lichtverschmutzung", ZUDK, 2008.

_ Plan Lumiére, Stadt Zug, 2012.

11.2 Ist-/Ausgangszustand

Die bestehende Beleuchtung entspricht den sicherheitstechnischen und betrieblichen
Anforderungen. Durch den Ersatz alter Leuchten durch LED-Leuchten und die Anpas-
sung des Betriebskonzeptes konnte der Stromverbrauch in den vergangenen Jahren
erheblich reduziert werden (vgl. Kapitel 10.2). Ein Beleuchtungskonzept fur den Aus-
senraum besteht bisher nicht.

11.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Dem Thema Licht(-verschmutzung) im Betriebszustand kommt eine grosse Bedeutung
zu. Ubermassige kiinstliche Beleuchtung beeintrachtigt den Menschen und die Umwelt.
Zu den mdoglichen negativen Auswirkungen zahlen u.a. Beeintrachtigungen der natuirli-
chen Nachtlandschaft, der Lebensraume nachtaktiver Tiere, Blendungen und Aufhel-
lung.

Die Norm SN 586 491 (SIA 491) unterscheidet zwischen sicherheitsrelevantem Licht
und dem Licht, das nur aus Werbe- oder Gestaltungszwecken installiert wird. Letzteres
unterliegt den Bestimmungen der Nachtruhe und soll ohne Nutzung von 22 bis 06 Uhr
ausgeschaltet werden. Durch das Areal verlaufen Fuss- und Radwege, die auch nachts
beleuchtet sein missen. Die Beleuchtung richtet sich nach den stadtischen Vorgaben
und soll dem neuesten Stand der Technik entsprechen.

Die Beleuchtung der Aussenraume ist noch nicht definiert. Diese ist so zu planen und
auszufuhren, dass stérende Lichtemissionen vermieden werden. Die Erarbeitung des
Beleuchtungskonzeptes erfolgt auf Basis des Architekturwettbewerbs in der weiteren
Planung bzw. im Rahmen der Baugesuche.

Massnahmen Die Beleuchtungsplanung richtet sich nach der Schweizer Norm SN 586 491 (SIA
491) "Vermeidung unnétiger Lichtemissionen im Aussenraum" sowie den anwendba-
ren Vollzugshilfen von Bund, Kanton und Stadt.

Nicht sicherheitsrelevante oder betriebsnotwendige Beleuchtungen sind ohne Nut-
zung von 22 bis 06 Uhr auszuschalten.

Mit dem ersten Baugesuch ist ein Beleuchtungskonzept vorzulegen, mit dem die
normgerechte Beleuchtung der Aussenrdume aufgezeigt wird.
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11.4 Beurteilung

Das auf Stufe Baugesuch zu erarbeitende Beleuchtungskonzept soll aufzeigen, wie
stérende Lichtemissionen vermieden werden. Beleuchtungen sind grundsatzlich auf
das aus Betriebs- und Sicherheitsgriinden erforderliche Minimum zu beschranken.

12. Nichtionisierende Strahlung

12.1 Grundlagen

Die Anforderungen an Anlagen, welche elektromagnetische Strahlung erzeugen, sind
in der Verordnung Uber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) festgelegt.
Sie legt fur bestimmte Anlagen wie Mobilfunkanlagen oder Transformatorenstationen,
vorsorgliche Emissionsbegrenzungen (Anlagegrenzwerte, AGW) fest (Anhang 1 NISV).
Diese miissen an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) eingehalten werden.® Da-
neben legt die NISV Immissionsgrenzwerte (IGW) fest (Anhang 2 NISV). Diese missen
Uberall eingehalten werden, wo sich Menschen aufhalten kdnnen.

12.2 Ist-/Ausgangszustand

Anpassung geméss Hinweis AFU aus Beurteilung UVB vom 12.03.2025:
Eine Mobilfunkanlage/Mikrozelle (Sendeleistung bis 6 W) befindet sich im Geb&ude In-
dustriestrasse 15b, eine zweite Anlage/Mikrozelle im Gebédude Industriestrasse 15a.

Anlagen mit einer Sendeleistung bis 6 W ERP, welche zur ausschliesslichen Versor-
gung eines Gebaudes dienen, unterliegen nicht der NISV. Es handelt sich nicht um be-
willigungspflichtige Mobilfunkanlagen auf den Geb&uden.

12.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand
Gemass heutigem Stand sind keine NIS-relevanten Anlagen geplant. Allfallige spatere
Anlagen werden in separaten Verfahren bewilligt. Arderungen-von-Mobilfunkanlagen

weis AFU aus Beurteilung UVB vom 12.03.2025.) Bewilligungsbehorde fiir Trafostatio-
nen ist das Eidgendssische Starkstrominspektorat (ESTI).

12.4 Beurteilung

Neue Trafostationen werden so platziert und ausgerustet, dass die Anforderungen der
NISV eingehalten werden. Aliféllige Nachweise erfolgen mit separaten Plangenehmi-
gungsgesuchen.

9 Als Orte mit empfindlicher Nutzung gelten Raume wie Wohnungen, Biiros oder Schulrdume.
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13. Grundwasser

Die folgenden Ausfihrungen fassen die Ergebnisse der vorhandenen geologisch-hyd-
rogeologischen Untersuchungen [5] und der Konzeptiiberlegungen zum Tragwerk [7]
zusammen.

13.1 Ist-/Ausgangszustand

Das Areal Metalli liegt in der Talebene Zug-Baar, welche durch Auffillung eines ur-
sprunglich dem Zugersee zugehdrigen Beckens (Baarerbecken) entstanden ist. Das im
Molassefels angelegte Becken wurde wahrend und nach der letzten Eiszeit mit einem
heterogenen, vielschichtigen Lockergesteinsaufbau bestehend aus Moranen, sandrei-
chen Schottern sowie Delta- und Seeablagerungen gefillt.

Im Bereich des geplanten Hochhauses (nordwestliche Ecke des Metalli-Areals) kann in
etwa mit folgendem Schichtaufbau gerechnet werden (Tabelle 11):

Schicht Machtigkeit Bemerkung

Kunstliche Aufflllungen/ Mé&chtigkeit ca. 1.5-3.0 m Schicht wurde fiir die Erstellung der bestehen-

Oberflachenschichten den Untergeschosse entfernt

Schotter Obergrenze ca. 1.5-2.5m u.T. Schicht wurde fur die Erstellung der bestehen-
Mé&chtigkeit ca. 1.5-2.5 m den Untergeschosse entfernt

Seeablagerungen Obergrenze ca. 4.0-5.0 m u.T. Leicht siltiger Sand mit diinnen Silt- und Fein-
Machtigkeit ca. 50 m sandlagen, vereinzelt Kies, locker bis mittel-

dicht gelagert
Morane Generell wenige Meter machtig Tonig-siltiger Sand, Steine, Blécke; toniger Silt

bis siltiger Ton mit Sand und Kies, Steine, BI6-
cke, dicht gelagert

Molasse ab 60 m u.T. Sandsteine der Oberen Meeresmolasse, sehr
grosse Tragfahigkeit

Tabelle 11: Schichtaufbau Untergrund (von oben nach unten)

Im Baarerbecken sind zwei Grundwasserstockwerke vorhanden. Als Grundwasserleiter
fur das obere Grundwasserstockwerk wirkt der geringmachtige Schotter. Die massig
durchlassigen Seeablagerungen sind nicht als eigentlicher Grundwasserleiter, sondern
nur als Grundwasserspeicher zu bezeichnen. Die unter den Seeablagerungen folgende
Morane bildet den Stauer und gleichzeitig die Abdichtung gegen das untere Grundwas-
serstockwerk. Das Grundwasser stromt im Projektperimeter mit einem generellen Ge-
falle von ca. 1% gegen Sudwesten bzw. den Zugersee als natirliche Vorflut (vgl. Abbil-
dung 16).

Als Grundwasserleiter fir das untere, artesisch gespannte Grundwasserstockwerk wirkt
ein alterer Schotter, welcher in der Umgebung des Metalli-Areals in Tiefen zwischen 80
und 120 m aufgeschlossen wurde. Im Bereich des geplanten Hochhauses in der Nord-

westecke des Metalli-Areals wurde bei einer alteren Kernbohrung kein tieferer Schotter
gefunden.
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Grundwasserspiegel Gemass Grundwasserkarte des Kantons Zug (Abbildung 16) und aufgrund alterer Son-
dierungen muss im Projektperimeter mit folgenden Koten des mittleren Grundwasser-
spiegels im oberen Stockwerk gerechnet werden (Tabelle 12):

Bereich Grundwasserspiegel (MW) Flurabstand

Metalli 416.6-418.3 m .M. ca.3.0-55m

Tabelle 12: Koten mittlerer Grundwasserspiegel oberes Stockwerk
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Abbildung 16: Auszug Grundwasserkarte Kanton Zug (Quelle: ZugMap.ch)

Der Grundwasserspiegel im unteren Stockwerk (falls vorhanden) ist artesisch gespannt
und gemass Grundwasserkarte sowie aufgrund von Messungen in der Umgebung auf
etwa Kote 425—-430 m .M. resp. etwa 4—9 m Uber Terrain zu erwarten.

Gewasserschutzbereich Gemass Gewasserschutzkarte des Kantons Zug ist der Projektperimeter dem Gewas-
serschutzbereich Ay, tief (nutzbares Tiefengrundwasser) zugeordnet. Oberflachennah
gilt der Gewasserschutzbereich UB (Ubriger Bereich).

Bestehender Baugrubenab- Die drei Untergeschosse der bestehenden Uberbauung des Metalli-Areals (inkl. Tiefga-
schluss rage) wurden im Schutze einer Schlitzwand erstellt. Diese weist eine Starke von 80 cm
und eine Einbindetiefe von 24 m auf.
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13.2 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Das Hochhaus ist als Skelettbau konzipiert mit einem Stiitzenraster von 5.9 m bis maxi-
mal 8.4 m, was ein effizientes Deckensystem in Ortbeton oder Holz-Beton-Verbund-
bauweise ermdglicht. Die horizontale Stabilisierung des ca. 80 m hohen Hochhauses
erfolgt Uber den mittig angeordneten betonierten Erschliessungskern.

Im Bereich des Hochhauses werden die bestehenden oberirdischen Gebaudeteile bis
auf die Decke Uber dem 1. UG zurlickgebaut. Die drei bestehenden Untergeschosse
bleiben soweit mdglich und sinnvoll erhalten.

Die Fundation der Hochhauslasten erfolgt voraussichtlich Gber Grossbohrpfahle mit ei-
nem Durchmesser von ca. 140 cm. Die Pfahle werden von der Decke tber dem 1. UG
aus durch Aussparungen in den Decken hindurch gebohrt. Nach dem Erstellen der
Fundation wird die Tragkonstruktion des Hochhauses erstellt.

Die Grossbohrpfahle werden Gber Mantelreibung und Spitzenwiderstand als "schwim-
mende" Pfahlung in die Schicht der Seeablagerungen eingebunden. Die Untergrenze
der Seeablagerungen liegt ca. 53-54 m unter der Terrainoberflache. Aufgrund des in
Tiefen zwischen 80 und 120 m liegenden artesisch gespannten Grundwasserstock-
werks kann eine Gefahrdung des Gewasserschutzbereichs Ay, tief mit hinreichender
Sicherheit ausgeschlossen werden. Eine gewasserschutzrechtliche Bewilligung ge-
mass Art. 19 GSchG ist nicht erforderlich.

Das Gebaude nutzt zum grossen Teil die Tragstruktur des Bestands. Es hat die gleiche
Tiefe und nutzt sowohl die bestehenden Deckenplatten bis zum 2. OG als auch die
Aussenwande der Kerne. Es finden keine Einbauten in den Untergrund statt.

Es sind keine Massnahmen erforderlich.

13.3 Projektauswirkungen in der Bauphase

Der mittlere Grundwasserspiegel liegt im Bereich des geplanten Hochhauses gemass
der Grundwasserkarte des Kantons Zug ca. 3.5 m unter der Terrainoberflache. Fir das
Bohren der neuen Pfahle und das Erstellen der neuen Bodenplatte unter dem Kern des
Hochhauses muss das Grundwasser unter das Niveau der bestehenden Bodenplatte
abgesenkt werden. Die Grundwasserabsenkung erfolgt mittels einer offenen Wasser-
haltung durch einzelne Offnungen in der bestehenden Bodenplatte. Aufgrund der gerin-
gen Durchlassigkeit der unter der Bodenplatte anstehenden Seeablagerungen ist gene-
rell nur mit einem geringen Wasseranfall zu rechnen.

Zur Trockenhaltung der Baugruben genlgt bei einer geschlossenen, bis in die schlecht
durchlassigen Seeablagerungen eingebundenen Spundwand eine offene Wasserhal-
tung mit Pumpensimpfen, erganzt mit einzelnen Stichdrainagen resp. Drainagestran-
gen. Da nur mit einem geringen Grundwasseranfall zu rechnen ist, muss die Wasser-
haltung auf den massgebenden Meteorwasseranfall ausgelegt werden.

Siehe Kapitel 14.4 (Baustellenentwasserung)
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13.4 Beurteilung

Das Areal Metalli liegt im Grundwassergebiet des Baarerbeckens mit in diesem Bereich
artesisch gespanntem Tiefengrundwasser (Gewasserschutzbereich Ay, tief). Eine Ge-
fahrdung des in Gber 80 m Tiefe liegenden unteren Grundwasserstockwerks durch die
Fundation des Hochhauses kann ausgeschlossen werden. Oberflachennah gilt der Ge-
wasserschutzbereich UB (Ubriger Bereich). Unter Berticksichtigung der tblichen Grund-
wasserschutzmassnahmen beim Bau sind keine relevanten Auswirkungen auf das
Grundwasser zu erwarten.

14. Abwasser / Entwasserung

14.1 Grundlagen

Gemass Art. 7 GSchG ist nicht verschmutztes Abwasser grundséatzlich versickern zu
lassen. Erlauben die ortlichen Verhaltnisse dies nicht, so kann es in ein oberirdisches
Gewasser eingeleitet werden; dabei sind nach Mdéglichkeit Riickhaltemassnahmen zu
treffen.

Grundlage der Siedlungsentwasserung in der Stadt Zug bildet der Generelle Entwasse-
rungsplan (GEP). Der GEP der Stadt Zug wurde 1999 abgeschlossen und 2000 durch
den Kanton genehmigt. Die Stadt Zug setzt den GEP 1998 laufend um: Inzwischen
sind 70% der Siedlungsentwasserung auf das Trennsystem umgestellt. Dadurch hat
sich die Wasserqualitat im Zugersee messbar verbessert und die Weiterleitmenge zur
Klaranlage Schonau bei Regenereignissen massiv reduziert.

Der Anschluss der privaten Abwasseranlagen an das stadtische Abwassernetz hat
nach dem im GEP vorgesehenen Kanalisationssystem zu erfolgen.

14.2 Ist-/Ausgangszustand

Die Entwasserung im nérdlichen Teil der Stadt Zug ist in den vergangenen Jahren im
Trennsystem aufgebaut worden. Seit Mitte 2018 werden die Entwasserungen fur das
unverschmutzte Abwasser (Regenwasser) aus den Quartieren im Bereich der Indust-
riestrasse an die tieferliegende Hauptleitung angeschlossen. Die neue Hauptleitung lei-
tet das Regenwasser getrennt vom verschmutzten Abwasser in den Zugersee ab.

Die kinstlichen Auffillungen und die Seeablagerungen im Projektperimeter weisen auf-
grund ihrer feinkdrnigen Zusammensetzung nur eine geringe Wasserdurchlassigkeit
und damit auch nur ein sehr kleines Schluckvermdégen auf. Der im Bereich Metalli vor-
kommende sandig-kiesige Schotter weist erfahrungsgemass eine mittlere Sickerfahig-
keit auf. Da der Grundwasserspiegel nach langeren Niederschlagsperioden oder nach
einer Schneeschmelze noch stark ansteigen kann, nimmt das Schluckvermégen des
Untergrundes weiter ab. Aus diesen Griinden ist eine Versickerung des Dachwassers
voraussichtlich nicht méglich.

Ergdnzung geméss Hinweis AFU aus Beurteilung UVB vom 12.03.2025:

Das Schluckvermdégen des Bodens ist mit gezielten Versickerungsversuchen auf Stufe
Baugesuch nachzuweisen.
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14.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Die Neubauten werden wie die Bestandsbauten im Trennsystem entwassert. Die
Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen werden im Zuge von Umbau und Erweite-
rung komplett ersetzt.

Das Schmutzwasser wird getrennt vom Meteorwasser an die Gebaudekanten gebracht
und in die 6ffentliche Kanalisation geleitet.

Das anfallende Regenwasser der Dachflachen wird auf den Dachflachen gesammelt
und retendiert. Es wird mittels Teilflllungssystem an die Gebaudekanten gebracht und
zusammen mit der Umgebungsentwasserung bei Bedarf und Mdglichkeit in eine ge-
meinsame Retentionsanlage gefihrt. Von da erfolgt die Ableitung in die 6ffentliche Ka-
nalisation.

Far das Richtprojekt Metalli wurde geprift, inwieweit das erforderliche Retentionsvolu-
men vorhanden ist. Eine Berechnung der Stadtentwasserung [9] anhand des Flachen-
auszugs [8] weist flr das gesamte Areal ein erforderliches Retentionsvolumen von

549 m® aus (siehe Anhdnge 14-1 und 14-2). Mit den geplanten Bauvorhaben resultiert
ein Retentionsvolumen von 299 m3. Fir diejenigen Baubereiche, in denen Eingriffe
stattfinden, sind die erforderlichen Riickhaltemassnahmen im Rahmen des Baubewilli-
gungsverfahrens nachzuweisen. Fir die nicht veranderten Bereiche gilt die Bestands-

garantie.
Retentionsvolumen
erforderlich geplant
Richtprojekt Metalli 549 m3 299 m3

Tabelle 13: Retentionsvolumen Areal Metalli

_ Die Bauten im Projektperimeter werden im Trennsystem entwassert. Mit einem ers-
ten Bauvorhaben ist ein integrales Entwasserungskonzept einschliesslich der erfor-
derlichen Retentions- und allenfalls Versickerungsmassnahmen einzureichen.

_ Ergdnzung geméss Empfehlung AFU aus Beurteilung UVB vom 12.03.2025:

Im Rahmen des geplanten integralen Entwésserungskonzeptes ist aufzuzeigen, wel-
che Flachen neben den bereits geplanten Rlickhaltemassnahmen zusétzlich als Re-
tentionsflichen umgenutzt werden kénnen.

14.4 Projektauswirkungen in der Bauphase

Die Behandlung und Ableitung des in den Baugruben anfallenden Abwassers erfolgt
nach der SIA-Norm 431:2022 "Entwésserung von Baustellen"” bzw. dem entsprechen-
den Merkblatt der ZUDK. Baugrubenabwasser ist nach der Vorreinigung tber Absetz-
becken und allenfalls Neutralisation (alkalisches Abwasser) in die Schmutzwasserkana-
lisation abzuleiten. Im Bereich von Wasserhaltungen mit potenziell belastetem Grund-
wasser ist vorgangig zu priifen, ob eine Grundwasserbelastung vorhanden ist, und al-
lenfalls ist eine Abwasservorbehandlung vorzusehen (vgl. Kapitel 16.4).
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_ Fur die Entwasserung der Baustellen gelten die Vorgaben der SIA-Norm 431:2022
"Entwésserung von Baustellen"” bzw. des entsprechenden Merkblatts der ZUDK.

_ Das Baustellenentwasserungskonzept nach SIA 431:2022 wird dem AFU vor Bau-
beginn zur Genehmigung vorgelegt.

14.5 Beurteilung

Die bestehende und geplante Entwasserung erfiillt grundsatzlich die Anforderungen an
die getrennte Sammlung und Entsorgung von verschmutztem und nicht verschmutztem
Abwasser (Art. 7 GSchG). Die erforderlichen Ruckhaltemassnahmen sind im Rahmen
des Baubewilligungsverfahrens nachzuweisen.

15. Boden

15.1 Grundlagen

Gemass Art. 18 Abs. 1 VVEA ist abgetragener Boden mdéglichst vollstéandig zu verwer-
ten, wenn er sich fir die vorgesehene Verwertung eignet, die Richtwerte nach den An-
hangen 1 und 2 der VBBo einhalt und weder Fremdstoffe noch invasive gebietsfremde
Organismen enthalt (Verwertungspflicht).

15.2 Ist-/Ausgangszustand

Grosse Teile des Perimeters des Bebauungsplans sind im Priifperimeter fiir Bodenver-
schiebungen (PBV) des Kantons Zug eingetragen. Die mdglichen Bodenbelastungen
gehen von den Verkehrstragern (Strassen) und vom Altbau- bzw. ehemaligen Industrie-
und Gewerbegebiet aus. Schadstoffuntersuchungen im Hinblick auf den fachgerechten
Umgang mit belastetem Bodenmaterial werden auf Stufe Baugesuch durchgefiihrt.

Innerhalb der Projektperimeters befinden sich nur wenige Griinflachen bzw. Flachen
mit Boden (vgl. Abbildung 17). Es handelt sich dabei um Strassenrabatten, welche teil-
weise mit Hecken, Bodendecker oder Rasen bepflanzt sind (vgl. Anhdnge 15-1 und
15-2).
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Abbildung 17: Luftbild mit Bebauungsplanperimeter (Quelle: ZugMap.ch)

Gemass der Neophytenkarte des Kantons Zug finden sich im Projektperimeter keine
invasiven Neophyten. Bei einer Begehung vor Ort am 03.12.2021 wurden in den Baum-
rabatten an der Metallstrasse Kirschlorbeere (Prunus laurocerasus) erfasst (vgl. An-
hédnge 15-1 und 15-2).

15.3 Projektauswirkungen in der Bauphase

Der vorhandene Boden soll soweit moglich an Ort und Stelle belassen bzw. wiederver-
wertet werden. Wo Ober- und Unterboden abgetragen werden muss, ist er vorgangig
auf Schadstoffe zu untersuchen. Dessen Verwertung richtet sich nach Art. 18 Abs. 1
VVEA (Verwertungspflicht) bzw. dem Modul "Beurteilung von Boden im Hinblick auf
seine Verwertung" der Vollzugshilfe "Bodenschutz beim Bauen".

_ Wird Ober- und Unterboden abgetragen, so sind vorgangig Schadstoffuntersuchun-
gen durchzufliihren. Die Verwertung richtet sich nach Art. 18 Abs. 1 VVEA (Verwer-
tungspflicht) bzw. dem Modul "Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwer-
tung" der Vollzugshilfe "Bodenschutz beim Bauen".

_ Die Belastungssituation durch invasive Neophyten im Projektperimeter wird vor Bau-
beginn erneut erhoben.

_ Ergénzung geméss AFU aus Beurteilung UVB vom 12.03.2025:

Das Ausmass der chemischen und biologischen Bodenbelastungen ist durch eine
bodenkundliche Fachperson abzukléren.

_ Maédgliche Bestande invasiver Neophyten werden fachgerecht bekampft und das an-
fallende Pflanzen- und Erdmaterial fachgerecht entsorgt.
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15.4 Beurteilung

Der vorhandene Boden soll soweit moglich an Ort und Stelle belassen bzw. wiederver-
wertet werden. Aufgrund der Verkehrstrager (Strassen) und des Altbau- bzw. ehemali-
gen Industrie- und Gewerbegebietes ist generell mit Schadstoffbelastungen des Bo-
dens zu rechnen. Der Boden kann zudem lokal biologisch belastet sein (Neophyten).
Abzutragendes Bodenmaterial wird auf Stufe Baugesuch untersucht und fachgerecht
verwertet bzw. entsorgt.

16. Altlasten

16.1 Grundlagen

Das Vorgehen bei der Untersuchung, Uberwachung und Sanierung von belasteten
Standorten ist in der Altlasten-Verordnung (AltlV) geregelt. Bei Bauvorhaben ist insbe-
sondere Art. 3 relevant.

16.2 Ist-/Ausgangszustand

16.2.1 Geologische und hydrogeologische Situation

Die geologisch-hydrogeologischen Verhaltnisse am Standort sind in Kapitel 13 "Grund-
wasser" beschrieben.

16.2.2 Standorthistorie

Nachfolgend wird die Historie des Metalli-Areals zusammengefasst. Die Angaben stam-
men aus:

Michael Felber (Redaktion), 1887—-2012. Metallwarenfabrik Zug. Die Wurzeln der
Metall Zug. Zug 2012.

Walter Eichenberger, Ein Stick Designgeschichte. Von Zuger Kochapparaten. In:
Zuger Neujahrsblatt 1997, S. 67-71.

Guido Baselgia, Das Metalli Areal. In: Zuger Neujahrsblatt 1997, S. 73-84.
Industriepfad Zug, Tafel 6.

Zwischen 1880 und 1881 baute die "Actiengesellschaft Email- & Metallwaren Fabrik

Zug" die erste grosse Fabrikanlage in der Stadt Zug entlang der Baarerstrasse.

Tatigkeiten: Emaillierung, Verzinnung

Die Firma ging bereits 1886 in Konkurs und wurde ein Jahr spater als Metallwaren-

fabrik Zug neu gegriindet. Die Metalli, wie sie genannt wurde, stellte neben Emailwa-

ren Artikel fir den Haushalt und das Gewerbe her.

Grossere Ausbauten erfolgten 1894, 1897 (Shedhalle und weiterer Anbau) und 1905

1912/13 wird der Hauptbau um 50 m verlangert

ca. 1920 Umstellung von Kohle- auf Olfeuerung (auf Fotos sind mehrere Hochka-

mine sichtbar)

Tatigkeiten:

_ mechanische Metallbearbeitung (Pressen, Frasen, Himmern)

_ Schleifen (in der Schedhalle, mit Ol)

_ Verzinnung: zuerst Reinigung des Rohgutes in Salzsaure, dann Verzinnen durch
Eintauchen in Zinnbad

_ Farbherstellung (farbiges Emaillieren)
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_ Emaillieren der gereinigten Rohstlicke in mehreren Schritten

_ Nieten und Léten der Einzelteile

ab 1951 Produktion von Gas-, Elektro- und Feuerherden sowie Kiihlschranken

ab 1956 erfolgt die Fabrikation durch die neue Metallwaren Zug AG

ab etwa 1960 Kunststoffprodukte (Armiplast)

1976 Vereinigung der Metalli mit der Verzinkerei Zug (V-Zug), die Schritt fur Schritt
ihre Produktionsbereiche ibernahm

1983 Abbruch der Fabrikgebaude

1987 Erdffnung der ersten, 1991 der zweiten und 1994/95 der dritten Etappe der
Uberbauung Metalli. Die Uberbauung weist durchgehend zwei, teilweise drei Unter-
geschosse auf. Diese wurden im Schutze einer (heute noch bestehenden) Schlitz-
wand erstellt (Starke von 80 cm und Einbindetiefe von 24 m).

Abbildung 18: Historisches Luftbild des Metalli-Areals, undatiert (Quelle: Industriepfad Zug, Tafel 6)
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Abbildung 19: Abbruch der Metalli, 1983 (Quelle: Guido Baselgia, Das Metalli Areal. In: Zuger Neujahrs-
blatt 1997, S. 73-84)

Der "Branchenkatalog zur historischen Erhebung von Altstandorten" (Landesanstalt fiir
Umweltschutz Baden-Wurttemberg, Stand 2016) listet fur die Branchen "Elektrische
Schweissungen" und "Emaillierbetriebe" folgende kontaminationstrachtige Faktoren
auf:

Leckagen in Behaltnissen (Loésungsmittel), Handhabungsverluste, Ablagerung von
Rickstanden und Schldammen, Leckagen in Entfettungs- und Beizanlagen
Relevante Stoffgruppen sind:

_ Schwermetalle

_ Sauren, Laugen

_ Cyanide

_ BTX, CKW (Entfetten und Reinigen)

_ Beizadditive (Mercaptane, Pyridine)

_ schwermetallhaltige Abwasser, Schlamme und Riickstande

Gemass heutigem Kenntnisstand kann bei diesen Branchen auch die Stoffgruppe der
PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) relevant sein. Solche kénnten nament-
lich bei der Metallbearbeitung (Oberflichenbehandlung) oder beim Einsatz von Lésch-
schaumen nach 1960 freigesetzt worden sein.

Der Projektperimeter weist keine Eintradge im Kataster der belasteten Standorte (KbS)
auf (vgl. Abbildung 20). Allerdings ist laut AFU auch ausserhalb der im KbS eingetrage-
nen belasteten Standorte mit Verschmutzungen des Untergrundes zu rechnen.
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Abbildung 20: Ausschnitt KbS Kanton Zug (Quelle: ZugMap.ch)

Belastungsverdacht Untergrund Far das Areal Metalli besteht insgesamt folgender Belastungsverdacht:

Nutzungsbedingte Belastungen _ Belastungen mit Schadstoffen, die in der Metalli bei Betriebsprozessen oder bei der
Lagerung oder Entsorgung von Giutern, Abfallen und Abwassern freigesetzt wurden
und in den Untergrund gelangten.

_ Von den oben aufgefiihrten Stoffen kénnen insbesondere Schwermetalle, Cyanide,
BTX, CKW, Mercaptane, Pyridine und PFAS zu altlastenrelevanten Belastungen fiih-
ren. In der heute tief unterkellerten Metalli (2, teilweise 3 UG) dirfte allerdings der
Grossteil von allenfalls belastetem Material entfernt worden sein. Unterhalb der UG
sowie im Abstrom konnten noch Belastungen vorhanden sein. Insbesondere CKW
und PFAS konnen dabei tief reichende und lange Belastungsfahnen bilden, die deut-
lich Uber das frihere Betriebsareal hinausreichen. Solche Belastungen kénnen allen-
falls auch eine altlastenrechtliche Relevanz haben.' Es ist allerdings nicht bekannt,
ob CKW und PFAS in relevanten Mengen eingesetzt wurden.

_ Zu beachten ist, dass im heutigen Zustand um das Areal eine 24 m tiefe Schlitzwand
besteht, die das Abfliessen von belastetem Grundwasser aus dem Areal verhindert.
Ausserhalb der Schlitzwand liegende altere Verschmutzungen kénnen aber zu einer
Grundwasserbelastung im Abstrom fluhren.

Kinstliche Auffillungen _ Kinstliche Auffullungen mit Abféllen des friheren Produktionsbetriebs und/oder des
Rickbaus der ehemaligen Metallwarenfabrik.
_ Solche kénnen in nicht unterkellerten Randbereichen des Areals vorhanden sein.

0 Fir die Stoffgruppe der PFAS wurden in der AltlV, VVEA und GSchV bisher keine allgemeingtiltigen Grenz-
werte festgelegt. Fir die Beurteilung der Sanierungsbeddrftigkeit von belasteten Standorten auf die Gewasser
gemass AltlV wird derzeit ein toxizitdtsgewichteter Summengrenzwert von 50 ng TEQ/I (K-Wert) angewendet.
Da es zurzeit noch keinen PFAS-Wert in den entsprechenden Anhéngen der AltlV gibt, muss fur diesen Wert
gemass Anhang 1 Abs. 1 AltlV einzelfallweise die Zustimmung des BAFU eingeholt werden.
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_ Erfahrungsgemass fiihren solche Auffiillungen nur selten zu einem altlastenrechtli-

chen Handlungsbedarf. Bei Bauarbeiten kann aber verschmutztes Aushubmaterial
anfallen, das entsorgt werden muss.

16.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Der Projektperimeter weist keine Eintrage im KbS auf. Es besteht aber dennoch ein Be-
lastungsverdacht. Nachfolgend werden deshalb die potenziellen Auswirkungen solcher
Belastungen in der Betriebsphase gepriift.

Belastungen im Feststoff haben, solange sie zu keiner relevanten Belastung in einem
Schutzgut fihren, keine Auswirkungen im Betriebszustand. Allenfalls kénnten solche
Belastungen im KbS eingetragen werden.

Falls Belastungen im Grundwasser vorhanden sind (insbesondere mit CKW und
PFAS), so kdnnte dies, je nach Hohe der Schadstoffgehalte, auch altlastenrechtliche
Massnahmen ausldsen, die in der Betriebsphase zu realisieren waren. Dies konnten
beispielsweise folgende sein:

_ bei Uberwachungsbedarf: Uberwachung des Grundwassers
_ bei Sanierungsbedarf: Umsetzung von Sicherungs- oder Sanierungsmassnahmen

(wie hydraulische Sicherung mittels Einbauten ins Grundwasser oder Brunnen)

Da zum Einsatz von CKW und PFAS auf dem Metalli-Areal nichts bekannt ist, kann das
Risiko fur Belastungen im Grundwasser nicht abgeschatzt werden. Aufgrund der vor-
handenen Schlitzwand (entspricht einer hydraulischen Sicherung) diirfte das Risiko fur
grossere Schadstofffrachten im Grundwasser aber deutlich reduziert sein.

Falls im Untergrund des Metalli-Areals Belastungen mit flichtigen Stoffen, insbeson-
dere CKW, vorhanden sind, so kénnten diese, je nach Lage und Hohe der Schadstoff-
gehalte, durch die Aussenwande oder die Bodenplatte in die UG eindringen und zu er-
héhten Gehalten in der Raumluft genutzter Rdume fuhren. In diesem Fall kénnten alt-
lastenrechtliche Massnahmen nétig sein, die in der Betriebsphase zu realisieren waren.
Dies konnten beispielsweise folgende sein:

_ Schliessen von Undichtigkeiten

_ Beluftung

Da es sich um junge Gebaude handelt, wird das Risiko fir Belastungen in der Raumluft
als gering erachtet.

16.4 Projektauswirkungen in der Bauphase

Im Projektperimeter sind keine KbS-Eintrage vorhanden. Es besteht aber dennoch ein
Belastungsverdacht. Nachfolgend werden deshalb die potenziellen Auswirkungen sol-
cher Belastungen in der Bauphase gepruft.

Geméss Art. 3 AltlV diirfen belastete Standorte durch die Erstellung oder Anderung von

Bauten und Anlagen nur verandert werden, wenn

a. sie nicht sanierungsbedurftig sind und durch das Vorhaben nicht sanierungsbedurf-
tig werden; oder
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b. ihre spatere Sanierung durch das Vorhaben nicht wesentlich erschwert wird oder
sie, soweit sie durch das Vorhaben verandert werden, gleichzeitig saniert werden.

Die Einhaltung dieser Bedingungen ist wie folgt zu beurteilen:
_ Bedingung a) 1. Teilsatz kann nicht beurteilt werden, da der aktuelle Zustand nicht
bekannt ist.

Mit Ausnahme der Pfahlfundation des Hochhauses erfolgen keine Eingriffe in den
Untergrund. Die Versiegelungssituation und die Nutzung der UG werden nicht veran-
dert. Damit ist Bedingung a) 2. Teilsatz erfullt.

Im Ist-Zustand ist das Areal Uberbaut. Mit dem Bauvorhaben werden Teile der Bau-
ten ruckgebaut und diese erhdht. Sowohl vor als auch wahrend und nach Realisie-
rung des Bauvorhabens sind allfallige Belastungen im Untergrund fir Aushubmass-
nahmen nicht zuganglich. Die Zuganglichkeit fiir andere Massnahmen wie beispiels-
weise Abstrombrunnen wird nicht wesentlich erschwert. Bedingung b) 1. Teilsatz ist
damit erfullt.

Art. 3 AltlV ist damit erfllt.

Aus der Fundation des Hochhauses (Bohrpfahle) kann verschmutztes Aushubmaterial
anfallen. Dieses ist korrekt zu entsorgen (vgl. Kapitel 17 "Abfélle, Materialbewirtschaf-

tung”).

Fir den Einbau der Pfahlfundation des Hochhauses muss die unter dem Grundwasser-
spiegel liegende Bodenplatte an mehreren Stellen gedffnet werden. Dazu ist eine loka-
le Wasserhaltung erforderlich. Dabei kann belastetes Grundwasser anfallen, welches
allenfalls zu behandeln ist.

Die Belastung des oberflachennahen Grundwassers im Abstrom des Metalli-Areals
wird ermittelt. Dazu werden insbesondere die Belastungsquellen erhoben (histori-
sche Untersuchung) und Grundwasserproben entnommen.

Sollten die Grundwasserproben relevante Belastungen zeigen, so richten sich die
weiteren Untersuchungen und Massnahmen nach der AltlV.

Im Metalli-Areal wird die Innenraumluft in UG-Raumen, welche an die Aussenwande
oder die Bodenplatte grenzen, auf VOC untersucht.

Im Bereich der geplanten Wasserhaltung auf dem Metalli-Areal (Einbau Pfahlfunda-
tion Hochhaus) ist vorgangig zu prufen, ob eine Grundwasserbelastung vorhanden
ist, und allenfalls ist eine Abwasservorbehandlung vorzusehen.

Die Planung und Umsetzung der erforderlichen altlasten- und abfallrechtlichen Abkla-
rungen erfolgt in Abstimmung mit dem AFU.

16.5 Beurteilung

Der Kenntnisstand bezliglich der Belastungen im Untergrund ist tief. Aufgrund der lan-
gen industriellen Nutzung sind Belastungen wahrscheinlich. Wie die durchgefiihrten
Abklarungen zeigen, sind die Bedingungen von Art. 3 AltlV erfillt. Unter Berucksichti-
gung der vorgesehenen Massnahmen kann das Bauvorhaben aus Sicht Altlasten als
genehmigungsfahig beurteilt werden.
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17. Abfélle, Materialbewirtschaftung

17.1 Grundlagen

Verwertung und Entsorgung von Bauabfallen richten sich nach den Anforderungen der
Verordnung Uber die Vermeidung und Entsorgung von Abfallen (VVEA), dem Modul
"Bauabfalle" der Vollzugshilfe VVEA sowie den ZUDK-Merkblattern "Umgang mit Bo-
den" und "Entsorgung von Aushub". Ein neues Merkblatt des AFU behandelt den Um-
gang mit PFAS belastetem Aushub und halt die derzeit vom AFU vorgeschlagenen
PFAS-Grenzwerte fest.!

Gemass Art. 19 Abs. 1 VVEA ist unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial mog-
lichst vollstandig zu verwerten, als Baustoff auf Baustellen, als Rohstoff fiir die Herstel-
lung von Baustoffen oder fur die Wiederauffillung von Materialentnahmestellen (Ver-
wertungspflicht).

Rickbaumaterialien missen bei Um- und Ruickbauvorhaben an allen Gebauden und
Infrastrukturbauten, welche vor 1990 errichtet wurden, auf Bauschadstoffe (materialbe-
dingte Schadstoffe wie Asbest, PCB in Fugendichtungen und Farben vor 1976, PAK in
Teeranwendungen etc.) untersucht werden; Umfang und Durchfihrung der Untersu-
chungen richten sich nach den Vorgaben des Moduls "Bauabfélle" der Vollzugshilfe
VVEA.

17.2 Ist-/Ausgangszustand
Rick- und Umbauten erfolgen hauptsachlich an den im Folgenden aufgefiihrten Ge-
bauden. Bei den Gebauden mit Baujahr vor 1990 kénnen Gebaudeschadstoffe vorhan-

den sein.

Gebéaude Baujahr Geplante Baumassnahmen

Bebauung Baarerstrasse, Nord 1987 Riickbau bis Decke tber 1. UG
Offnungen in Decken 1.-3. UG
Erstellen Pfahlfundation durch Deckendffnungen
Neubau Hochhaus

Bebauung Baarerstrasse, Mitte / Siid 1987 Rickbau 3.-5. OG
Umbau EG-2. OG
Aufstockung

zentraler Bau 1991 Aufstockung um 2 bzw. 3 Geschosse

Industriestrasse 13 a/c 1995 Aufstockung um 2 Geschosse

Tabelle 14: Geplante Baumassnahmen Areal Metalli

Aus der Fundation des Hochhauses (Bohrpfahle) kann verschmutztes Aushubmaterial
anfallen.

" Merkblatt: Umgang mit PFAS-belastetem Aushub, Feststoffgrenzwerte geméss Abfallverordnung (VVEA),
Baudirektion Kanton Zug, Amt fir Umwelt, Stand: 15. Oktober 2024.
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Aufgrund der Verkehrstrager (Strassen) und des Altbau- bzw. ehemaligen Industrie-
und Gewerbegebietes ist generell mit Schadstoffbelastungen des Bodens zu rechnen.
Der Boden kann zudem lokal biologisch belastet sein (Neophyten).

17.3 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Je nach Belastungssituation der Bauten kann es auch ohne bauliche Eingriffe zu einer
Gefahrdung der Nutzer kommen. Verandert sich die Nutzung in Richtung einer sensib-
len Nutzung, z.B. von Gewerbe zu Wohnen, so erhéhen sich die entsprechenden Risi-
ken. Bei Umnutzungen bestehender Gebaude mit Gebaudeschadstoffen kann es zu er-
hdhten Gefahrdungen kommen. Dies ist mit geeigneten Massnahmen zu verhindern
(vgl. Kapitel 17.4).

Die Sammlung und Entsorgung von Abfallen in der Betriebsphase flgt sich in das be-
stehende, gut etablierte betriebliche Entsorgungssystem ein. Die Entsorgung auf dem
Metalli-Areal erfolgt Gber einen zentralen Recyclingraum direkt am Umschlagplatz.

Dariber hinaus bezeichnet der Situationsplan eine mégliche Entsorgungsstelle. Auf
dem Metalli-Areal ist an geeigneter Lage eine Unterflursammelstelle einzurichten.

_ Die Neubauten werden in das bestehende Abfallentsorgungssystem integriert. Mit
einem ersten Bauvorhaben ist ein Entsorgungskonzept zur Bewilligung einzureichen.

17.4 Projektauswirkungen in der Bauphase

Wahrend der Bauarbeiten ist sowohl mit unverschmutztem als auch mit verschmutztem
Aushubmaterial zu rechnen (vgl. Kapitel 16 "Altlasten”). Unverschmutztes, sandig-kiesi-
ges Material innerhalb der kiinstlichen Auffullungen kann im trockenen Zustand als Hin-
terfillungsmaterial wiederverwendet werden. Allfallig belastete Aushubmaterialien (z.B.
bauschutthaltige kiinstliche Auffullungen) missen der gesetzeskonformen Verwertung
bzw. Entsorgung zugefuhrt werden. Der sandig-kiesige Schotter stellt ein relativ
hochwertiges Koffer-, Schutt- und Hinterfullungsmaterial dar. Die feinkérnigen Seeabla-
gerungen sind erdbaumechanisch minderwertig und missen deshalb abgefiihrt und ex-
tern verwertet werden.

Im Projektperimeter sind Gebaude und Verkehrsflachen vorhanden, welche rickgebaut
werden. In den Gebauden kdnnen Bauteile vorhanden sein, die schadstoffhaltige Mate-
rialien enthalten (insbesondere Asbest, CP, Schwermetalle etc.). Die Belage kénnen
zudem teerhaltig sein. Schadstoffhaltige Materialien mussen vor dem Ruckbau fachge-
recht ausgebaut und entsorgt werden. Weitergehende Angaben zur Entsorgung der an-
fallenden Abfalle einschliesslich des Entsorgungskonzeptes nach VVEA erfolgen im
Rahmen der Baugesuche.

Ergdnzung geméss Hinweis AFU aus Beurteilung UVB vom 12.03.2025:

Als Stand der Technik fiir die Ermittlung, Entfernung und Entsorgung von Bauschad-
stoffen gelten die Dokumentationen von polludoc.ch.
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Der Einsatz und die Wiederverwendung von Baumaterialien orientieren sich an folgen-
den Zielen (aus: Zug Estates, Nachhaltigkeitsbericht 2020):

Rickgebautes Material sofern moglich vor Ort wiederverwenden oder in den Materi-
alkreislauf zurlckflhren.

Bei der Auswahl der Materialien die Kreislauffahigkeit und die graue Energie berick-
sichtigen. Soweit moglich rezyklierte Materialien verwenden.

Durch digitale Planung, Lean-Management mit Vorfabrikation und die Anwendung
intelligenter Verbindungstechniken die Voraussetzungen fir die Riickbaubarkeit und
Wiederverwend- oder Wiederverwertbarkeit schaffen.

Untersuchung auf Gebaudeschadstoffe in allen Gebauden mit Baujahr vor 1990, die
umgenutzt, umgebaut oder riickgebaut werden (Durchfiihrung gemass Modul "Bau-
abfalle" der Vollzugshilfe VVEA)

Prifung der verbauten Materialien in Bezug auf die Wiederverwendung und Wieder-
verwertung

Soweit moglich Einsatz von Recyclingbaustoffen sowie 6kologischen, schadstoffar-
men und kreislauffahigen Materialien

Abgetragener Boden, Aushubmaterial sowie weitere Bauabfalle wie Ausbauasphalt,
Strassenaufbruch, Betonabbruch, brennbares Material oder Bausperrgut sind auf der
Baustelle zu trennen und der geeigneten Verwertung bzw. Entsorgung zuzufiihren.
In Bereichen mit Belastungsverdacht werden die Aushubarbeiten durch eine Fach-
person Altlasten begleitet.

Mit den einzelnen Baugesuchen resp. spatestens vor Baubeginn werden der Stadt
Zug die Entsorgungskonzepte gemass Art. 16 Abs. 1 VVEA eingereicht.

Ergénzung geméss AFU aus Beurteilung UVB vom 12.03.2025:

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die korrekte Verwertung bzw. Entsorgung der
Bauabfélle mittels Entsorgungsnachweis nachzuweisen.

Ergdnzung geméss Hinweis AFU aus Beurteilung UVB vom 12.03.2025:
Fiir das Entsorgungskonzept bzw. den Entsorgungsnachweis ist das Formular "Entsor-
gungstabelle Bauabfélle" (abfall.ch) zu verwenden.

17.5 Beurteilung

Bei den Bauvorhaben auf dem Metalli-Areal fallen grosse Mengen an Ruckbaumaterial
und teilweise Aushubmaterial an. Unter Berlcksichtigung der vorgesehenen Massnah-
men kdnnen diese der korrekten Verwertung bzw. Entsorgung zugefiihrt werden.
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18. Naturschutz

18.1 Ist-/Ausgangszustand
Die vorhandenen Natur- und Landschaftsschutzkarten verzeichnen im Projektperimeter
und in dessen Umgebung keine Gebiete oder Objekte, die unter Naturschutz stehen.

Die heutige Metalli als dicht bebautes Areal weist wenig Frei- und Griinrdume und eine
geringe Biodiversitat auf. Bei den wenigen Grinflachen handelt es sich um Strassenra-
batten, welche teilweise mit Hecken, Bodendecker oder Rasen bepflanzt sind. Hohe,
dicht bebaute Gebaude kombiniert mit versiegelten Flachen bewirken eine starke Hitze-
bildung und -speicherung.

Die Strassen rund um die Metalli werden von Baumalleen aus Spitzahorn (Acer plata-
noides) gesaumt, welche im Baumkataster der Stadt Zug erfasst sind. Einige weitere
Baume unbestimmter Art sind innerhalb des Areals erfasst.

18.2 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Gemass Richtprojekt [1] soll die Metalli kiinftig griiner werden und damit zusatzlichen
Lebensraum fur Pflanzen und Tiere schaffen. Begriinungen auf verschiedenen Ebenen
— der Boden-, der Dach- und der Fassadenebene — kleiden das Areal neu ein. Bereits
heute begrinte Dachflachen sollen beibehalten, die Flachdacher der Neubauten be-
gruint werden. Der Baumbestand soll méglichst beibehalten und erganzt werden. Mit
der geplanten Freiraumgestaltung tragt das Projekt einen wichtigen Teil zum innerstad-
tischen 6kologischen Ausgleich und zur Hitzeminderung im Stadtzentrum bei.

Der neue Metalliplatz ist ein multifunktionaler, reprasentativer Platz, der sich zur Baar-
erstrasse 6ffnet und den Auftakt zur Metalli bildet. Mit seiner Lage Ubernimmt er eine
Empfangsfunktion, ist der Ort, an dem Treffen verabredet werden, wo mobile Sitzele-
mente zur Verfiigung stehen. Im nérdlichen Teil stehen grosskronige Stadtbaume (z.B.
Platanus x hispanica, Catalpa bignonioides) in Kombination mit kleinkronigen Bliten-
baumen. Fur den Wurzelraum der Baume wird ein Rasterteil im 1. UG der Tiefgarage
als Wanne zur Verfligung gestellt.

Auf den Neubauten werden Flachdacher realisiert, die begriint und teilweise begehbar
sind (vgl. Abbildung 21). Dabei sollen sich extensive und intensive Begriinungen ab-
wechseln. Vorbilder sind Wald-, Strauch- und Wiesengesellschaften, beispielsweise
Flaumeichenwalder oder Uppig blihende Halbtrockenwiesen. Bereits heute begriinte
Dachflachen werden beibehalten.
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Abbildung 21: Dachgestaltung Metalli [1]

Rund 56% der Dachflachen sollen begriint werden, der Grossteil davon extensiv (vgl.
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Tabelle 15 und Anhang 14-1). Neben der Funktion des Wasserrickhalts leisten 6kolo-
gisch hochwertige Grindacher im Siedlungsgebiet einen wichtigen Beitrag als 6kologi-
sche Ausgleichsflachen. Planung und Ausfiihrung richten sich nach der SIA-Norm 312
"Begrtinung von Déchern" und dem Merkblatt zur extensiven Flachdachbegriinung der

Stadt Zug. Der Anteil der 6kologischen Ausgleichsflachen (Baumgruben, Dachbegrii-

nung) an der gesamten Arealflache betragt rund 43%.

Fliche [m?] Anteil
in %

Baumgruben 593 2.5%
Nicht durchléassiger Belag 5'989 25.6%
Dachbegriinung intensiv 1734 7.4%
Dachbegriinung extensiv 7'624 32.6%
Dachflachen Kies 2'990 12.8%
Dachterrassen 1'879 8.0%
Keine Dachbegriinung/Glastiiberdachung 2'607 11.1%
Total 23'416 100.0%
Anteil Dachbegriinung an Dachfléchen (16'834 m?) 9'358 55.6%
Anteil 6kologischer Ausgleich an BBP-Perimeter* 9'951 42.5%

* Baumgruben, Dachbegriinung

Tabelle 15: Flachenbilanz Areal Metalli
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Baumpflanzungen sollen sowohl die bestehenden Alleen erganzen als auch innerhalb
des Areals (z.T. mittels Baumaussparungen) an moglichst vielen Orten fir Baume sor-
gen. Bei den Baumen wird unterschieden zwischen grosskronigen, standortgerechten
Baumarten, welche bei Strassen- und Platzraumen angepflanzt werden. Dazu gehdren
beispielsweise die Platane (Platanus x hispanica) oder der Gewohnliche Trompeten-
baum (Catalpa bignonioides). Einen Kontrast dazu bildet die Smalteria, bepflanzt mit
einheimischen Heisterarten, also hochaufgeasteten Strauchern, kombiniert mit boden-
deckenden Stauden. Fremdlandische Pflanzen, die auf der Schwarzen Liste oder der
Watch List stehen, diirfen nicht gepflanzt werden.

Fir die im Situationsplan dargestellten grosskronigen Baume auf dem Metalliplatz und
Stanziplatz ist im Baubewilligungsverfahren fur das Wurzelwerk ein ausreichend gros-
ser Raum fiir einen alterungsfahigen Wuchs nachzuweisen. Sie diirfen zumindest im
ersten Untergeschoss nicht unterbaut werden. Fur die weiteren Baume wird das ausrei-
chende Mass des Wurzelraums im Baubewilligungsverfahren festgelegt. Als Richt-
grosse gilt im Bereich von Untergeschossen je nach Baumtyp eine durchwurzelbare
Substratschicht von 1.2 bis 1.5 m Tiefe.

In den Baubereichen B2, C, D und E sind insgesamt mindestens 50% der Dachfla-
chen zumindest extensiv zu begriinen und 6kologisch wertvoll auszugestalten. Die
Ubrigen Dachflachen dieser Baubereiche sind, soweit sie nicht fiir technisch bedingte
Dachaufbauten beansprucht werden, als Dachterrassen mit hoher Aufenthaltsquali-
tat auszubilden.

Die Dachflache im Baubereich B1 ist zumindest extensiv zu begriinen und darf nicht
als Dachterrasse genutzt werden.

Gleichzeitig mit Bauvorhaben in den Baubereichen B, C und D ist auf der Basis des
Richtprojekts resp. des Wettbewerbsresultats mindestens einer der daran angren-
zenden Freirdume zu realisieren. Die Freirdume haben folgenden Charakter aufzu-
weisen:

Metalliplatz und Stanziplatz: mehrheitlich befestigte Flache mit Baumpflanzungen
als Empfangspunkte und Auftritt zum Areal

Emailihof: innenliegende, tberdachte Platzflache

Channenplatz: befestigte, mit Einzelbdumen bepflanzte und gestaltete, zur Anlie-
ferung und Notzufahrt befahrbare Flache

Smalteria: rund zur Halfte begriinte Flache in Kombination mit angrenzenden Erd-

geschossnutzungen
Fur die Begriinung sind standortgerechte Pflanzen zu verwenden.

18.3 Beurteilung

Durch die geplante Freiraumgestaltung soll das Areal kiinftig griiner werden und damit
zusatzlichen Lebensraum fir Pflanzen und Tiere ermdglichen. Begriinungen auf ver-
schiedenen Ebenen sowie Baumpflanzungen erhdhen die Biodiversitat und Aufent-
haltsqualitat und sind das effektivste Mittel gegen die Uberwarmung. Damit tragt das
Projekt einen wichtigen Teil zum innerstadtischen 6kologischen Ausgleich und zur Hit-
zeminderung im Stadtzentrum bei.
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19. Stadtraum, Landschaft (inkl. Erholung), Ortsbild

19.1 Ist-/Ausgangszustand

Das Baudepartement hat zusammen mit internen und externen Fachleuten Grundsatze
fur die raumliche und bauliche Gestaltung der Stadt Zug erarbeitet. Der Stadtrat von
Zug hat sich in mehreren Sitzungen mit den Ergebnissen befasst und das Stadtraum-
konzept Zug 2050 beschlossen.

Wesentliche Ziele sind u.a. die verbesserte Wegfuhrung und Vernetzung der Platze so-
wie die Umgestaltung der Strassen zugunsten einer hdheren Attraktivitat und Aufent-
haltsqualitat (vgl. Abbildung 22).

Fir die Baarerstrasse gilt das Konzept des "Stadtboulevard mit Skyline". Hier kann es
Hochhauser geben, die auf Erdgeschossniveau wiederum Kolonnaden und stadtische
Platze ermoglichen.

s 4 lla
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Abbildung 22: Stadtraumkonzept Zug, Konzeptplan Zukunftsbild (Quelle: Stadtrat Zug)
19.2 Projektauswirkungen im Betriebszustand

Das Areal Metalli ist Teil des neuen Stadtzentrums. Das Areal soll sich in einen erwei-
terten, auf die Fussgangerinnen und Fussganger ausgerichteten Bereich innerhalb des



Basler & Hofmann

Stadtraumliche Vernetzung

Freiraum / Erholung

Revision Bebauungsplan Metalli, UVB-Hauptuntersuchung 63

Zentrums einfuigen. Das Quartier soll mit den Eingriffen noch mehr zum Scharnier der
angrenzenden Quartiere werden und das Angebot an hochwertigen Stadtraumen er-
weitern. Mit der Neubebauung inklusive Hochhaus erfahrt das Quartier eine innere Ver-
dichtung, womit der Forderung nach haushalterischer Nutzung des Bodens und der
vom Kanton Zug vorgegebenen Verdichtungsstrategie entsprochen wird.

Das Richtprojekt bindet an die umgebenden Stadtblocke mdglichst direkt an und setzt
diese in einen Zusammenhang. Das zentrale Element der kiinftigen Vernetzung ist der
neue Metalliplatz an der Baarerstrasse. Er ist Ankunftsort und Adresse der Stadt. Um
ihn herum gruppieren sich die grosseren Nutzungen — Gastronomie, Blros und Woh-
nen.

Mit der Neuplanung der Metalli entsteht eine starke Querverbindung fiir die Fussgange-
rinnen und Fussganger. Die Verbindung fiihrt auf direktem Weg vom Bahnhof Uber die
Baarerstrasse, 6ffnet sich beim Metalliplatz, und fiihrt durch die Passage weiter in den
Emailihof und Gber die Industriestrasse zum Bergli (vgl. Abbildung 23).

Abbildung 23: Stadtraumliche Vernetzung (Quelle: Zug Estates / Hosoya Schaefer Architects [1])

Das Freiraumgerust bildet eine Abfolge von Platzen mit unterschiedlichen Atmosphéaren
und Nutzungsschwerpunkten. Der neue Metalliplatz mit Gber 1'600 m? Flache ist das
Zentrum der Freiraumabfolge. Als Erholungs- und Riickzugsorte und zugleich wichtige
Grunraume stehen die neue, intensiv begriinte Dachterrasse des Arkadenhauses und
die Smalteria im Vordergrund. Als griiner Raum bildet die Smalteria einen Kontrast zu
den sonstigen Platzen innerhalb der Metalli. Sie kann als betretbar gestaltet werden
und mit Sitzgelegenheiten und Tischen zu einer Pause im Griinen einladen.
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Das Beurteilungsgremium kommt in seinem Bericht [2] zum Schluss, dass das Projekt
Metalli von Hosoya Schaefer Architects die Kriterien Stadtebau, Nutzen, Plausibilitat
der Entwicklungsschritte, Wirtschaftlichkeit und Mobilitat am besten erfillt. Nach zwei
Wertungsrundgangen wurde das Projekt einstimmig zur Weiterbearbeitung als Basis
fur den Bebauungsplan empfohlen. Zur abschliessenden Beurteilung des Uberarbeite-
ten Richtprojekts fand am 29. Mai 2024 eine Nachjurierung statt. Das Beurteilungsgre-
mium attestiert dem Projekt eine gleichbleibend hohe stadtebauliche Qualitat. Fir die
Weiterbearbeitung werden Auflagen und Empfehlungen formuliert.

_ Der Bebauungsplan Metalli stellt die gesamtheitlich konzipierte Erneuerung und Ver-
dichtung in Bezug auf Gestaltung, Freirdume, Vernetzung und die Schaffung vielfalti-
ger Nutzungsangebote sicher.

_ Bauten und Anlagen sind sowohl fiir sich als auch im Gesamtzusammenhang beson-
ders gut zu gestalten. Sie haben die wesentlichen Vorziige gemass § 32 Abs. 2 PBG
zu erflllen.

19.3 Beurteilung

Mit der geplanten Verdichtung, u.a. dem Bau des Hochhauses, wird dem Grundsatz
der haushalterischen Nutzung des Bodens entsprochen. Mit den zeitgemassen Neu-
bauten und der Umgestaltung des Areals wird eine stadtebauliche Aufwertung des
Quartiers ermdglicht.

20. Kulturdenkmaler, Archaologie

20.1 Grundlagen

Bundesinventar der schiutzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeu-
tung (ISOS)

Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS)

Verzeichnis der geschitzten Denkmaler / Inventar der schiitzenswerten Denkmaler
des Kantons Zug (ZugMap.ch)

Kantonaler Richtplan, Richtplankarte, Teilkarte S. 7.3: Archaologische Fundstatten
Zonenplan Stadt Zug: Archaologische Fundstatten

ISOS-Ortsbilder in der Stadt Zug 2000—-2020, Schlussbericht und Anhang, Fach-
hochschule Graubiinden / Baudepartement Stadt Zug, Stand 27. Januar 2023

20.2 Ist-/Ausgangszustand

Das Bundesinventar der schutzenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS Nr. 5216 Zug)

weist auf die Uberbauung Metalli als "monumentaler Einkaufskomplex mit grossziigigen
Fussgéngerpassagen” hin (weder als Baugruppe noch Einzelelement beschrieben). Es
weist die Uberbauung (0.0.43) als Teil der Umgebungszone XIIl mit dem Erhaltungsziel
b (Erhalten wesentlicher Eigenschaften fiir die Beziehung zu Ortsteilen) aus.

Die Stadt Zug hat eine umfassende Interessenabwagung zwischen den bewahrenden
und verandernden Aspekten ihres ISOS-Ortsbilds durchfihren lassen (siehe Dokumen-
tation ISOS-Ortsbilder in der Stadt Zug 2000-2020, Stand 27. Januar 2023). Die Ana-
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lyse des Ortsbildperimeters U-Zo XIIl ergab, dass das ISOS-Ortsbild bereits heute aus-
reichend geschiitzt ist. Eine Weiterentwicklung des Metalli-Areals durch Ausschopfung
des Verdichtungspotenzials gemass den kantonalen und kommunalen Vorgaben ist
moglich.

Das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) verzeichnet im
Projektperimeter keine Objekte von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung. Die
Baarerstrasse ist im IVS als Objekt von nationaler Bedeutung mit historischem Verlauf
ohne Substanz (ZG 1.2) erfasst. Historische Wegsubstanz ist nicht betroffen.

Der Projektperimeter weist keine Objekte aus dem "Verzeichnis der geschutzten Denk-
maler" oder aus dem "Inventar schitzenswerter Denkmaler" des Kantons Zug auf (vgl.
Abbildung 24).

Gemass dem kantonalem Richtplan, Teilkarte S 7.3, tangiert der Projektperimeter keine
archaologischen Fundstatten. Da in der Umgebung aber archaologische Fundstellen
bekannt sind, kénnen bisher unbekannte archiologische Uberreste grundsétzlich nicht
ausgeschlossen werden.

2| I__ Denkmaeler geschuetzt

. Denkmaeler schuetzenswert
""ﬂ [ - VTR Cla AW S T

Abbildung 24: Auszug Denkmadler und archéologische Fundstatten Kanton Zug (Quelle: ZugMap.ch)

20.3 Projektauswirkungen in der Bauphase

_ Falls wahrend der Bauarbeiten unerwartete archaologische Befunde zu Tage treten,
ist die Kantonsarchaologie unverziglich zu informieren. Die Fundstelle darf nicht ver-
andert werden.
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20.4 Beurteilung

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf Kulturgtter. Die massstabliche Integration
der Neubauten in die Stadtentwicklung und die bessere Vernetzung mit den angren-
zenden Quartieren ist mit den Vorgaben des ISOS kompatibel. Aktenkundige arch&olo-
gische Fundstatten sind nicht betroffen. Im Rahmen der Bauausfuhrung ist sicherzu-
stellen, dass allfallige archaologische Funde rechtzeitig erkannt, gemeldet und gesi-
chert werden.

Ergdnzung geméss Antrag AFU aus Beurteilung UVB vom 12.03.2025:

21. Umweltbaubegleitung

Um die Einhaltung der Umweltvorschriften auf der Baustelle sicherzustellen, ist durch
die Bauherrschaft eine Umweltbaubegleitung (UBB) vorzusehen. Sie legt die notwendi-
gen Massnahmen in Absprache mit der Baubewilligungsbehérde und dem AFU fest
und kontrolliert deren Umsetzung. Ein vom AFU genehmigtes Pflichtenheft regelt die
Aufgaben und Verantwortlichkeiten und soll zusammen mit dem Baugesuch der Baube-
willigungsbehérde eingereicht werden. Eine Ansprechperson ist dem AFU friihzeitig

zu melden.

22. Massnahmentubersicht

Die folgende Zusammenstellung fasst die vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der
Umwelt zusammen. Weitere notwendige Umweltabklarungen im Rahmen der Baugesu-
che sind rot markiert.

Ergénzung geméss Antrag AFU aus Beurteilung UVB vom 12.03.2025:

Séamtliche aufgefiihrten projektintegrierten Massnahmen zum Schutz der Umwelt sind
rechtsverbindlich in die Baubewilligungen aufzunehmen.

Massnahme (Beschreibung) Zeitpunkt der Umsetzung

Ergénzung geméss Antrag AFU aus Beurteilung UVB vom 12.03.2025: 1. Baugesuch

Die Bauherrschaft beauftragt eine Umweltbaubegleitung. Sie legt die not-  Ausschreibung / Bauphase
wendigen Massnahmen in Absprache mit der Baubewilligungsbehérde

und dem AFU fest und kontrolliert deren Umsetzung. Ein vom AFU geneh-

migtes Pflichtenheft regelt die Aufgaben und Verantwortlichkeiten und

soll zusammen mit dem Baugesuch der Baubewilligungsbehérde einge-

reicht werden. Eine Ansprechperson ist dem AFU friihzeitig zu melden.

Luftreinhaltung / Stadtklima

Parkplatzbewirtschaftung: Kunden- und Besucherparkplatze sind monetér Betriebsphase / umgesetzt
und lenkungswirksam zu bewirtschaften.

Die Parkierungsanlage verfugt Uber ein internes Parkleitsystem mit Einzel- Betriebsphase / umgesetzt
platzanzeige, wodurch der Parksuchverkehr minimiert wird.

Durch eine sorgféltige, auf den Schattenverlauf abgestimmte Anordnung  Architekturwettbewerb /
von grosskronigen Baumen entstehen zahlreiche schattige Aufenthalts- Bauprojekt
orte.
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Massnahme (Beschreibung)

Auswahl von standortgerechten Baumsorten, die auf die Klimaerwarmung
abgestimmt sind.

Zeitpunkt der Umsetzung

Bauprojekt / Ausschreibung

Mit den einzelnen Baugesuchen wird ein Baulogistikkonzept eingereicht,

welches Angaben zu folgenden Punkten enthalt:

_ Bauphasen, Dauer, Arbeitszeiten

_ Bauinstallationen, Baustellenerschliessung

_ Anzahl Bautransporte und Zeiten, Verkehrsfiihrung, Abstimmung mit
angrenzenden Baustellen, Warterdume firr Lastwagen, Just-in-time-
Anlieferung

Baugesuche

Die auf der Baustelle eingesetzten dieselbetriebenen Maschinen und Ge-
rate werden mit Partikelfiltersystemen gemass BAFU-Filterliste ausgerus-
tet:

_ Leistung > 37 kW: alle

_ Leistung 18-37 kW: ab Baujahr 2010

Ausschreibung / Bauphase

Benzinbetriebene Arbeitsgerate mit 2-Takt- und 4-Takt-Motoren ohne Ka-
talysator sind mit Geratebenzin nach SN 181 163 zu betreiben.

Ausschreibung / Bauphase

Staubbekampfung:

_ Bauzufahrt und Verkehrsflachen regelmassig reinigen und wenn notig
befeuchten

_ Radwaschanlage bei der Baustellenausfahrt (bei grésseren Aushubar-
beiten)

_ Bei staubintensiven Arbeiten mit Maschinen und Geraten staubmin-
dernde Massnahmen treffen (z.B. Benetzen, Erfassen, Absaugen,
Staubabscheiden)

_ Abbruch-/Riickbauobjekte mdglichst grossstlickig zerlegen und geeig-
nete Staubbindung vorsehen (z.B. Wasserbediisung oder -vorhang)

Ausschreibung / Bauphase

Fir die Bautransporte werden Transportfahrzeuge verlangt, welche der
Abgasnorm EURO 6 oder héher entsprechen.

Ausschreibung / Bauphase

Strassenverkehrslarm

Siehe Kapitel 6.3 (Parkplatzbewirtschaftung, Parkleitsystem) und Kapitel
8.4 (Baularm)

Betriebsphase / umgesetzt
Ausschreibung / Bauphase

Betriebslarm (inkl. Baularm)

Mit dem ersten Baugesuch ist nachzuweisen, wie die IGW bei den larm-
empfindlich genutzten Rdumen der Gebaude Industriestrasse 15a und
Industriestrasse 13c im Bereich der Zufahrt zur Tiefgarage Metalli einge-
halten werden.

1. Baugesuch

Neue Anlageteile wie Heizungs-, Liiftungs- und Klimaanlagen missen bei
larmempfindlichen Radumen die Planungswerte nach Anhang 6 LSV ein-
halten. Mit den jeweiligen Baugesuchen ist der Nachweis zu erbringen,
dass die Planungswerte eingehalten werden.

Baugesuche

Larmarmer Rickbau (z.B. Entkernung bei geschlossener Gebaudehille,
geschossweise Demontage mit Kleinbagger/Beisszange, Abtransport der
Materialien Uber internen Lift, Hebebiihnen oder mit Kran/Mulden)

Ausschreibung / Bauphase

Alternative Verfahren zum Abbruch nach dem "schlagenden Prinzip" (z.B.
Schneiden statt Spitzen, hydraulisches Spalten, hydraulische Schere/Be-
tonbeisser)

Ausschreibung / Bauphase

Alternativen zum Rammen (z.B. Bohren statt Rammen und Vibrieren)

Ausschreibung / Bauphase

Zeitbeschrankung fur larmintensive Bauarbeiten (07 bis 12 Uhr und 14 bis
17 Uhr)

Ausschreibung / Bauphase

Provisorische Abschirmungen (wo mdglich)

Ausschreibung / Bauphase

Orientierung der Larmbetroffenen

Bauphase

Anlaufstelle fur Baularmfragen

Bauphase
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Massnahme (Beschreibung)

Fir die Bautransporte werden Transportfahrzeuge verlangt, welche dem
anerkannten Stand der Technik entsprechen (EURO 6 oder héher; vgl.
"Luftreinhaltung / Stadtklima").

Zeitpunkt der Umsetzung

Ausschreibung / Bauphase

Erschitterungen / Korperschall

Erschutterungsarme Bauverfahren (z.B. resonanzfreie bzw. frequenzge-
steuerte Vibratoren)

Ausschreibung / Bauphase

Weitere Massnahmen siehe Kapitel 8.4 (Baularm)

Ausschreibung / Bauphase

Energie Baugesuche
Anpassung geméss Empfehlung AFU aus Beurteilung UVB vom
12.03.2025:
Zusammen mit dem Baugesuch fiir die jeweiligen Etappen ist ein Energie-
konzept einzureichen, in welchem die Potenziale fiir einen effizienten
Energieeinsatz, zur Vermeidung von Grauenergie und zur Nutzung von
Solarenergie sowie die Massnahmen zur Ausschépfung der Potenziale
aufgezeigt werden.
Der Gebaudeenergiestandard richtet sich nach Ziff. 17 der Bebauungs- Architekturwettbewerb /
planbestimmungen. Bauprojekt
Geeignete Dach- und Fassadenflachen sollen nach Méglichkeit zur Strom-  Architekturwettbewerb /
produktion genutzt werden. Bauprojekt
Licht Die Beleuchtungsplanung richtet sich nach der Schweizer Norm SN 586 Architekturwettbewerb /
491 (SIA 491) "Vermeidung unnétiger Lichtemissionen im Aussenraum” Bauprojekt
sowie den anwendbaren Vollzugshilfen von Bund und Kanton.
Nicht sicherheitsrelevante oder betriebsnotwendige Beleuchtungen sind Betriebsphase
ohne Nutzung von 22 bis 06 Uhr auszuschalten.
Mit dem ersten Baugesuch ist ein Beleuchtungskonzept vorzulegen, mit 1. Baugesuch
dem die normgerechte Beleuchtung der Aussenrdume aufgezeigt wird.
Grundwasser Siehe Kapitel 14.4 (Baustellenentwasserung) Ausschreibung / Bauphase

Abwasser / Entwasserung

Die Bauten im Projektperimeter werden im Trennsystem entwéassert. Mit
einem ersten Bauvorhaben ist ein integrales Entwasserungskonzept ein-
schliesslich der erforderlichen Retentions- und allenfalls Versickerungs-

massnahmen einzureichen.

1. Baugesuch

Ergdnzung geméss Empfehlung AFU aus Beurteilung UVB vom
12.03.2025:

Im Rahmen des geplanten integralen Entwdsserungskonzeptes ist aufzu-
zeigen, welche Fldchen neben den bereits geplanten Riickhaltemassnah-
men zusétzlich als Retentionsfldchen umgenutzt werden kénnen.

1. Baugesuch

Fir die Entwasserung der Baustellen gelten die Vorgaben der SIA-Norm
431:2022 "Entwésserung von Baustellen" bzw. des entsprechenden Merk-
blatts der ZUDK.

Ausschreibung / Bauphase

Das Baustellenentwasserungskonzept nach SIA 431:2022 wird dem AFU
vor Baubeginn zur Genehmigung vorgelegt.

Ausschreibung / vor Baubeginn

Boden

Wird Ober- und Unterboden abgetragen, so sind vorgangig Schadstoffun-
tersuchungen durchzufiihren. Die Verwertung richtet sich nach Art. 18
Abs. 1 VVEA (Verwertungspflicht) bzw. dem Modul "Beurteilung von Bo-
den im Hinblick auf seine Verwertung" der Vollzugshilfe "Bodenschutz
beim Bauen".

Baugesuche
Ausschreibung / Bauphase

Die Belastungssituation durch invasive Neophyten im Projektperimeter
wird vor Baubeginn erneut erhoben.

vor Baubeginn
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Massnahme (Beschreibung) Zeitpunkt der Umsetzung
Ergénzung geméss AFU aus Beurteilung UVB vom 12.03.2025: Baugesuche

Das Ausmass der chemischen und biologischen Bodenbelastungen ist

durch eine bodenkundliche Fachperson abzukléren.

Mégliche Bestande invasiver Neophyten werden fachgerecht bekampft Bauphase

und das anfallende Pflanzen- und Erdmaterial fachgerecht entsorgt.

Altlasten

Die Belastung des oberflachennahen Grundwassers im Abstrom des Me-

talli-Areals wird ermittelt. Dazu werden insbesondere die Belastungsquel-

len erhoben (historische Untersuchung) und Grundwasserproben entnom-
men.

1. Baugesuch

Sollten die Grundwasserproben relevante Belastungen zeigen, so richten
sich die weiteren Untersuchungen und Massnahmen nach der AltlV.

1. Baugesuch

Im Metalli-Areal wird die Innenraumluft in UG-R&umen, welche an die Aus-
senwande oder die Bodenplatte grenzen, auf VOC untersucht.

1. Baugesuch

Im Bereich der geplanten Wasserhaltung auf dem Metalli-Areal (Einbau
Pfahlfundation Hochhaus) ist vorgangig zu priifen, ob eine Grundwasser-
belastung vorhanden ist, und allenfalls ist eine Abwasservorbehandlung
vorzusehen.

1. Baugesuch

Abfalle / Materialbewirtschaftung

Die Neubauten werden in das bestehende Abfallentsorgungssystem inte-
griert. Mit einem ersten Bauvorhaben ist ein Entsorgungskonzept zur Be-
willigung einzureichen.

1. Baugesuch

Untersuchung auf Gebaudeschadstoffe in allen Gebauden mit Baujahr vor
1990, die umgenutzt, umgebaut oder riickgebaut werden (Durchfiihrung
gemass Modul "Bauabfalle” der Vollzugshilfe VVEA)

Bauprojekt / Ausschreibung

Prifung der verbauten Materialien in Bezug auf die Wiederverwendung
und Wiederverwertung

Bauprojekt

Soweit mdéglich Einsatz von Recyclingbaustoffen sowie 6kologischen,
schadstoffarmen und kreislauffahigen Materialien

Bauprojekt / Ausschreibung

Abgetragener Boden, Aushubmaterial sowie weitere Bauabfalle wie Aus-
bauasphalt, Strassenaufbruch, Betonabbruch, brennbares Material oder
Bausperrgut sind auf der Baustelle zu trennen und der geeigneten Verwer-
tung bzw. Entsorgung zuzuflihren.

Ausschreibung / Bauphase

In Bereichen mit Belastungsverdacht werden die Aushubarbeiten durch Bauphase
eine Fachperson Altlasten begleitet.
Mit den einzelnen Baugesuchen resp. spatestens vor Baubeginn werden ~ Baugesuche

der Stadt Zug die Entsorgungskonzepte gemass Art. 16 Abs. 1 VVEA ein-
gereicht.

Ergénzung geméss AFU aus Beurteilung UVB vom 12.03.2025:
Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die korrekte Verwertung bzw. Entsor-
gung der Bauabfélle mittels Entsorgungsnachweis nachzuweisen.

nach Bauabschluss

Naturschutz

In den Baubereichen B2, C, D und E sind insgesamt mindestens 50% der
Dachflachen zumindest extensiv zu begriinen und dkologisch wertvoll aus-
zugestalten. Die Ubrigen Dachflachen dieser Baubereiche sind, soweit sie
nicht fur technisch bedingte Dachaufbauten beansprucht werden, als
Dachterrassen mit hoher Aufenthaltsqualitat auszubilden.

Architekturwettbewerb /
Bauprojekt

Die Dachflache im Baubereich B1 ist zumindest extensiv zu begriinen und
darf nicht als Dachterrasse genutzt werden.

Architekturwettbewerb /
Bauprojekt
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Massnahme (Beschreibung)

Gleichzeitig mit Bauvorhaben in den Baubereichen B, C und D ist auf der

Basis des Richtprojekts resp. des Wettbewerbsresultats mindestens einer

der daran angrenzenden Freirdume zu realisieren. Die Freirdume haben

folgenden Charakter aufzuweisen:

_ Metalliplatz und Stanziplatz: mehrheitlich befestigte Flache mit Baum-
pflanzungen als Empfangspunkte und Auftritt zum Areal

_ Emailihof: innenliegende, Gberdachte Platzflache

_ Channenplatz: befestigte, mit Einzelbaumen bepflanzte und gestaltete,
zur Anlieferung und Notzufahrt befahrbare Flache

_ Smalteria: rund zur Halfte begrinte Flache in Kombination mit angren-
zenden Erdgeschossnutzungen

_ Fur die Begriinung sind standortgerechte Pflanzen zu verwenden.

Zeitpunkt der Umsetzung

Architekturwettbewerb /
Bauprojekt

Stadtraum, Landschaft (inkl. Erho-
lung), Ortsbild

Der Bebauungsplan Metalli stellt die gesamtheitlich konzipierte Erneue-
rung und Verdichtung in Bezug auf Gestaltung, Freirdume, Vernetzung
und die Schaffung vielfaltiger Nutzungsangebote sicher.

Architekturwettbewerb /
Bauprojekt

Bauten und Anlagen sind sowohl fiir sich als auch im Gesamtzusammen-

Architekturwettbewerb /

hang besonders gut zu gestalten. Sie haben die wesentlichen Vorzlige ge- Bauprojekt

mass § 32 Abs. 2 PBG zu erfiillen.

Kulturdenkmaler, Arch&ologie

Falls wahrend der Bauarbeiten unerwartete archaologische Befunde zu
Tage treten, ist die Kantonsarchdologie unverzuglich zu informieren. Die
Fundstelle darf nicht verandert werden.

Ausschreibung / Bauphase
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3.3

EG, 1:500

Bauphase 1: Aufstockung Mittelbau

Zug Estates, 21.11.2024

- Neubau / Aufstockung

Abbruch / Riickbau

Beschreibung:

- Riickbau 5. OG in den westlichen und
ostlichen Fligeln des Mittelbaus.

- Aufstockung um 2 Geschosse im nordlichen
und stidlichen Bereich und Aufstockung um 3
Geschosse im westlichen und 6stlichen
Bereich des Mittelbaus.
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- Rückbau 5. OG in den westlichen und östlichen Flügeln des Mittelbaus.
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Bauphase 2: Neubau Hochhaus Zug Estates, 21.11.2024
3.3 EG, 1:500

- Neubau / Aufstockung

Abbruch / Riickbau

Beschreibung:

- Abbruch Gebaude an der Baarerstrasse
von Achse B bis K/L bis auf Decke tiber 1.
uG

- Erstellung Grosshohrpfahle von der Decke
uber 1. UG durch vorgangig erstellte
Offnungen in den Untergeschossdecken als
Fundation fiir das Hochhaus.
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- Abbruch Gebäude an der Baarerstrasse von Achse B bis K/L bis auf Decke über 1. UG

- Erstellung Grossbohrpfähle von der Decke über 1. UG durch vorgängig erstellte Öffnungen in den Untergeschossdecken als Fundation für das Hochhaus.
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Bauphase 3: Neubau Baarerstrasse Zug Estates, 21.11.2024
3.3 EG, 1:500

- Neubau / Aufstockung

Abbruch / Riickbau

Beschreibung:

- Abbruch der obersten drei Geschosse (bis
Decke tber 2. OG) des restlichen Gebaudes
an der Baarerstrasse

- Riickbau EG bis 2. OG bis auf die
Tragstruktur

- Neubau 3. OG bis 7. OG

-
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Beschreibung:

- Abbruch der obersten drei Geschosse (bis Decke über 2. OG) des restlichen Gebäudes an der Baarerstrasse 

- Rückbau EG bis 2. OG bis auf die Tragstruktur

- Neubau 3. OG bis 7. OG 
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Anhang 6-1a
UVB Bebauungsplan Metalli

Klimakarten Kanton Zug — Hinweiskarte Tag

Legende:

Situation Tag

Belastung durch Warme im dberbauten Gebiet [14.00 Uhr|

Sohwache Warmebslastung gnringor Hanobengbadarf

Mazaige Warmebelasung
Starke Warmebelasiung

Sahr starke Wiirmebalasiung

1]

Extrema Warembelastung heter Handlungsbada

Aufenthaltsqualitdt der Grin- und Freiflachen (bezogen auf Warme)

- Hach peringer Handlungsbedar
- Iy

Garing

Gahr gating haher Handlungsbadarf

Bildquelle: Baudirektion Kanton Zug, 25.08.2021



Anhang 6-1b
UVB Bebauungsplan Metalli

Klimakarten Kanton Zug — Hinweiskarte Nacht

T e O S A
et fene

B }Xf\i r\,
Yo ek

N,
~.7

' \;§t. Verena

Legende:

Situation Nacht (4:00 Uhr)
Icalthuft im Siedhingsgebist
:::} Kaltiuftbahnan [Takab-, Hangab- und Flurwinda)
| Groase Kaltheftstrome [Talabwind)
| eitbahn Tdadwwind
——  Fontaktsaom Ealtluft - Siediung [Hangabwind)
f{f///, Swdlingsgebiet, das von der Kalthuft durchatromt ist
1 Windbekd
Gehiet, wo de Kaltfull entsteh!
- Griimflachen avsserhalb des Kalthd tsystes mit siadlungsklimatischer Bedautung
Uberwarmung im Siedlungsraum
Eainz
Gering
IMazaig

- Hazh

Stehende Gewasaer

Stehende Gewasser [Wassar als War I"lES;]EIGhL-r bei Wassertemperatur > 20" L5}

Bildquelle: Baudirektion Kanton Zug, 11.10.2021



Larmimmissionen Strassenlarm 2040 BBP allein
Isophonenkarte 4 m Hohe

Tag
IGW ES IIl = 65 dB(A)
IGW ES Il =60 dB(A)

i =

ES I |

C_—_Jesu ’

I .. <60 ' j
I 160<=..<65
B 65 <= ...

Anhang 7-1a




Larmimmissionen Strassenlarm 2040 BBP allein
Isophonenkarte 4 m Hohe

Nacht
IGW ES Il =55 dB(A)
IGW ES Il =50 dB(A)

i =

ES I |

C_—_Jesu ’

I .. <50 |
I 150<=...<55
B 55 <=

Anhang 7-1b




Anhang 7-2
UVB Bebauungsplan Metalli

Larmemissionen Strassenldrm 2040 Gesamtverkehr pro Fahrtrichtung
Berechnung nach sonROAD18

ID Strecke Strasse Ausgangszustand Betriebszustand Verdanderung
2040 ohne BBP 2040 mit BBP ohne/mit BBP
LwA [dBA] LwA [dBA] [dBA]
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

2285 10 Industriestrasse 75.4 64.9 75.4 64.9 0.0 0.0
2286 10 Industriestrasse 75.4 64.9 75.4 64.9 0.0 0.0
2274 10 Industriestrasse 73.6 61.3 73.7 61.4 0.1 0.0
2295 10 Industriestrasse 73.7 61.4 73.8 61.4 0.1 0.0
2281 11 Industriestrasse 75.1 64.3 75.2 64.3 0.0 0.0
4948 11 Industriestrasse 75.1 64.3 75.2 64.3 0.0 0.0
2279 11 Industriestrasse 75.1 66.0 75.2 66.0 0.0 0.0
4933 11 Industriestrasse 75.1 66.0 75.2 66.0 0.0 0.0
2282 12 Industriestrasse 77.4 66.9 77.5 66.9 0.0 0.0
2290 12 Industriestrasse 75.6 64.9 75.6 64.9 0.0 0.0
4889 12 Industriestrasse 75.6 64.9 75.6 64.9 0.0 0.0
4949 12 Industriestrasse 77.4 66.9 77.5 66.9 0.0 0.0
2271 12 Industriestrasse 75.4 64.7 75.5 64.7 0.0 0.0
4986 12 Industriestrasse 75.5 64.8 75.5 64.8 0.0 0.0
2273 12 Industriestrasse 75.6 66.3 75.6 66.3 0.0 0.0
2276 12 Industriestrasse 75.4 66.2 75.5 66.2 0.0 0.0
2301 12 Industriestrasse 75.7 66.4 75.7 66.4 0.0 0.0
4963 12 Industriestrasse 75.4 66.2 75.5 66.2 0.0 0.0
2121 15 Gubelstrasse 68.2 54.2 68.2 54.2 0.1 0.0
4924 15 Gubelstrasse 68.2 54.2 68.2 54.2 0.1 0.0
2115 15 Gubelstrasse 68.2 59.2 68.2 59.2 0.1 0.0
2119 15 Gubelstrasse 68.2 59.1 68.3 59.1 0.1 0.0
2125 15 Gubelstrasse 68.3 59.3 68.3 59.3 0.1 0.0
4951 15 Gubelstrasse 68.2 59.1 68.3 59.1 0.1 0.0
1537 20 Gotthardstrasse 74.3 62.8 74.5 62.9 0.2 0.0
1556 20 Gotthardstrasse 74.3 62.9 74.6 63.0 0.2 0.0
1541 20 Gotthardstrasse 74.3 65.1 74.5 65.2 0.2 0.0
1548 20 Gotthardstrasse 74.3 65.2 74.6 65.3 0.2 0.0
2287 20 Industriestrasse 74.2 62.9 74.5 62.9 0.2 0.0
2288 20 Industriestrasse 74.2 62.9 74.5 62.9 0.2 0.0
2289 20 Industriestrasse 74.2 62.9 74.5 62.9 0.2 0.0
4922 20 Industriestrasse 74.2 62.9 74.5 62.9 0.2 0.0
1544 22 Gotthardstrasse 72.6 63.4 72.8 63.5 0.2 0.0
1545 22 Gotthardstrasse 72.6 63.4 72.8 63.5 0.2 0.0
1550 22 Gotthardstrasse 72.7 63.5 72.9 63.6 0.2 0.0
4910 22 Gotthardstrasse 72.6 63.4 72.8 63.5 0.2 0.0
2353 30 Baarerstrasse 75.4 66.2 75.5 66.2 0.1 0.0
2359 30 Baarerstrasse 75.4 66.2 75.5 66.2 0.1 0.0
2369 30 Baarerstrasse 76.5 67.3 76.5 67.3 0.1 0.0
2373 30 Baarerstrasse 75.4 66.2 75.5 66.2 0.1 0.0
2376 30 Baarerstrasse 75.4 66.2 75.5 66.2 0.1 0.0
2380 30 Baarerstrasse 76.5 67.3 76.5 67.3 0.1 0.0
2381 30 Baarerstrasse 76.0 66.8 76.0 66.8 0.1 0.0
2393 30 Baarerstrasse 76.5 67.4 76.6 67.4 0.1 0.0
4899 30 Baarerstrasse 75.1 66.0 75.2 66.0 0.1 0.0
2364 31 Baarerstrasse 75.3 66.1 75.4 66.1 0.1 0.0
2372 31 Baarerstrasse 76.0 66.8 76.1 66.8 0.1 0.0
2374 31 Baarerstrasse 75.3 66.1 75.4 66.1 0.1 0.0
2394 31 Baarerstrasse 76.1 66.9 76.1 66.9 0.1 0.0
2379 31 Baarerstrasse 76.0 66.8 76.1 66.8 0.1 0.0
2360 32 Baarerstrasse 78.5 69.0 78.5 69.0 0.1 0.0
2385 32 Baarerstrasse 78.5 69.1 78.6 69.1 0.1 0.0
2348 32 Baarerstrasse 78.5 69.3 78.5 69.3 0.1 0.0
2350 32 Baarerstrasse 76.6 67.4 76.6 67.4 0.0 0.0
2358 32 Baarerstrasse 78.4 69.3 78.5 69.3 0.0 0.0
2365 32 Baarerstrasse 76.6 67.4 76.6 67.4 0.0 0.0
2386 32 Baarerstrasse 78.5 69.3 78.5 69.3 0.1 0.0
2387 32 Baarerstrasse 76.2 67.0 76.3 67.1 0.1 0.0
2395 32 Baarerstrasse 76.2 67.0 76.3 67.1 0.1 0.0
2397 32 Baarerstrasse 78.7 69.5 78.7 69.5 0.1 0.0
2356 33 Baarerstrasse 75.8 66.6 75.9 66.6 0.1 0.0
2384 33 Baarerstrasse 75.9 66.7 76.0 66.7 0.1 0.0
1539 43 Gotthardstrasse 68.7 59.7 68.7 59.7 0.1 0.0
4987 43 Gotthardstrasse 68.7 59.8 68.8 59.8 0.1 0.0

Basler & Hofmann AG, 09.09.2024, KEB



Larmquellen Betriebslarm
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Anhang 8-2a

UVB Bebauungsplan Metalli

Larmemissionen Tiefgarage Metalli
Berechnung nach VSS-Norm 40 578

0 Eingabedaten Parkierung  Anzahl Parkplatze UG Nutzung
SVP (Fahrten/Parkplatz) Anteil Nacht
Anzahl Parkplatze EG [0 |

1 Typ der Anlage |
% “ * % w

Offene Rampe Geschlossene Rampe Ebenerdig liegende Garage
A B [_] c []
2 Verkehrsmenge Tag (Fahrten 07 - 19 Uhr) Fahrten/h Mr. Rampe
Nacht (Fahrten 19 - 7 Uhr) Fahrten/h My, Rampe
3 Zufahrt Lange [m] Lz
Steigung [%] [ o ]
Tag (Fahrten 07 - 19 Uhr) Fahrten/h M. zutan
Nacht (Fahrten 19 - 7 Uhr) Fahrten/h M, Zutanrt Tag  Nacht
d;=0dB i=<3% d; 0.0 0.0
d; = (i-3)/2 dB i>3%
Lw, zu = 49 + 10*log(Lz,) + 10*log(M) + di Lw, zu 83.1 72.8
Li, zu = Ly, zu - 8 - 20*log(dz,)
4 Offene Rampe (nur Typ A)  Lange [m] Lor
Steigung [%] i
Stltzmauern Ja Nein |:| Tag Nacht
d;=0dB i=<3% d; 24 24
d; = (i-3)/2 dB i>3%
Dstw =2 dB wenn ja Dstm 2.0 2.0
Dstv = 0 dB wenn nein
Lw, or =49 + 10*log(L,gr) +10*log(M) + d; +Dgmy Ly, or 92.1 81.7
Lior = Lw, or - 8 - 20*log(dor)
5 Pegelkorrekturen Tag Nacht
K1: Pegelkorrektur fiir die Art der Anlage K1 0 5
K2: Pegelkorrektur fir den Tongehalt K2 0 0
K3: Pegelkorrektur fir den Impulsgehalt K3 0 0
gesamt 0 5

Basler & Hofmann AG, 09.09.2024, KEB



Anhang 8-2b

UVB Bebauungsplan Metalli

Larmemissionen Tiefgarage Bergli / Einfahrt (Siid)
Berechnung nach VSS-Norm 40 578

0 Eingabedaten Parkierung  Anzahl Parkplatze UG Nutzung
SVP (Fahrten/Parkplatz) Anteil Nacht
Anzahl Parkplatze EG [0 |

1 Typ der Anlage |
% “ * % w

*
Offene Rampe Geschlossene Rampe Ebenerdig liegende Garage
A B [] c [
2 Verkehrsmenge Tag (Fahrten 07 - 19 Uhr) Fahrten/h 35.19 M+, Rampe
Nacht (Fahrten 19 - 7 Uhr) Fahrten/h M, Rampe
3 Zufahrt Laénge [m] 18.8 Loy

Steigung [%)]

Tag (Fahrten 07 - 19 Uhr) Fahrten/h 35.19 M, zufahrt

Nacht (Fahrten 19 - 7 Uhr) Fahrten/h 3.23 M. zutahrt Tag Nacht
di=0dB i=<3% d; 0.0 0.0
d; = (i-3)/2 dB i>3%
Lw, zu = 49 + 10*log(Lz,) + 10*log(M) + di Lw, zu 77.2 66.8
Li, Zu= Lw, pAT 8 - 20*|09(d2u)

4 Offene Rampe (nur Typ A)  Lange [m] Lor

Steigung [%] i

Stltzmauern Ja Nein |:| Tag Nacht
d;=0dB i=<3% d; 2.9 2.9
d; = (i-3)/2 dB i>3%
Dstw =2 dB wenn ja Dstm 2.0 2.0
Dstv = 0 dB wenn nein
Ly, or = 49 + 10*l0g(Lor) +10*log(M) + d; +Dgmy Lw, or 829 725
Lior = Lw, or - 8 - 20*log(dor)

5 Pegelkorrekturen Tag Nacht
K1: Pegelkorrektur fiir die Art der Anlage K1 0 5
K2: Pegelkorrektur fir den Tongehalt K2 0 0
K3: Pegelkorrektur fir den Impulsgehalt K3 0 0
gesamt 0 5

Basler & Hofmann AG, 09.09.2024, KEB



Anhang 8-2c

UVB Bebauungsplan Metalli

Larmemissionen Tiefgarage Bergli / Ausfahrt (Nord)
Berechnung nach VSS-Norm 40 578

0 Eingabedaten Parkierung  Anzahl Parkplatze UG Nutzung
SVP (Fahrten/Parkplatz) Anteil Nacht
Anzahl Parkplatze EG [0 |

1 Typ der Anlage |
% “ * % w

*
Offene Rampe Geschlossene Rampe Ebenerdig liegende Garage
A B [] c [
2 Verkehrsmenge Tag (Fahrten 07 - 19 Uhr) Fahrten/h 64.60 M+, Rampe
Nacht (Fahrten 19 - 7 Uhr) Fahrten/h M, Rampe
3 Zufahrt Laénge [m] 26.4 Loy

Steigung [%)]

Tag (Fahrten 07 - 19 Uhr) Fahrten/h 64.60 M, zufahrt

Nacht (Fahrten 19 - 7 Uhr) Fahrten/h 5.92 M. zutahrt Tag Nacht
di=0dB i=<3% d; 0.0 0.0
d; = (i-3)/2 dB i>3%
Lw, zu = 49 + 10*log(Lz,) + 10*log(M) + di Lw, zu 81.3 70.9
Li, Zu= Lw, pAT 8 - 20*|09(d2u)

4 Offene Rampe (nur Typ A)  Lange [m] Lor

Steigung [%] i

Stltzmauern Ja Nein |:| Tag Nacht
d;=0dB i=<3% d; 1.8 1.8
d; = (i-3)/2 dB i>3%
Dstw =2 dB wenn ja Dstm 2.0 2.0
Dstv = 0 dB wenn nein
Ly, or = 49 + 10*l0g(Lor) +10*log(M) + d; +Dgmy Lw, or 858 754
Lior = Lw, or - 8 - 20*log(dor)

5 Pegelkorrekturen Tag Nacht
K1: Pegelkorrektur fiir die Art der Anlage K1 0 5
K2: Pegelkorrektur fir den Tongehalt K2 0 0
K3: Pegelkorrektur fir den Impulsgehalt K3 0 0
gesamt 0 5

Basler & Hofmann AG,09.09.2024, KEB



UVB Bebauungsplan Metalli

Larmemissionen Giiterumschlag
Berechnung nach VSS-Norm 40 578

0 Eingabedaten Giiterumschlag

Anlagentyp: Umschlagplatze Metalli (5 Teilflachen)

Anzahl Fahrzeuge Tag / Nacht (DWV): 135 30

Aufteilung Tag (07-19 Uhr) / Nacht (19-07 Uhr): 81.6% 18.4%

Anzahl| Betriebstage/Jahr: 300

Dauer Guterumschlag pro Vorgang (min): 10

Anzahl Teilflachen: 5

Attribut Total TFG1[A] | TFG2 [B] | TFG3 [C] | TFG4 [D] TFG5
Lwpv (dBA) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
Fahrten pro Rampe/Tag 46 34 42 13 13
Fahrten pro Rampe/Nacht 16 8 6 2 2
B+ Tag 0.958 0.354 0.583 0.181 0.271
B+r Nacht 0.333 0.083 0.083 0.028 0.042
N, ntg 14 2 4 3 3 2
Bre Anzahl Parkierungsvorgange pro Stunde und Parkplatz

N, nte Anzahl Parkplatze/Einzelrampen

1 Emissionsberechnung

Tag TFG1[A] | TFG2 [B] | TFG3 [C] | TFG4 [D] TFG5
Mandvrieren LW

Lw pv 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
Verkehrsmengenkorrektur dM 2.8 1.5 2.4 -2.7 -2.7
Lw F, Manover 77.8 76.5 774 72.3 72.3
K1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
K2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Lw,TF, Manévrieren, korrigiert 84.8 83.5 84.4 79.3 79.3
Guterumschlag LW

Lw pv 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0
Zeitkorrektur 10*log(ti/720) -5.0 -6.3 -5.4 -10.4 -10.4
Lw,TF, umschiag 81.0 79.7 80.6 75.6 75.6
K1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
K2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Lw,TF, Umschiag, korrigiert 88.0 86.7 87.6 82.6 82.6
Gesamtschallleistungspegel Ly 1¢ 89.7 88.4 89.3 84.2 84.2
Nacht TFG1[A] | TFG2 [B] | TFG3 [C] | TFG4 [D] TFG5
Mandvrieren LW

Lwpv 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0
Verkehrsmengenkorrektur dM -1.8 -4.8 -6.0 -10.8 -10.8
Lw T, Mansver 73.2 70.2 69.0 64.2 64.2
K1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
K2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
I-W,TF, Mandvrieren, korrigiert 80.2 77.2 76.0 71.2 71.2
Glterumschlag LW

Lw pv 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0
Zeitkorrektur 10*log(ti/720) -9.5 -12.6 -13.8 -18.6 -18.6
Lw T, Umschiag 76.5 73.4 722 67.4 67.4
K1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
K2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Lw,TF, Umschlag, korrigiert 83.5 80.4 79.2 74.4 74.4
Gesamtschallleistungspegel Ly 1¢ 85.2 82.1 80.9 76.1 76.1
Lw pv Schallleistungspegel pro Parkierungsvorgang und Stunde

dM = 10*log(Bt=*n+E) Verkehrsmengenzuschlag

K1 Pegelkorrektur fur die Art der Anlage

K2 Pegelkorrektur fir den Tongehalt

K3 Pegelkorrektur fir den Impulsgehalt

Basler & Hofmann AG, 09.09.2024, KEB
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UVB Bebauungsplan Metalli

Larmemissionen Verkehr auf dem Betriebsareal

Bez. Tatigkeit Beschrieb LwA | f[Hz] | Quellenart | h [m] | Zeitkorrektur K1 K2 K3 LwA,r Grundlage
Tag |Nacht| Tag | Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag | Nacht
TFG1 Teilflaiche TFG1 [A] - - - - - - - - - - - - 89.7 | 85.2
TFG2 Teilflache TFG2 [B] - - - - - - - - - - - - 88.4 @ 82.1
Mandvrieren und i
TFG3 Giiterumschlag LW Teilflache TFG3 [C] - - - - - - - - - - - - 89.3 | 80.9 |vgl. Berechnung nach VSS-Norm 40 578 (Anhang 8-3)
TFG4 Teilflache TFG4 [D] - - - - - - - - - - - - 84.2 | 76.1
TFG5 Teilflache TFG5 - - - - - - - - - - - - 84.2 | 761
LW-Verkehr Betriebsareal - |Immissionen durch LW- LwA' 1h = 63 dB, Verkehr Tag/Nacht (Anzahl Fahrten):
L1 . Bewegungen auf 103 1'000 Linie 1.5 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 89.1 | 84.7 ) ’.. R ’
Anlieferung A . 44/16, Streckenlange: 112 m
Betriebsareal
l,  [|LW-Verkehr Betriensareal - 'B":\Eiess::]“zr;i‘;fh LW- 03 11000l tne |15l oo ool o ol o ol o o |ers s |-wA1h=63dB, Verkehr TagiNacht (Anzahl Fahrten)
Anlieferung B egung ’ ’ ’ " |33/8, Streckenléange: 93 m
Betriebsareal
LW-Verkehr Betriebsareal - ||mmissionen durch LW- LwA' 1h = 63 dB, Verkehr Tag/Nacht (Anzahl Fahrten):
L3 . Bewegungen auf 103 1'000 Linie 1.5 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 88.5 | 80.2 ’ R ’
Anlieferung C . 41/6, Streckenlange: 105 m
Betriebsareal
L4 [|Lw-Verkehr Betriensareal - 'B":\Eiess::]“zr;‘:;fh LW- 03 11000l tnie |15l oo ool o ol o ol o o |esa 774 WA 1h=63dB, Verkehr TagiNacht (Anzahl Fahrten)
Anlieferung D egung ’ ’ ’ ’ ©" |12/2, Streckenlénge: 166 m
Betriebsareal
f beriicksichtigte Frequenz der Quelle
h Hoéhe der Quelle iiber Boden
K1 Pegelkorrektur fir die Art der Anlage
K2 Pegelkorrektur fir den Tongehalt
K3 Pegelkorrektur fiir den Impulsgehalt
LwA,r  Beurteilungs-Schallleistungspegel

Basler & Hofmann AG, 09.09.2024, KEB
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Larmimmissionen Betriebslarm Tag
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Larmimmissionen Betriebslarm Nacht
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Anhang 14-1

FLACHENAUSZUG RETENTION

N

Revision Bebauungsplan Metalli 2024 ¢ e 2 em @
- Gebaude 15'992 m? Baumgruben 593 m?
- Unterbaut 5'989 m? Nicht durchlassiger Belag 5'989 m?
- Nicht unterbaut 1'435 m? Dachbegrinung intensiv 1'734 m?
Total 23'416 m? Dachbegriinung extensiv 7'624 m?
Dachflachen Kies 2'990 m?
Dachterrassen 1'879 m?

Keine Dachbegriinung/Glasuberdachung ~ 2'607 m?

Total 23'416 m?

Zug_BP_Metalli SUTER - VON KANEL - WILD
32760 - 14.11.2024



Dimensionierung Retentionsanlage

Grundlagen:

Angeschlossene Flachen
Beschrieb
Fléche in m2
Abflusskoeffizient
Fléche reduziert
Fléche in ha

Maximale Abflussmenge in I/sec.

Spezifische Abflussmenge

Abgelesene spezifisches Retentionsvolumen, Z = 10

Erforderliches Retentionsvolumen

Sicherheitsfaktor, Faktor 1.1

Geplantes Retentionsvolumen

Bemessungsdiagramm
fur Zone: Voralpen
Wiederkehrperiode Z = 10

Zug, 19.11.24
Baudepartement der Stadt Zug
Stadtentwasserung
Gubelstrasse 22

6301 Zug

Regenwasserentsorgung, VSA, Ausgabe November 2002

Anhang 14-2

Flache 1 Flache 2 Flache 3 Flache 4 Flache 5 Flache 6 Flache 7 Total
593 5989 1734 7624 2990 1879 2607 23416
0.00 1.00 0.20 0.40 0.80 1.00 1.00
0 5989 347 3050 2392 1879 2607 16263
0.000 0.599 0.035 0.305 0.239 0.188 0.261 1.626
Flache GS (m2)jAbfluss (I/s*m2 Anteil Total
23416 0.03 10% 70.24§| I/sec
max. Abfluss [ Flache red. Total
70.248 1.626 43.19|l/s*hareq
mhag
spez. Abfl | Flache red. | Total
307.000 1.626 499.29| m®
1.1 499.28638 | 549.22|m’
Dachflachen [Dachbegr. |Dachbegr.
Kies int ext Total
Flache 2990 1734 7624
Tiefe 0.05 0.5 0.2
Poren-Vol. 0.4 0.1 0.1
Volumen 59.8 86.7 152.48 298.98|m*

spezif. Retentionsvolumen I/A, ., [m*/ha,,]

spezif. Abfluss (Versickerung oder Drosselabfluss) g, (mm/h]
14.4 18 216 252 288 324 36 396 432

36 72

10 20

10.8

30

40 50 60 70 80

gy 0
]

0.032

0.030

= - 0.028

0.026

90

0.024
- 0.022
- 0.020

100 110 120

spezif. Abfluss (Versickerung oder Drosselabfluss) y, [I/s-ha,,]

spezif. Retentionsvolumen /A, ., [m*/m?,,]



UVB Bebauungsplan Metalli
Grunflachen / Neophyten (Begehung am 03.12.2021)
Situation 1:2°000
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Bildquelle: GIS Kanton Zug B&H Plan-Nr. A4 04389.036-1
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Anhang 15-2a
UVB Bebauungsplan Metalli

Fotodokumentation Griinflachen

1 — Baarerstrasse in
Richtung Bahnhof

2 — Baarerstrasse in
Richtung Bahnhof

3 — Baarerstrasse



Anhang 15-2b
UVB Bebauungsplan Metalli

Fotodokumentation Griinflachen

4 — Gotthardstrasse
in Richtung
Poststrasse/Metalli

5 — Industriestrasse
in Richtung Metalli

— Industriestrasse
in Richtung Metalli



Anhang 15-2¢
UVB Bebauungsplan Metalli

Fotodokumentation Griinflachen

7, 8 — Metallstrasse
in Richtung Bahnhof
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